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Menschenrechte von Kindern

 Schwerpunkte der deutschen MenschenrechtspolitikMenschenrechte  weltweitC
        

Brennpunkt: Weibliche Genitalverstümmelung weltweit

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind weltweit 140 Millionen 
Frauen und Mädchen Opfer weiblicher Genitalverstümmelung. Jährlich erleiden weitere drei 
Millionen Mädchen dasselbe Schicksal. Genitalverstümmelung wird in 28 Ländern Afrikas prakti‑
ziert, in wenigen arabischen und asiatischen Ländern sowie unter Immigrantinnen in Einwande‑
rungsländern. Die Weltgesundheitsorganisation WHO unterscheidet vier Typen von weiblicher 
Genitalverstümmelung, wobei nicht in jedem Fall eine klare Zuordnung möglich ist. Allen Aus‑
prägungen der Praktik ist jedoch gemein, dass sie irreversibel sind und in der Regel zu gravieren‑
den psychischen, physischen und sexuellen Problemen führen.

Typ I: 	� Partielle oder vollständige Entfernung der Klitoris und/oder der Klitorisvorhaut 
(Klitoridektomie)

Typ II: 	� Partielle oder vollständige Entfernung der Klitoris und der kleinen Schamlippen, 
mit oder ohne Entfernung der großen Schamlippen (Exzision)

Typ III: 	� Verengung der Scheidenöffnung durch das Entfernen und Zusammenheften  
oder ‑nähen der kleinen und/oder großen Schamlippen, mit oder ohne Entfernung 
der Klitoris (Infibulation)

Typ IV: 	�Alle anderen Prozeduren, die die weiblichen Genitalien verletzen und keinem  
medizinischen Zweck dienen, zum Beispiel: Einstechen, Durchbohren, Einschnei‑
den, Ausschaben und Ausbrennen oder Verätzen

Die Typen I und II machen 80 bis 85 Prozent aller Fälle aus, der Anteil variiert jedoch stark un‑
ter den betroffenen Ländern. So sind in Dschibuti, Somalia und im Sudan die meisten Frauen in‑
fibuliert. Typ III kommt in geringerem Ausmaß in Teilen Ägyptens, Eritreas, Äthiopiens, Gambias, 
Kenias und Malis vor. Die nationalen Prävalenzraten schwanken von Land zu Land stark. Um nur 
einige Beispiele zu nennen: Während die Prävalenzrate im Niger lediglich bei 2,2 Prozent liegt 
(bei weiter sinkender Tendenz) und die Praktik regional begrenzt ist, sind Mädchen und Frauen in 
anderen Staaten nahezu flächendeckend betroffen. So liegt die nationale Prävalenzrate in Ägyp‑
ten und Guinea bei 96 Prozent sowie in Mali bei 92 Prozent. 

Weibliche Genitalverstümmelung kann Teil eines Initiationsritus beim Übergang vom Kind 
zur Erwachsenen sein. In der Regel wird der Eingriff bei Mädchen im Alter zwischen vier und vier‑
zehn Jahren vorgenommen, manchmal aber auch schon im Alter von wenigen Tagen oder erst 
anlässlich der Eheschließung oder der Geburt des ersten Kindes. Das Alter der Mädchen ist zwar 
regional unterschiedlich, tendenziell aber sinkend. Meist wird die Genitalverstümmelung von 
traditionellen Beschneiderinnen, häufig älteren Frauen, vorgenommen. Sie benutzen dafür oft 
nicht desinfizierte stumpfe Instrumente wie Rasierklingen, Messer, Scheren oder Glasscherben. 
In einigen Regionen gibt es inzwischen allerdings einen Trend zur so genannten Medikalisierung, 
d.h. die Praktik wird von medizinisch ausgebildetem Personal in Gesundheitszentren vorgenom‑
men. Auch wenn durch die Anwendung besserer Hygiene und medizinischer Verfahrensweisen 
unerwünschte Nebenwirkungen verhindert werden sollen, bedeutet die Medikalisierung, dass 
eine massive Menschenrechtsverletzung vom Gesundheitspersonal unterstützt wird. 
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Genitalverstümmelung wird in den betroffenen Ländern oft als Bestandteil eigener Tradi
tionen gesehen und verteidigt. Die Gründe, die für eine Fortführung der Praktik ins Feld geführt 
werden, sind vielfältig: Die Sexualität von Frauen müsse kontrolliert werden, Genitalverstümme
lung habe medizinische Vorteile, sei eine religiöse Verpflichtung oder eine jahrhundertealte Tra‑
dition, die respektiert werden müsse. Vielen der angeführten Gründe liegt die jeweilige gesell‑
schaftliche Definition von weiblicher Sexualität und Identität zugrunde: Genitalverstümmelung 
dient z.B. in den Augen einer betroffenen Familie dazu, mit „reinen“ Töchtern auf dem Heirats‑
markt aufwarten zu können und ihnen über die Heirat die Chance auf eine wirtschaftliche Ab
sicherung durch den zukünftigen Ehemann zu bieten. 

Weibliche Genitalverstümmelung stellt eine mehrfache Menschenrechtsverletzung dar: 
Sie verletzt das Recht auf körperliche und sexuelle Unversehrtheit, das Recht auf bestmögliche 
körperliche und seelische Gesundheit sowie die Gleichstellung von Frauen und Männern, wie sie 
unter anderem in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, im Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau von 1979 und in der Erklärung und dem 
Aktionsprogramm der 4. Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 festgeschrieben wurden. Die Afrika‑
nische Charta für Menschen- und Völkerrechte von 1981 (Banjul Charta) wurde von fast allen afri‑
kanischen Ländern unterzeichnet. Sie bietet Schutz vor Genitalverstümmelung, ohne diese Praktik 
jedoch explizit zu erwähnen. Auf ihrem Gipfel im Juli 2003 in Maputo nahm die Afrikanische Union 
ein Zusatzprotokoll über die Rechte der Frau an, das im Oktober 2005 mit der Hinterlegung der 15. 
Ratifizierungsurkunde in Kraft trat. Artikel 5 erkennt schädliche traditionelle Praktiken wie weibli‑
che Genitalverstümmelung ausdrücklich als Menschenrechtsverletzung an und unterstreicht die 
Verantwortung von Staaten, Frauen durch Gesetzgebung, öffentliche Bewusstseinsbildung und 
andere spezielle Maßnahmen effektiv zu schützen und zu stärken. Im Strafrecht mehrerer afrikani‑
scher Länder wird weibliche Genitalverstümmelung inzwischen ausdrücklich als Straftatbestand 
aufgeführt, allerdings werden diese Gesetze unterschiedlich konsequent angewendet. 

In ihrem entwicklungspolitischen Engagement zur Bekämpfung von weiblicher Genitalver‑
stümmelung verfolgt die Bundesregierung den Ansatz, nicht die einzelne Frau, sondern soziale 
Gemeinschaften in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen. Dieser Ansatz ergibt sich aus der Tatsa‑
che, dass eine Einzelperson oder Familie, die eine Genitalverstümmelung nicht durchführen will, 
riskiert, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden bzw. keinen Ehemann für die Tochter zu 
finden. Die Förderung des sozialen Wandels ist daher prioritär.

Darüber hinaus konzentriert sich die Bundesregierung auf Programme mit ausgeprägten In‑
formations-, Erziehungs- und Kommunikationskomponenten, so genannten IEC-Komponenten 
(information, education, communication). Am effektivsten haben sich hier Ansätze erwiesen, die 
gemeinsam mit der Zielgruppe entwickelt wurden und das jeweilige Umfeld sowie die der Prak‑
tik zugrunde liegenden Motive sowie lokale Mythen und Gerüchte aufgreifen. Es ist jedoch zu be‑
rücksichtigen, dass auch diese Programme an Grenzen stoßen: Sie können zwar das Problembe‑
wusstsein fördern, für sich allein jedoch nur selten Verhaltensweisen grundlegend beeinflussen. 

Auch die Schaffung alternativer Rituale ist eine Möglichkeit, die Verbreitung von weiblicher 
Genitalverstümmelung zu bekämpfen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Inhalte des Initiationsrituals 

zu verändern, d.h. Genitalverstümmelung aufzugeben, gleichzeitig jedoch die positiven Aspekte 
des Rituals (Sexualerziehung, Vermittlung von traditionellem Wissen usw.) beizubehalten. Alter‑
native Rituale sind vor allem dort erfolgreich, wo sie in enger Zusammenarbeit mit betroffenen 
Gemeinden entwickelt und durch zusätzliche Maßnahmen ergänzt werden. 

Daneben fördert die Bundesregierung Aufklärungsarbeit in Zusammenarbeit mit religiösen 
Führern. Repräsentanten religiöser Organisationen haben auf Gemeindeebene starke Netzwerke 
und sind oft bereit, sich für Maßnahmen gegen weibliche Genitalverstümmelung einzusetzen. Da 
sie in der Regel Schlüsselpersonen ihrer Gemeinschaft sind, haben ihre Meinungen Vorbild- und 
Orientierungsfunktion für die Gemeindemitglieder. So war weibliche Genitalverstümmelung 
etwa bei den Kikuyu in Kenia früher weit verbreitet. Heute haben sie diese Praktik nahezu auf‑
gegeben, hauptsächlich aufgrund zahlreicher Interventionen und Predigten von Priestern auf 
Gemeindeebene. 

In Regionen mit vorwiegend muslimischer Bevölkerung zählen religiöse Motive häufig zu 
den stärksten Argumenten für die Beibehaltung der weiblichen Genitalverstümmelung. Der Islam 
schreibt weibliche Genitalverstümmelung jedoch nicht vor, und in einigen streng islamischen 
Ländern wird sie nicht praktiziert. Im Rahmen seines Programms „Gute Regierungsführung“ 
veranstaltete das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit ge‑
meinsamen mit dem so genannten Islamischen Forum und dem Frauenministerium von Maure‑
tanien im Juni 2007 in Nouakchott ein nationales Kolloquium zum Thema „Schädliche Praktiken 
für Frauen – Rolle von Tradition und Islam“. Im Anschluss an die Diskussionen erklärten die teil‑
nehmenden Geistlichen, dass sie sich öffentlich für die Abschaffung der Praktik einsetzen würden, 
sobald ihnen eine schriftliche Erklärung der Mediziner zur Schädlichkeit dieser Praxis vorliege.

Überregionales Projekt „Überwindung der weiblichen Genitalverstümmelung“

Seit 1999 fördert Deutschland das überregionale Projekt „Überwindung der weiblichen 
Genitalverstümmelung“, das derzeit in Burkina Faso, Benin, Mali, Mauretanien und Kenia durch‑
geführt wird. Das Programm leistet wichtige Aufklärungsarbeit und zielt darauf ab, die Bevölke‑
rung in diesen Staaten über die negativen Folgen weiblicher Genitalverstümmelung aufzuklären 
und sie davon zu überzeugen, diese Praktik aufzugeben. Die Aufklärungsarbeit richtet sich an die 
betroffenen Mädchen und Frauen, ihre Eltern und (zukünftigen) Partner, an lokale Würdenträger 
und religiöse Autoritäten, die Einfluss auf die Entscheidung nehmen können, sowie an die Perso
nen, die den Eingriff vornehmen. So wurde das Thema in Mali mit Unterstützung des dortigen 
Bildungsministeriums und lokaler Schulbehörden in die schulische und außerschulische Bildung 
integriert. In Guinea, Kenia und Mali wurde durch den innovativen Ansatz des Generationen
dialogs die Kommunikation in den Familien und Gemeinden über das Thema positiv beeinflusst. 
In Burkina Faso zeigte sich bei Teilnehmern des so genannten Village Empowerment Programme 
ein positiver Wandel von Einstellungen zu weiblicher Genitalverstümmelung und Gewalt gegen 
Frauen. Über den Deutschen Entwicklungsdienst (DED) fördert Deutschland zudem eine Reihe 
von Initiativen in Benin, Burkina Faso, Kenia, Mali und im Sudan. 
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1. Europa

Albanien

Albanien ist eine parlamentarische Demokratie, in der die Grundrechte verfassungsrechtlich 
garantiert sind. Menschenrechtsverletzungen sind in der Transition von einem totalitären kom‑
munistischen Regime zu einem Rechtsstaat stark zurückgegangen, doch gibt es noch Problembe‑
reiche. Menschenrechts- und andere Nichtregierungsorganisationen können sich frei betätigen. 
Allerdings sind westeuropäische Standards noch nicht erreicht; bei der Beachtung der garantier‑
ten Rechte im Alltag und ihrer Durchsetzung vor Gericht bestehen weiterhin Defizite.

Teile der albanischen Gesellschaft sind von einem hohen Gewaltniveau geprägt (Wiederauf
leben der Blutrachetradition, hohe Verbreitung von Schusswaffen, organisierte Kriminalität). 
Anlass zur Sorge gibt insbesondere die – oft häusliche – Gewalt gegen Frauen bei häufiger Straf‑
freiheit der Täter. Vor diesem Hintergrund wurde am 19. Dezember 2007 eine gemeinsam mit  
der Gebergemeinschaft entwickelte Strategie „on Gender Equality and Domestic Violence“ vom 
Ministerrat gebilligt. Trotz einer Verbesserung der Situation bleibt Albanien Herkunfts- und 
Durchgangsland für Menschenhandel (z.B. aus China). Es sind vor allem Kinder und Frauen, die 
im Ausland Opfer von Zwangsprostitution und sonstiger Formen der Ausbeutung werden. 

Einige Minderheiten werden gesellschaftlich diskriminiert. Betroffen sind insbesondere 
Homosexuelle, Roma sowie die staatlich nicht als Minderheit anerkannten Balkan-Ägypter. Die 
Roma leiden unter erheblich schlechteren Lebensbedingungen als die Mehrheitsbevölkerung. 
Zwar findet keine unmittelbare staatliche Repression gegenüber bestimmten Personengruppen 
wegen ihrer Rasse, Religionszugehörigkeit, Nationalität oder politischen Überzeugung statt, 
doch liegen Berichte über Menschenrechtsverletzungen durch die Polizei an Homosexuellen 
und Roma vor. Die Haftbedingungen, vor allem im polizeilichen Untersuchungsgewahrsam, sind 
hart. Insbesondere im Polizeigewahrsam kam es vereinzelt zur Misshandlung von Festgenom
menen und zu Festnahmen ohne ausreichende Rechtsgrundlage. Der Zustand der psychiatri‑
schen Kliniken sowie die Behandlung und Versorgung der Kranken entspricht noch nicht überall 
internationalen Menschenrechtsstandards.

Im Rahmen der Rechtsangleichung an die Europäische Union machen der Aufbau eines 
Rechtsstaates und der effektive Schutz der Menschenrechte weiterhin Fortschritte. Die Europä
ische Union arbeitet durch die Europäische Initiative für Demokratisierung und Menschenrechte 
an der Verbesserung der Menschenrechtslage (u.a. in den Bereichen Menschenhandel, Kinder- 
und Frauenrechte). Die EU stellt Albanien auch umfangreiche Vorbeitrittshilfen zur Verfügung, 
die insbesondere in den Bereichen Justiz (EURALIUS) und Polizei (PAMECA) der Verbesserung 
der Menschenrechtslage zugute kommen. Deutschland hatte von Dezember 2004 bis Ende 2007 
die Projektleitung von PAMECA inne und hat so zur Professionalisierung der Polizei beigetragen. 
Weiterhin unterstützte Deutschland im Berichtszeitraum eine Reihe von zivilgesellschaftlichen 
Akteuren, darunter ein Beratungszentrum für Frauen in Kukes, in dem Opfer häuslicher Gewalt 
Beistand finden.

Republik Belarus

Die Menschenrechtslage in Belarus gibt weiterhin Anlass zur Besorgnis. Die Kritikpunkte der 
internationalen Staatengemeinschaft wurden auch im Berichtszeitraum nicht beseitigt. Im Um‑
feld der nach Einschätzung der OSZE massiv manipulierten Präsidentenwahlen am 19. März 2006, 
bei denen sich Präsident Lukaschenko mit 83 Prozent der Stimmen im Amt bestätigen ließ, wurde 
die Repression gegen Opposition, unabhängige Nichtregierungsorganisationen und nichtstaatli‑
che Medien vielmehr weiter verstärkt. Anzeichen für eine grundlegende Besserung der Menschen‑
rechtslage gibt es derzeit nicht. Präsident Lukaschenko, der seit Anfang 2007 durch steigende 
Energiepreise auch vonseiten Russlands verstärkt unter Druck steht, sucht seine Macht nach innen 
durch anhaltenden Druck auf Opposition und politische Zivilgesellschaft zu sichern.

Der seit 1999/2000 bestehende Verdacht, Präsident Lukaschenko und/oder einige seiner eng
sten Mitarbeiter hätten mehrere prominente Regimegegner verschwinden lassen, konnte von 
Belarus bisher nicht durch entsprechende juristische Aufarbeitung ausgeräumt werden. Im April 
2004 hatte ein von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Auftrag gegebener 
und vom Rechtsausschuss der Versammlung im April 2004 gebilligter Bericht des zypriotischen 
Abgeordneten Pourgourides den Verdacht untermauert, dass hohe und höchste Amtsträger in 
Belarus die Ermittlungen in den Fällen systematisch hintertrieben oder sogar in das Verschwin‑
den der Betroffenen unmittelbar verwickelt waren.

In Reaktion auf den beständigen Druck seitens der EU und der USA hat die belarussische Füh‑
rung ab Mitte Januar 2008 fünf politische Häftlinge in die Freiheit entlassen. In Haft blieb Ende 
Februar 2008 allein der unterlegene Kandidat der Präsidentschaftswahlen 2006 und frühere Rek‑
tor der staatlichen Universität Alexander Kozulin (fünf Jahre Haft). Daneben wurden zunehmend 
jugendliche Dissidenten mit so genannter Administrativhaft von 10 bis 15 Tagen eingeschüchtert. 
Die Todesstrafe wird in Belarus weiterhin verhängt und vollstreckt. Die Europäische Union hat im 
November 2006 in einem informellen Aktionsplan Belarus die volle Zusammenarbeit im Rahmen 
der Europäischen Nachbarschaftsinitiative angeboten, unter der Voraussetzung, dass zwölf zen‑
trale Forderungen zur Demokratisierung, Meinungsfreiheit und Wahrung der Menschenrechte 
im Land erfüllt werden.

Bosnien und Herzegowina

Die Menschenrechtslage in Bosnien und Herzegowina verbessert sich kontinuierlich. Der 
Schutz der Menschenrechte ist weitestgehend institutionalisiert. Die Bundesrepublik Deutschland 
unterstützt im Rahmen des Stabilitätspakts für Südosteuropa mehrere Nichtregierungsorganisati‑
onen in den menschenrechtlich relevanten Bereichen Armutsbekämpfung, Frauenarbeit, Vermiss‑
tensuche, Aufbau der Zivilgesellschaft und Minderheitenförderung. Kritisch zu bewerten ist die 
Situation der an ihren Heimatort zurückgekehrten ethnischen Minderheiten – sowohl hinsichtlich 
der häufig verzögerten Rückgabe ihres Wohneigentums als auch hinsichtlich ihrer schleppenden 
Reintegration in das soziale Leben (Arbeitsmarkt, Schulbildung). Problematisch für ein künftiges 
multiethnisches Zusammenleben bleibt die häufig strikt ethnisch getrennte Schulausbildung. 
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Minderheiten, die nicht den drei konstitutiven Volksgruppen angehören (ca. fünf Prozent 
der Bevölkerung), werden durch die Gesamtstaatsverfassung und auch durch die beiden Entitäts
verfassungen weiterhin dahingehend benachteiligt, dass sie nicht alle Staatsämter bekleiden 
dürfen. Die größte nichtkonstitutive Minderheit sind die Roma. Zwar haben die staatlichen 
Behörden und internationale Organisationen, vor allem die OSZE, einige Maßnahmen zur Ver‑
besserung ihrer Lage ergriffen. Gleichwohl stellt die Verbesserung der Lage der Roma-Minderheit 
weiterhin eine der größten Herausforderungen dar. Die Verfolgung von Kriegsverbrechen durch 
die lokalen Behörden ist mittlerweile zufrieden stellend. Die beim Obersten Gericht für Bosnien 
und Herzegowina angesiedelte und mit nationalen und internationalen Richtern und Staatsan‑
wälten besetzte Sonderkammer für Kriegsverbrechen arbeitet auch mit deutscher finanzieller 
und personeller Unterstützung. 

Die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugosla‑
wien (IStGHJ) hat sich im Berichtszeitraum verbessert, ist aber noch nicht vollständig hergestellt. 
Das am 26. Februar 2007 verkündete IGH-Urteil zur Völkermordklage von Bosnien und Herzego‑
wina gegen Serbien und Montenegro stellte im Verfahren zur Anwendbarkeit der Konvention 
über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes fest: Der Staat Serbien habe zwar keinen 
Völkermord begangen, aber in Bezug auf das Massaker von Srebrenica gegen die Verpflichtung 
zur Verhütung von Völkermord verstoßen; außerdem habe Serbien gegen die Verpflichtung zur 
Bestrafung von Völkermord verstoßen, indem es den vom IStGHJ angeklagten General Mladic bis‑
lang nicht festgenommen und überstellt habe. Der IGH lehnte es aber ab, Serbien – wie von Bos‑
nien und Herzegowina beantragt – zur Zahlung von Schadensersatz zu verurteilen. 

Bosnien und Herzegowina wurde im Dezember 2006 in das Programm „Partnerschaft für 
den Frieden“ der NATO aufgenommen und hat am 4. Dezember 2007 das Stabilisierungs- und As
soziierungsabkommen mit der EU paraphiert. Die in Bosnien und Herzegowina tätige Europäi‑
sche Polizeimission (EUPM) ist die erste Krisenmanagementoperation der EU. Bei EUPM arbeiten 
derzeit 194 internationalen Experten, davon 165 Polizisten und 29 zivile Berater. Das aktuelle 
Mandat der EUPM läuft bis Ende 2009 und unterstützt das Gastland beim Aufbau einer tragfä‑
higen, professionellen und multiethnischen Polizeistruktur, die im Einklang mit europäischen 
und internationalen Standards arbeitet. EUPM hat kein exekutives Mandat, die Mission ist aus‑
schließlich durch Beratung, Überwachung und Kontrolle der bosnischen Polizeibehörden tätig. 
Deutschland beteiligt sich derzeit mit 18 Polizisten aus Bund und Ländern und drei zivilen Exper‑
ten an der EUPM. 

Republik Moldau

Menschenrechte und Minderheiten werden von der Verfassung geschützt. Mit dem Beitritt 
zum Europarat hat sich die Republik Moldau 1995 verpflichtet, ihre Gesetzgebung den dort gesetz‑
ten Standards anzupassen. Dieser Verpflichtung ist die Republik Moldau durch zahlreiche neue 
Gesetze und Gesetzesänderungen, die sich an den Vorgaben der Europäischen Menschenrechts
konvention orientieren, weitgehend nachgekommen. Die Umsetzung dieser Gesetze schreitet 
jedoch nur schleppend voran. So bestehen weiterhin große Defizite bei der Unabhängigkeit der 
Justiz und der Lage im Strafvollzug. Die Zustände dort und bei Gerichtsverfahren entsprechen 
noch nicht europäischen Standards. 

Die Kommunistische Partei erzielte bei den Wahlen im Frühjahr 2001 die absolute Mehrheit. 
Auch nach Verlust der absoluten Mehrheit der KP im Jahr 2005 konnte sich – aus vielfältigen Grün‑
den – keine durchsetzungsfähige Opposition bilden. Dies liegt nicht nur an der Einflussnahme 
der kommunistischen Regierung auf die Arbeit der Oppositionsparteien, sondern auch daran, 
dass diese die vorhandenen Möglichkeiten, Unterstützung bei der Zivilbevölkerung zu gewinnen, 
nicht nutzen. Eine latente Gefahr für Oppositionspolitiker, einer staatlichen Rufmordkampagne 
ausgesetzt zu werden, besteht weiterhin. In Einzelfällen sind politisch motivierte Gerichtsverfah‑
ren zu beobachten. Auch ist der Zugang zu den Medien für Oppositionsparteien bereits im Vor‑
feld der 2009 stattfindenden Präsidentenwahlen eingeschränkt. 

Die Haftbedingungen in den moldauischen Gefängnissen sind hart, können aber nicht ge‑
nerell als menschenunwürdig bezeichnet werden. Wegen der Überstellung von Straftätern aus 
deutschen in moldauische Gefängnisse hat die Botschaft entsprechende Ortsbesichtigungen vor‑
genommen und diesbezüglich auch mit überstellten Straftätern gesprochen. Berichte über Miss‑
handlungen in Polizeigewahrsam und Untersuchungshaft sind bekannt. Die Tätigkeit der Straf‑
verfolgungsbehörden entzieht sich oftmals der Kontrolle der Staatsanwaltschaft. Im schlecht 
und unregelmäßig bezahlten Justizwesen ist Korruption weit verbreitet. Der Ausgang von Ge‑
richtsverfahren wird nicht selten durch die Finanzkraft der Prozessbeteiligten beeinflusst.

Die Pressefreiheit wird zum Teil durch den Staat eingeschränkt. Zwar gibt es unabhängige 
Fernsehsender und Zeitungen, die sich kritisch äußern, Regierung und Staat versuchen jedoch, 
auf die Berichterstattung Einfluss zu nehmen. So üben private Fernsehsender entweder Selbst‑
zensur oder werden von der nicht unabhängigen Rundfunkkommission mit dem Entzug der Sen‑
delizenz bedroht. Unabhängigen Zeitungen können ruinöse Schadensersatzklagen drohen. Der 
bisher staatliche Fernsehsender TeleRadio Moldova wurde in eine öffentlich-rechtliche Anstalt 
umgewandelt, bleibt aber unter starkem Einfluss der KP.

Die Menschenrechtslage im nicht von der Zentralregierung kontrollierten abtrünnigen Lan‑
desteil Transnistrien ist von einem totalitären Regime geprägt. Die Polizei und Sicherheitsorgane 
sowie die Judikative haben sich allein gegenüber der Führung des Landesteiles zu verantworten 
und agieren willkürlich. Die letzten beiden Gefangenen der seit 1992 einsitzenden Ilascu-Gruppe 
wurden 2007 entlassen. Presse und Medien sind nicht frei und unterliegen der Aufsicht des Staa‑
tes und dessen Organen.
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Russische Föderation (inkl. Tschetschenien/Nordkaukasus)

Die Situation der Menschenrechte in Russland ist immer noch durch eine breite Kluft zwi‑
schen in der Verfassung und durch Ratifikation internationaler Menschenrechtskonventionen 
rechtlich verbriefter Normen und deren fehlender tatsächlicher Umsetzung gekennzeichnet. 
Historischer Mangel an Rechtsstaatskultur, fehlender Respekt für individuelle Rechte und Frei‑
heiten bei Behörden, Politikern und Bürgern, schwierige materielle Rahmenbedingungen 
(einschl. Kriminalität und teilweise Mangel an innerer Sicherheit), das umfängliche Fehlen einer 
unabhängigen Judikative sowie die immer noch weit verbreitete Korruption erschweren die 
Durchsetzung der Menschenrechte. Im Vorfeld der russischen Präsidentschaftswahlen hat sich 
Dimitrij Medwedew für eine Stärkung des Rechtsstaats in Russland ausgesprochen. Geogra
phischer Schwerpunkt der Menschenrechtsverletzungen im Berichtszeitraum waren trotz einer 
gewissen Entspannung Tschetschenien und die angrenzenden Nordkaukasusrepubliken, insbe‑
sondere Inguschetien und Dagestan.

Das Vorgehen von Sicherheitskräften und Polizei ist oft geprägt durch Willkür. Die Bedingun‑
gen des Strafvollzugs, in dem Resozialisierung kaum eine Rolle spielt, und die Lage in den veral‑
teten und überbelegten Gefängnissen sind kritisch. Seit 1996 gilt ein Anwendungsmoratorium 
des Präsidenten bezüglich der Todesstrafe. Die Menschenrechtssituation innerhalb des Militärs ist 
schwierig. Insbesondere die menschenunwürdige Behandlung von Wehrpflichtigen durch dienst‑
ältere Wehrdienstleistende oder Vorgesetzte („Dedowschtschina“) hat gravierende Ausmaße. 

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie Meinungs- und Pressefreiheit sind verfas‑
sungsrechtlich garantiert, durch Gesetzgebung und Exekutive jedoch zahlreichen Einschränkun
gen unterworfen. In Einzelfällen kam es insbesondere im Vorfeld der Dumawahlen 2007 und der 
Präsidentschaftswahlen 2008 zu selektiven Demonstrationsverboten. Organisatoren und po‑
tenzielle Teilnehmer einer Serie von Demonstrationen oppositioneller Parteien („Märsche der 
Nichteinverstandenen“) wurden durch unterschiedlichste Maßnahmen behindert (polizeiliche 
Befragungen, vorübergehende Ingewahrsamnahme, Verweigerung der Mitnahme in öffent‑
lichen Verkehrsmitteln, Nichtzulassung des beantragten Demonstrationsverlaufs, gewaltsame 
Demonstrationsauflösung, Inhaftierung einzelner Demonstranten).

Das im April 2006 in Kraft getretene Gesetz über nichtkommerzielle Organisationen sieht 
umfassende Berichtspflichten für Nichtregierungsorganisationen vor. Das Gesetz war nach deut‑
licher russischer und internationaler Kritik (auch die Bundesregierung hat das Thema mehrfach 
gegenüber der russischen Seite angesprochen) und einem auf russische Bitte am 1. Dezember 
2005 übergebenen Rechtsgutachten des Europarats abgemildert worden. In Einzelfällen wird 
auf Nichtregierungsorganisationen über Strafverfahren Druck ausgeübt. Das 2006 und 2007 ge‑
änderte Gesetz zur Bekämpfung extremistischer Tätigkeiten wird als umfangreich einsetzbares 
Instrument auch gegen Opposition und Presse kritisiert, insbesondere wegen der unscharfen De‑
finition von Extremismus. Die Tendenz zu starker staatlicher Kontrolle der Medien, insbesondere 
im TV- und Hörfunkbereich, hat sich fortgesetzt. Der Internetbereich ist weitgehend frei.

Frauen wird durch die russische Verfassung Gleichheit garantiert, ihre tatsächliche Situation 
ist aber durch eine patriarchal geprägte Gesellschaft bestimmt. Nach Informationen von Nicht
regierungsorganisationen verliert eine große Zahl Frauen ihr Leben durch Gewalt im engsten  
Familienkreis. Kinderheime, in denen elternlose, obdachlose und behinderte Kinder unter‑
gebracht werden, zeichnen sich verbreitet durch unmenschliche und entwürdigende Zustände 
aus. Homosexualität ist in Russland seit 1993 nicht mehr strafbar, eine staatliche Diskriminierung 
findet nicht statt. In der Bevölkerung sind Vorurteile gegenüber sexuellen Minderheiten jedoch 
noch weit verbreitet. Im Mai 2006 sowie im Mai 2007 wurde die geplante Gay-Pride-Parade in 
Moskau nicht genehmigt. 

Fremdenfeindliche Ressentiments haben in der Bevölkerung und in den Behörden in den 
vergangenen Jahren zugenommen. Sie richten sich insbesondere gegen Tschetschenen und an‑
dere Kaukasier, so genannte Tschornyje („Schwarze”). Präsident Putin hat sich immer wieder klar 
gegen Antisemitismus, Fremdenhass und Nationalismus ausgesprochen und diesen Strömungen 
den Kampf angesagt. 

Die Lage in Tschetschenien und in den angrenzenden Nordkaukasusrepubliken ist entgegen 
amtlicher russischer Darstellung noch immer weit von einer politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Normalität entfernt. Zwar hat sich die Sicherheit der Zivilbevölkerung in Tschetschenien 
mittlerweile stabilisiert: Razzien, Verschleppungen, „Säuberungsaktionen“, Plünderungen und 
Übergriffe durch russische Soldaten und Angehörige der tschetschenischen Sicherheitskräfte, 
aber auch Guerilla-Aktivitäten und Geiselnahmen der Rebellen haben nach Einschätzung von 
Menschenrechtsorganisationen und internationalen Organisationen deutlich abgenommen. 
Nichtregierungsorganisationen weisen jedoch zugleich darauf hin, dass es in der gesamten Re‑
gion nach wie vor zu willkürlichen Überfällen bewaffneter, nicht zuzuordnender Kämpfer, Ver‑
schleppungen von Zivilisten sowie Festnahmen und Bombenanschlägen kommt. Weiterhin ist in 
Berichten von regelmäßigen schweren Menschenrechtsverletzungen durch staatliche Organe die 
Rede: Nach wie vor wird von schweren Misshandlungen im Gewahrsam von Sicherheitskräften in 
der Region sowie, insbesondere in Inguschetien, von extralegalen Tötungen berichtet. Schwere 
Verbrechen und Vergehen werden auch von Seiten verschiedener Rebellengruppen begangen. In 
Inguschetien und Dagestan hat sich die Sicherheitslage seit Sommer 2007 deutlich verschlechtert, 
es kam zu einer Häufung von Anschlägen. Terroristische Gewaltakte werden auch immer wieder 
aus Kabardino-Balkarien und Nordossetien gemeldet. Beim Kampf der Sicherheitskräfte gegen 
den Terrorismus kommt es nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen auch hier zu will‑
kürlichen Verhaftungen, Verschwindenlassen sowie Folter und Mord an „Terrorverdächtigen“. 
Die strafrechtliche Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen in der Region ist unzureichend.

Russland ist seit 1996 Mitglied des Europarats. In der am 13. März 2007 veröffentlichten Er‑
klärung des Antifolterkomitees des Europarats wird Russland vor allem wegen mangelnder 
Kooperation und Umsetzung hinsichtlich der wiederholten Kritik des Komitees zu den unrecht‑
mäßigen Festnahmen, Misshandlungen durch Sicherheitskräfte und fehlenden Ermittlungen 
dazu in Tschetschenien kritisiert. Ein erheblicher Teil der vor dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte in Straßburg anhängigen Individualbeschwerden betrifft Russland. Insgesamt 
waren am 31. Dezember 2007 20.200 Beschwerden gegen Russland anhängig (26 Prozent), wobei 
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die meisten Eingaben aus Russland die Berechnungsmethode für Militärpensionen und Gehälter, 
Geschehnisse in Tschetschenien, Nichtumsetzung nationaler Urteile, Verwerfung rechtskräftiger 
Urteile, überlange Untersuchungshaft ohne ausreichende rechtliche Grundlage und unmensch‑
liche Bedingungen in den Gefängnissen zum Gegenstand haben. 

EU-Russland-Menschenrechtskonsultationen 

Die halbjährlichen Menschenrechtskonsultationen der EU mit Russland wurden beim EU-
Russland-Gipfel am 25. November 2004 vereinbart. Die erste Gesprächsrunde fand am 1. März 
2005 in Luxemburg statt. Traditionell finden am Vorabend der Konsultationen Treffen der EU mit 
russischen und internationalen Nichtregierungsorganisationen statt. Bislang nimmt Russland an 
diesen Gesprächen nicht teil. Aufgrund der russischen Zurückhaltung konnte bisher – entgegen 
der üblichen Praxis mit anderen Staaten – noch kein die Konsultationen begleitendes Seminar 
von Rechtsexperten und Vertretern von Nichtregierungsorganisationen stattfinden. 

Während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft fanden die Konsultationen am 3. Mai 2007 
in Berlin statt, die darauf folgende Konsultationsrunde unter portugiesischem Ratsvorsitz am  
3. Oktober 2007 in Brüssel. Die Tagesordnung beinhaltet regelmäßig die Themen Meinungs- und 
Versammlungsfreiheit, Medienfreiheit, verschiedene Gesetzesvorhaben, Menschenrechtsschutz 
beim Kampf gegen den Terrorismus, Folter und Misshandlung, Beachtung von Rechtstaatlichkeit 
und die Situation im Nordkaukasus, menschenrechtliche Einzelfälle sowie die Zusammenarbeit 
in VN-Gremien und im Europarat einschließlich der Reform des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte. Die EU fordert hierbei die Ratifikation des Zusatzprotokolls Nr. 14 durch Russ‑
land. Russland übergibt regelmäßig einen Fragenkatalog an die EU mit der Bitte um Erläuterung 
zu vermeintlichen Missständen im Menschenrechtsbereich aus russischer Sicht innerhalb der EU.

Serbien

Die Menschenrechtslage in Serbien entspricht ungeachtet der in Teilbereichen anhaltenden 
Defizite weitgehend internationalen Standards. Offenkundige bzw. systematische Menschen‑
rechtsverletzungen, wie sie vor der demokratischen Wende am 5. Oktober 2000 häufig vorkamen, 
sind nur noch sehr selten zu verzeichnen. Problematisch bleibt die unzulängliche demokratische 
Kontrolle von Armee, Polizei und Geheimdiensten, die in Einzelfällen Menschenrechtsverletzun‑
gen erleichtert und deren Ahndung erschwert.

Für Serbien gelten die meisten wichtigen internationalen Menschenrechtsinstrumente. Ser‑
bien hatte von Mai bis November 2007 den Vorsitz im Europarat inne. Wichtigste Änderung der 
Gesetzeslage im Berichtszeitraum war das Inkrafttreten einer neuen Verfassung am 8. November 
2006, die einen umfassenden Menschenrechtskatalog beinhaltet. Die Bedeutung der Menschen‑
rechte wird in Serbien sowohl von der Bevölkerung insgesamt als auch vor allem von Justiz, Poli‑
zei und Militär erst allmählich verstanden, anerkannt und respektiert. Es muss davon ausgegan‑
gen werden, dass im Berichtszeitraum in Einzelfällen weiterhin Menschenrechte verletzt wurden. 

Dies ist auch für die Zukunft anzunehmen. Der Mitte 2007 erstmals gewählte Ombudsmann und 
verschiedene Nichtregierungsorganisationen bemängelten am 10. Dezember 2007 (Tag der Men‑
schenrechte) das Fehlen einer Menschenrechtskultur, das Ausbleiben adäquater Reaktionen bei 
Übergriffen sowie insgesamt eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr.

Es waren Fälle zu verzeichnen, in denen sich Exekutive und Legislative über richterliche und 
höchstrichterliche Entscheidungen hinwegsetzten oder es Indizien für direktes Eingreifen in  
laufende Verfahren gab. Das Verfassungsgericht war rund 18 Monate nicht arbeitsfähig, da sich 
die Regierung im Rahmen des vorgesehenen Vorschlagsverfahrens nicht auf geeignete Richter‑
kandidaten verständigen konnte. Die Presse kann ihre Funktion als vierte Gewalt im Staat nur be‑
dingt wahrnehmen, da Serbiens Medienlandschaft zwar grundsätzlich pluralistisch ist, jedoch von 
Parteien und Wirtschaftstycoons dominiert und instrumentalisiert wird. Minderheiten sind trotz 
des in der Verfassung verankerten Diskriminierungsverbots in unterschiedlichem Ausmaß fak‑
tischen Benachteiligungen oder gesellschaftlichen Vorurteilen ausgesetzt. Der Verwirklichung 
wirtschaftlicher und sozialer Rechte sind durch die Wirtschafts- und Haushaltslage enge Gren‑
zen gesetzt. Die Aufarbeitung der politischen Morde und Kriegsverbrechen der jüngeren Vergan‑
genheit und die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige  
Jugoslawien (IStGHJ) machen – trotz einiger abgeschlossener Verfahren – nur geringe Fortschritte. 
Das Auswärtige Amt und die Bundesregierung unterstützen seit Jahren in Zusammenarbeit mit 
deutschen, serbischen und internationalen Partnern in großem Umfang Projekte zur Förderung 
der Menschenrechte in Serbien (Schwerpunktbereiche: Justizreform, Minderheitenförderung, in‑
terethnische Beziehungen, Vergangenheitsbewältigung und Armutsbekämpfung).

Kosovo (bis 17. Februar 2008 unter VN-Übergangsverwaltung; Kosovo hat sich am 17. Februar 
2008 für unabhängig erklärt, Deutschland hat am 21. Februar 2008 Kosovo völkerrechtlich 
anerkannt und diplomatische Beziehungen aufgenommen)

Die Resolution 1244 (1999) des VN-Sicherheitsrates benennt den Schutz und die Förderung 
der Menschenrechte im Kosovo ausdrücklich als Hauptaufgaben der internationalen zivilen Prä‑
senz. Für jegliche Beschwerden von Personen, die sich einer Missachtung ihrer Menschenrechte 
ausgesetzt fühlen oder die einen Amtsmissbrauch durch die zivilen internationalen oder lokalen 
Behörden im Kosovo geltend machen wollen, ist eine Ombudsmannstelle eingerichtet worden. 
Diese befindet sich seit 2006 unter kosovarischer Verantwortung. Die Einwohner des Kosovo ha‑
ben derzeit keinen Zugang zu den Institutionen der Europäischen Menschenrechtskonvention. 

Die lokale Polizei (KPS) praktiziert keine Folter. Dies gilt selbstverständlich auch für die zivile 
internationale Verwaltung (UNMIK) oder die im Kosovo stationierten NATO-Verbände (KFOR). 
Die Todesstrafe existiert im Kosovo nicht. 

Der Schutz der Menschenrechte (dabei insbesondere Mechanismen zum Schutz der Minder‑
heiten und Fragen der Rückkehr von Flüchtlingen) hat bei den Verhandlungen über den künfti‑
gen Status des Kosovo sowohl unter dem VN-Vermittler Ahtisaari als auch während der Verhand‑
lungsbemühungen der Troika aus Vertretern der EU, der USA und Russlands eine wesentliche 
Rolle gespielt. Deutschland hat sich in den entsprechenden Gremien und insbesondere in der 
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Kosovo-Kontaktgruppe stets aktiv für die Verankerung besonderer Mechanismen zum Schutz der 
Menschen- und Volksgruppenrechte eingesetzt. Die Institutionen des Kosovo, das am 17. Februar 
2008 seine Unabhängigkeit erklärt hat, haben sich wiederholt zu diesen Prinzipien bekannt.

Seit 1999 unterstützt die Bundesregierung das Kosovo zusammen mit lokalen, deutschen 
und internationalen Partnern bei der Erreichung internationaler Standards im Menschenrechts‑
bereich. Dazu zählen der Aufbau demokratischer, rechtsstaatlicher und effizienter Institutionen 
und die Steigerung von Kompetenz und Eigenverantwortung von Mitarbeitern im zivilgesell‑
schaftlichen Bereich. Vor dem Hintergrund der politischen Entwicklung im Kosovo kommt den 
Kommunen eine große Bedeutung für den Reform- und Demokratisierungsprozess zu. 

Türkei

Das herausragende politische und für die weitere Entwicklung der Türkei wegweisende Er‑
eignis war der Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen am 3. Oktober 2005. Mit Inkrafttreten des  
8. Reformpaketes (Vereinsgesetz, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Strafvollzugsordnung, 
Gesetz zur Schaffung einer Kriminalpolizei, Gesetz über die zweitinstanzlichen Berufungsge‑
richte) im Juni 2005 hatte die Türkei die politischen Kopenhagener Kriterien dafür hinreichend 
erfüllt. Vor allem durch die Änderungen im materiellen und formellen Strafrecht wurden die 
bürgerlichen Freiheiten gestärkt. Mit Annahme des 9. EU-Harmonisierungspaketes im Herbst 
2006 kam es zu weiteren legislativen Verbesserungen. Zusätzliche größere Gesetzesvorhaben 
wurden seitdem nicht in Angriff genommen.

Der jüngste „Bericht über die Fortschritte der Türkei auf dem Weg zum Beitritt“, den die EU-
Kommission am 6. November 2007 vorgelegt hat, kritisiert die mangelnden Reformfortschritte 
2007, stellt aber das innenpolitisch schwierige Jahr für die Türkei in Rechnung. Der Kommissions‑
bericht bescheinigt der Türkei Fortschritte bei der Ratifizierung internationaler Menschenrechts‑
instrumente und der Umsetzung der Rechtssprechung des EGMR. Die EU-Kommission fordert die 
Änderung von Artikeln des türkischen Strafgesetzbuches, die die Meinungsfreiheit einschrän‑
ken, und deren Anpassung an die EMRK und die Rechtssprechung des EGMR, da Strafverfolgung 
und Verurteilung gewaltfreier Meinungsäußerungen zeigen, dass die türkischen Gesetze Mei‑
nungsfreiheit nach europäischen Standards noch nicht vollständig garantieren. Die Kommission 
schlägt diese Änderungen als „Benchmarks“ für die Eröffnung des 23. Verhandlungskapitels (Jus‑
tiz und Inneres) vor. Die „Null-Toleranz-Politik der türkischen Regierung gegenüber Folter zeigt 
weiterhin positive Wirkung. Die Fälle von Folter und Misshandlung sind weiter zurückgegangen, 
Defizite bestehen noch bei der Strafverfolgung. Die türkische Regierung hat durch umfassende 
Reformen der vergangenen Jahre im Zivil-, Arbeits-, Straf- und Verfassungsrecht wichtige Voraus‑
setzungen für die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Türkei geschaffen, die jedoch 
noch der Verankerung in der Gesellschaft bedürfen. 

Die EU-Kommission stellt in ihrem Fortschrittsbericht erneut keinen Fortschritt bei der Aus‑
weitung von Minderheitenrechten und kulturellen Rechten fest. Die religiösen Minderheiten und 
Gemeinden verfügten nach wie vor über keine Rechtspersönlichkeit. Es müsse ein umfassender 

gesetzlicher Rahmen in Übereinstimmung mit europäischen Standards verabschiedet werden, 
damit sich alle religiösen Gemeinden ohne unangemessene Einschränkungen betätigen könn‑
ten. In den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei werden die Menschenrechte im Verhandlungs‑
kapitel 23 („Justiz und Grundrechte“) behandelt. Die EU-Kommission schlägt insgesamt sechs 

„opening benchmarks“ vor, die vor einer Verhandlungseröffnung von der Türkei zu erfüllen sind. 
Hierzu zählen neben der Erarbeitung eines Aktionsplans zur Umsetzung der Grundrechte auch 
die Vorlage von Strategiepapieren zur Justizreform und zur Korruptionsbekämpfung, die Ein‑
richtung eines Ombudsmannsystems, die Revision der türkischen Gesetzgebung zur Meinungs‑
freiheit sowie die Ratifizierung des Zusatzprotokolls zur VN-Antifolterkonvention. 

Die überarbeitete Beitrittspartnerschaft 2007 der Europäischen Union mit der Türkei enthält 
einen an die aktuelle Lage angepassten Katalog mit konkreten Vorgaben im Menschenrechts
bereich. Die Bundesregierung teilt die Einschätzung der EU-Kommission in deren Fortschritts
berichten und ist davon überzeugt, dass die Europäische Union mit diesen regelmäßigen Be‑
richten sowie der Beitrittspartnerschaft einen wichtigen Beitrag zur weiteren Verbesserung der 
Menschenrechtslage in der Türkei leisten wird.

Im bilateralen Verhältnis sieht die Bundesregierung es wie bisher als ihre Aufgabe an, sowohl 
in den noch defizitären Bereichen auf eine weitere Verbesserung der Menschenrechtslage hinzu‑
wirken, als auch – wo erforderlich – auf konkrete Fälle von Menschenrechtsverletzungen aufmerk‑
sam zu machen. Ihr besonderes Augenmerk richtet die Bundesregierung dabei auf die Gewährung 
von Meinungsfreiheit sowie die Erweiterung der Minderheitenrechte und der Religionsfreiheit. 

Ukraine

Die Ukraine ist durch die „orange Revolution“ 2004 deutlich freier und demokratischer ge‑
worden. Eine der Kernforderungen der Revolution – faire und freie Wahlen – ist weitgehend ver‑
wirklicht. Davon zeugen die Parlamentswahlen 2006 und 2007. Die politische Krise im Frühjahr 
2007 – der Gegensatz zwischen Staatspräsident Juschtschenko und dem damaligen Ministerpräsi‑
denten Janukowytsch – wurde friedlich und demokratisch entschärft. Die Ukraine ist daher, trotz 
aller Probleme, bei ihrer schwierigen politischen und wirtschaftlichen Transformation auf einem 
gewundenen, aber guten Weg. Die Unklarheiten in der Verfassung, einer der Gründe für die poli‑
tische Krise, müssen noch durch eine Verfassungsreform bereinigt werden.

Versammlungs- und Pressefreiheit sind durch den Staat nicht mehr bedroht. Die Bürger‑
gesellschaft ist deutlich lebendiger als früher. Menschenrechtsorganisationen waren wichtige 
Ansprechpartner für alle Regierungen der vergangenen Jahre. Die Ukraine ist mittlerweile Ver‑
tragsstaat der wesentlichen multilateralen Abkommen zum Schutz der Menschenrechte. Es gibt 
spezielle Stellen gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit. Problematisch bleiben die 
stark verbreitete Korruption, die Zustände in den Gefängnissen (insbesondere Untersuchungs‑
haftanstalten), schleppende Gerichtsverfahren, die Lage der Flüchtlinge und die Zunahme frem‑
denfeindlicher und antisemitischer Gewalt. Die politische Lähmung des Landes im vergangenen 
Jahr blockierte viele Gesetzesvorhaben zur Justizreform.
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2. Südlicher Kaukasus und Zentralasien

Armenien

Armenien hat zwar eine Reihe seiner menschenrechtlichen internationalen Verpflichtungen 
umgesetzt, in der Praxis bestehen jedoch nach wie vor erhebliche Defizite. Positiv zu vermerken 
ist die Abschaffung der Todesstrafe durch die im November 2005 per Referendum angenommene 
neue Verfassung und die Schaffung der vom Parlament gewählten Ombudsperson für Menschen‑
rechte. Gelegentlich kommt es immer noch zu Verhaftungen ohne Haftbefehl und zu Misshand‑
lungen auf Polizeistationen. Auch die Unabhängigkeit von Justiz und Medien ist in der Praxis 
nach wie vor nicht immer gewährleistet. 

Die Umsetzung der Forderung des Europarats nach Einrichtung eines Ersatzdienstes für 
Wehrdienstverweigerer ist mit dem am 1. Juli 2004 in Kraft getretenen „Gesetz der Republik Ar‑
menien über den Alternativen Dienst“ erfolgt. Dieses Gesetz sieht die Möglichkeit vor, einen Wehr
ersatzdienst von 36 Monaten innerhalb der Streitkräfte (aber ohne Waffe) bzw. von 42 Monaten 
außerhalb der Streitkräfte abzuleisten. In der Realität ist jedoch bisher nur der Ersatzdienst inner‑
halb der Streitkräfte möglich. Da die Zeugen Jehovas diese Form des Ersatzdienstes aber ablehnen, 
sollen sich 82 ihrer Anhänger in Haft befinden. Im 2006 verabschiedeten ENP-Aktionsplan zwi‑
schen der EU und Armenien ist die Verbesserung der Menschenrechtslage eines der vorrangigen 
Ziele. EU, OSZE, Europarat und andere Organisationen finanzieren Programme und Projekte im 
Menschenrechtsbereich, insbesondere mit Schwerpunkt auf der Vorbereitung freier Parlaments- 
und Präsidentschaftswahlen. 

Aserbaidschan

Die Lage der Menschenrechte in Aserbaidschan hat sich im vergangenen Jahr eher ver‑
schlechtert als verbessert, insbesondere die Lage der Journalisten. Auch im Jahre 2007 wurden 
wieder Journalisten verhaftet und zum Teil zu hohen Freiheits- und Geldstrafen verurteilt. Zum 
Jahresende wurden zwar einige von ihnen, zusammen mit 114 anderen Häftlingen, begnadigt,  
jedoch befinden sich nach wie vor Journalisten in Haft. Trotz der regelmäßigen Begnadigungsakte 
durch Staatspräsident Alijew ist insgesamt von mindestens 60 politischen Gefangenen auszugehen. 

Aserbaidschan hat zwar eine Reihe internationaler Menschenrechtsverpflichtungen unter‑
zeichnet und in seiner Verfassung die wesentlichen Menschenrechte garantiert, in der Praxis 
bestehen jedoch erhebliche Defizite. Das politische System ist durch staatliche Repression ge‑
kennzeichnet. Strafverfolgung bleibt ein Mittel zur Disziplinierung politischer Gegner. Die wei‑
sungsabhängige Justiz bietet nur geringen Schutz vor der Willkür der Sicherheitsorgane. Die  
Opposition ist in ihren Möglichkeiten stark eingeschränkt, insbesondere hinsichtlich des Zu‑
gangs zu den elektronischen Medien. Versammlungen und Demonstrationen werden trotz der 
in der Verfassung verankerten Versammlungsfreiheit oftmals nicht genehmigt oder in Außen‑
bezirke verlagert. Die Bedingungen in einigen Gefängnissen sind aufgrund von Überbelegung, 
mangelnder Hygiene und schlechter Gesundheitsversorgung menschenunwürdig. Die EU hat 

in zahlreichen Erklärungen ihre Besorgnis über die Situation der Menschenrechte und insbeson‑
dere der Meinungsfreiheit in Aserbaidschan zum Ausdruck gebracht. Deutsche Regierungsver‑
treter fordern in ihren Gesprächen mit der Regierung Aserbaidschans regelmäßig den Schutz der 
Menschenrechte ein. 

Der im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik im Jahre 2006 zwischen der EU und 
Aserbaidschan vereinbarte Aktionsplan definiert die Verbesserung der Menschenrechtssituation 
in Aserbaidschan als vorrangiges Ziel. Die von EU, OSZE und Europarat finanzierten Programme 
und Projekte im Menschenrechtsbereich konzentrieren sich insbesondere auf die Verbesserung 
der Polizeiausbildung, die Förderung der Presse- und Medienfreiheit und die Vorbereitung der 
Präsidentschaftswahlen 2008. 

Georgien

Die Lage der Menschenrechte in Georgien hat sich seit der Unabhängigkeit 1991 verbessert. 
Georgien ist den wichtigsten internationalen Abkommen zum Schutz der Menschenrechte bei
getreten und ist seit 1999 Mitglied des Europarats, der die Umsetzung der Verpflichtungen Geor‑
giens in den Bereichen Menschenrechte und Demokratie überwacht. Die OSZE ist seit Jahren in 
Georgien tätig und berät die georgische Regierung bei der Entwicklung hin zu Rechtsstaatlich‑
keit, Demokratie und Menschenrechten. 

Das Land hat seit der Rosenrevolution 2003/2004 eine grundsätzliche Richtungsentschei‑
dung getroffen und setzt sich außenpolitisch für eine Annäherung an die europäischen und euro
atlantischen Strukturen und die damit verbundenen Werte ein. Im Innern durchläuft Georgien 
einen ehrgeizigen Reform- und Modernisierungsprozess. Nicht alle mit der Rosenrevolution ge‑
weckten Erwartungen im Menschenrechtsbereich haben sich jedoch bisher erfüllt. Trotz beacht‑
licher Fortschritte in einigen Bereichen (z.B. Bekämpfung der Korruption) bestehen weiterhin De‑
fizite bei der Unabhängigkeit der Justiz und der Lage im Strafvollzug. Die Zustände dort und bei 
Verfahren in Gerichtsprozessen entsprechen noch nicht europäischen Standards. 

Im Herbst 2007 kam es nach einer Demonstrationswelle der Opposition zur gewaltsamen 
Auflösung von Demonstrationen in Tiflis und in der Folge zur Ausrufung eines landesweiten 
Ausnahmezustandes (7. bis 16. November 2007) und einer vorübergehenden Einschränkung der 
Pressefreiheit. Die daraufhin vorgezogenen Präsidentschaftswahlen am 5.  Januar 2008 waren – 
trotz einiger teilweise gravierender Mängel – nach Einschätzung der internationalen Wahlbeob‑
achter im Wesentlichen im Einklang mit europäischen Standards. Georgien verfügt über eine im 
regionalen Vergleich sehr aktive Zivilgesellschaft, ein vergleichsweise hohes Maß an Presse- und 
Meinungsfreiheit und weitgehende Religionsfreiheit. Die Todesstrafe ist seit 1997 abgeschafft. 

Die Bundesregierung setzt sich mit Nachdruck für eine Intensivierung der Beziehungen der 
EU zu Georgien ein. Mit der 2004 erfolgten Aufnahme Georgiens in die ENP leistet die EU einen 
langfristigen Beitrag zum politischen Transformationsprozess. Der im November 2006 zwischen 
Georgien und der EU vereinbarte ENP-Aktionsplan setzt sich u.a. die Verbesserung demokrati‑
scher und menschenrechtlicher Standards zum Ziel. 
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Zentralasien-Strategie/EU-Menschenrechtsdialog mit den zentralasiatischen Staaten

Die Menschenrechtslage in Zentralasien ist geprägt durch unterschiedlich autoritäre Präsi- 
dialsysteme, deren Hauptaugenmerk auf Stabilität und innerer Sicherheit liegt. In diesem Rahmen 
konnten sich Zivilgesellschaften nur im begrenzten Umfang in Kasachstan, Tadschikistan und 
Kirgisistan entwickeln, wobei Kirgisistan in diesem Bereich trotz der Erstarkung der Präsidialge‑
walt weiterhin eine Vorreiterrolle spielt. In Tadschikistan hat sich das Klima der Meinungsvielfalt 
und des demokratischen politischen Wettstreits nach Ablauf der nationalen Versöhnungsperi‑
ode nach dem Bürgerkrieg deutlich eingetrübt. Insgesamt wird gegen Menschenrechtsaktivisten 
und Oppositionelle mit harter Hand durchgegriffen, oft mit der Begründung des Kampfes gegen 
Kriminalität und Terrorismus. Positiv zu vermerken ist die Abschaffung der Todesstrafe in Kirgisis‑
tan und Usbekistan im Berichtszeitraum (in Turkmenistan bereits 2000); in Kasachstan und Tad‑
schikistan gilt ein Moratorium.

Anlässlich des Treffens der EU-Außenminister-Troika mit den fünf zentralasiatischen Staaten 
in Astana im März 2007 wurde die Ausarbeitung einer EU-Zentralasien-Strategie vereinbart und 
damit der Grundstein für die Stärkung der Kooperation zwischen der EU und Zentralasien gelegt. 
Es wurde deutlich, dass die verstärkte Zusammenarbeit auch auf großes Interesse und Unterstüt‑
zung in Zentralasien selber stößt. Dieser Aspekt ist der Bundesregierung besonders wichtig, geht 
es doch darum, Zentralasien in eine vertiefte Partnerschaft mit der EU einzubinden und gleich‑
zeitig mit einem ausgewogenen, partnerschaftlichen Ansatz Sicherheit, Stabilität und Prosperi‑
tät in Zentralasien in unserem und im dortigen Interesse zu fördern. 

Die Beziehungen zu den zentralasiatischen Staaten in ihrer gesamten Breite weiterzuent‑
wickeln, schließt nach unserem Verständnis auch substanzielle Fortschritte in den Bereichen 
Menschenrechtsschutz, Rechtsstaatlichkeit, Demokratisierung und gute Regierungsführung ein. 
Diesen Bereichen wird deshalb im Rahmen der Strategie elementare Bedeutung zugewiesen. Der 
vertieften Zusammenarbeit im Bereich Menschenrechte dient das in der Strategie verankerte Ziel, 
mit jedem der zentralasiatischen Staaten einen regelmäßigen, strukturierten und ergebnisori‑
entierten Menschenrechtsdialog einzurichten, der mit Usbekistan erstmals im Mai 2007 durch‑
geführt wurde. Mit Turkmenistan führt die EU bereits seit 2004 einen lokalen Ad-hoc-Menschen‑
rechtsdialog (zuletzt im September 2007). 

Die Bundesregierung ist entschlossen, auch bilateral einen sichtbaren Beitrag zur Umsetzung 
der Strategie zu leisten. Ein Schwerpunkt dabei ist eine Rechtsstaatsinitiative für Zentralasien. 
Deutschland kann auf langjährige Erfahrungen mit juristischer Beratung und Ausbildung in Zen‑
tralasien aufbauen. Mit der Eröffnung des Rechtsberatungszentrums in Taschkent haben wir eine 
Grundlage geschaffen, auf die sich auch andere Geber stützen können. Die Europäische Kommis‑
sion hat für den Zeitraum 2007-2013 ihre Unterstützung für Zentralasien auf 750 Millionen Euro 
verdoppelt und entwickelt zur Zeit in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten konkrete Pro‑
jekte zur Finanzierung durch die EU.

Ein weiteres wichtiges Instrument sind die Missionen der OSZE, die in allen zentralasia
tischen Staaten vertreten sind. Die Bundesregierung hat sich trotz mancher gegenteiliger Bestre‑
bungen dafür eingesetzt, dass die Mandate für die Missionen in Zentralasien auch im Jahre 2008 
in ihrer bisherigen Form verlängert wurden. Die EU hat mit der Strategie in Zentralasien große 
Erwartungen geweckt. Ziel ist es, die Umsetzung der Strategie bis zur ersten Überprüfung durch 
den Europäischen Rat im Juni 2008 auf den Weg zu bringen. Die Bundesregierung wird die Rats‑
präsidentschaft, die Europäische Kommission und den Sonderbeauftragten der EU für Zentrala‑
sien, Pierre Morel, dabei weiterhin tatkräftig unterstützen. 

Kasachstan

In Kasachstan sind zwar keine massiven, breiter angelegten Menschenrechtsverletzungen zu 
verzeichnen, wohl aber Einzelfälle staatlicher Repression gegen die Opposition. Defizite bestehen 
ferner in den Bereichen der Versammlungs-, Medien- und Religionsfreiheit sowie bei den wirt‑
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten (vor allem auf den Gebieten Bildung, Gesundheit, 
und Wohnen). Im Rahmen der Präsidentschaftswahlen 2005 kam es zu Einschränkungen der Ver‑
sammlungs- und Medienfreiheit. Auch der Konflikt zwischen dem ehemaligen Schwiegersohn 
des Präsidenten, dem Unternehmer und früheren Botschafter Rachat Alijew, und der Staatsmacht 
führte zu Eingriffen in die Medienfreiheit. Bei den Parlamentswahlen 2007 standen beschränkte 
Fortschritte der erneuten Nichterfüllung wichtiger OSZE-Standards gegenüber. Im Zusammen‑
hang mit der Einigung auf die Übernahme des OSZE-Vorsitzes 2010 hat Kasachstan sich deutlich 
zu weiteren Reformen insbesondere im Wahl- und Medienrecht bekannt. Ein neues Medienge‑
setz wird derzeit im Parlament beraten. Positiv ist, dass Kasachstan im Berichtszeitraum wichtige 
internationale Menschenrechtsinstrumente ratifiziert bzw. unterzeichnet hat. Hierzu zählt die 
Ratifikation der beiden Internationalen Menschenrechtspakte und der VN-Konvention über die 
Bekämpfung von Menschenhandel und Zwangsprostitution im Jahre 2005 sowie die Unterzeich‑
nung des ersten Fakultativprotokolls zum Zivilpakt und des Fakultativprotokolls zur Antifolter‑
konvention im Jahre 2007. 

Darüber hinaus ist die Verhängung der Todesstrafe seit 2007 auf zwei Delikte (Terrorakte 
mit Todesfolge, Schwerverbrechen im Krieg) beschränkt, nachdem am 1. Januar 2004 bereits ein 
Moratorium in Kraft getreten ist. Ein Regierungsausschuss ist mit der Frage der vollständigen 
Abschaffung der Todesstrafe befasst. Ein positives Signal war auch das Urteil des nationalen Ver‑
fassungsrates, der das vom Parlament verabschiedete Nichtregierungsorganisationengesetz als 
verfassungswidrig erklärt hat. Die Bundesregierung hat im Berichtszeitraum Projekte gegen die 
Todesstrafe, Menschenhandel und Folter sowie zur Förderung der Informations- und Pressefrei‑
heit unterstützt.
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Kirgisistan

Kirgisistan hat die meisten internationalen Menschenrechtsabkommen ratifiziert. Die am  
24. Oktober 2007 in Kraft getretene neue Verfassung enthält einen ausführlichen Menschenrechts‑
teil. Am 25. Juni 2007 wurde die Todesstrafe im kirgisischen Strafrecht abgeschafft. Dennoch gibt 
es weiterhin eine deutliche Diskrepanz zwischen der Rechtslage und der täglichen Praxis. Trotz 
des Folterverbots sind Folter und Misshandlungen in Gefängnissen und Polizeistationen weiter‑
hin häufig. Menschenrechtsverletzungen begegnen nur selten effizienter Strafverfolgung; staat‑
liche Behörden und Gerichte leiden unter weit verbreiteter Korruption.

Die im regionalen Vergleich sehr lebhafte Zivilgesellschaft in Kirgisistan umfasst auch Men‑
schenrechtsorganisationen, die relativ ungehindert arbeiten. Im Vorfeld der Parlamentswahlen 
2007 berichteten jedoch viele Nichtregierungsorganisationen von steigendem Druck auf ihre 
Einrichtungen, Bedrohung ihrer Mitglieder und vorübergehenden Verhaftungen. Ausdruck 
dieser Linie ist auch die Beschränkung des Demonstrationsrechts in Bischkek auf drei spezifische 
Plätze mit zehntägiger Vorankündigung.

Die Meinungsfreiheit wird in Kirgisistan gesetzlich garantiert; kritische Berichterstattung 
wird grundsätzlich zugelassen. Jedoch befindet sich die überwiegende Anzahl der Medien im 
Staatsbesitz oder in Händen regierungsnaher Unternehmer. Einschüchterungsversuche gegen‑
über Oppositionsmedien kommen vor. Kirgisistan wird von der Bundesregierung in das regio‑
nale Projekt zur Unterstützung der Rechts- und Justizreform einbezogen, insbesondere mit Blick 
auf die Ausbildung von angehenden Richtern. Darüber hinaus ist Deutschland an einem Polizei‑
schulungsprojekt der OSZE substanziell beteiligt. Die EU fördert u.a. Projekte zur Justizreform.

Tadschikistan

In Tadschikistan bestehen weiterhin Defizite bei der Beachtung menschenrechtlicher Nor‑
men. Das in der Verfassung verankerte Prinzip der Rechtsstaatlichkeit ist nicht gewährleistet. Die 
Justiz ist nicht unabhängig und zudem hochgradig korrupt. Schwerwiegende Missstände gibt es 
im Strafvollzug (unzureichende medizinische Versorgung, mangelnde Verpflegung, mangelnde 
Hygiene). Trotz aller Bemühungen der Gebergemeinschaft bleibt dem IKRK der Zugang zu den 
Gefängnissen verwehrt. Die innenpolitische Entwicklung ist geprägt von einer verschärften Kon‑
trolle der Zivilgesellschaft. Ein neues Nichtregierungsorganisationengesetz räumt dem Staat weit 
reichende Kontrollrechte ein. Allerdings konnten durch westlichen Druck wesentliche Verbesse‑
rungen gegenüber dem ursprünglichen Gesetzesentwurf durchgesetzt werden. Die Pressefrei‑
heit ist trotz der Existenz regierungsunabhängiger und oppositioneller Zeitungen durch admi‑
nistrative und legalistische Maßnahmen eingeschränkt. Sendegenehmigungen für unabhängige 
Radio- und Fernsehstationen werden nicht erteilt oder jahrelang verschleppt, so z.B. für den loka‑
len Ableger von BBC-Radio, der bis Anfang 2006 über Kurzwelle empfangen werden konnte. 

Tadschikistan verfügt mit der Partei der islamischen Wiedergeburt (PIWT) über die einzige 
in Zentralasien zugelassene islamische Partei. Gegen als radikal wahrgenommene religiöse  
Strömungen wie die verbotene „Hisb-ut-Tahrir“ geht die tadschikische Regierung allerdings rigo
ros vor. Im Sommer 2007 wurden in Duschanbe nicht registrierte Gebetshäuser und Moscheen 
abgerissen. Von Behinderungen betroffen sind auch kleinere christliche Gemeinschaften wie die 
Zeugen Jehovas. Positiv ist festzuhalten, dass die Verhängung und Vollstreckung der Todesstrafe 
bereits seit 2004 per Gesetz ausgesetzt wurde. Die Einrichtung der Institution einer Ombudsper‑
son für Menschenrechte wurde im April 2007 angekündigt, ist aber noch nicht erfolgt. 

Turkmenistan

Die Menschenrechtslage in Turkmenistan ist nach wie vor besorgniserregend, auch wenn sich 
seit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Berdymuchammedow im Februar 2007 in einigen 
Bereichen graduelle Verbesserungen feststellen lassen. Eine politische Opposition ist im Land 
nicht existent, die Medien werden staatlich kontrolliert. Die Zivilgesellschaft ist bislang nur in  
Ansätzen entwickelt. Präsident Berdymuchammedow hat erste Reformen im Bildungsbereich 
(Wiedereinführung des zehnten Schuljahres, Verlängerung der Studiendauer) veranlasst. Der 
Zugang zum Internet wurde erleichtert, nach wie vor sucht man ausländische Zeitungen, Zeit‑
schriften oder Bücher jedoch vergeblich. Trotz Zulassung weiterer Religionsgruppen sind noch 
Einschränkungen bei der Religionsfreiheit zu beobachten. Militärdienstverweigerungen wie z.B. 
durch die Zeugen Jehovas werden vor einem Militärgericht verhandelt und mit Haftstrafen ge‑
ahndet. Die Möglichkeit eines Ersatzdienstes außerhalb des Militärs besteht nicht. Reisebeschrän‑
kungen wurden zwar weitgehend aufgehoben, jedoch bestehen willkürliche Einschränkungen 
der Bewegungsfreiheit, z.B. bei der Ausreise, in Einzelfällen fort. In der Frage des Zugangs zu Ge‑
fängnissen hat sich die turkmenische Regierung zwar prinzipiell bereit erklärt, Besuche des IKRK 
zu gestatten, die Verhandlungen des IKRK mit der turkmenischen Regierung konnten jedoch 
noch nicht abgeschlossen werden.

Der Tod der im September 2006 unter ungeklärten Umständen in Haft verstorbenen Jour
nalistin Ogulsapar Muradowa hat international Bestürzung ausgelöst. Trotz mehrfacher Auf‑
forderungen durch die internationale Gemeinschaft wurde die Todesursache von der turkme‑
nischen Regierung nicht aufgeklärt. Zusammen mit Ogulsapar Muradowa wurden Annakurban 
Amanklitschew und Sapardurdi Khadijew aufgrund zweifelhafter Anschuldigungen zu mehrjäh‑
rigen Haftstrafen verurteilt. Ihr Aufenthaltsort ist unbekannt. Die VN-Hochkommissarin für Men‑
schenrechte, Louise Arbour, sowie der damalige Hohe Kommissar für nationale Minderheiten in 
der OSZE, Rolf Ekeus, haben Turkmenistan im Jahr 2007 besucht. Im Rahmen der EU findet seit 
dem Jahre 2004 ein jährlicher Ad-hoc-Menschenrechtsdialog mit Turkmenistan statt. Die Bundes‑
regierung fördert Projekte in den Bereichen Rechtsberatung und Bildung. 
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Usbekistan

In Usbekistan blieb die Menschenrechtslage im Berichtszeitraum trotz einzelner positiver 
Entwicklungen besorgniserregend. Nachdem sich im Rahmen einer vorsichtigen Öffnung des 
Landes nach Westen eine Verbesserung der Menschenrechtssituation abgezeichnet hatte, kam 
es infolge des gewaltsamen Vorgehens der Staatsorgane in Andijan im Mai 2005 zu einer Ver‑
schlechterung des innenpolitischen Klimas. Als Ausfluss dessen können zahlreiche Verhaftungen 
und Verfolgungen gelten. Dabei gestaltete sich vor allem die Arbeit von Nichtregierungsorgani‑
sationen zunehmend schwierig. So mussten insbesondere US-gestützte Nichtregierungsorgani‑
sationen ihre Arbeit einstellen bzw. unterbrechen, da die usbekische Regierung deren Arbeitser‑
laubnis nicht verlängerte oder im Falle von Human Rights Watch die notwendigen Arbeitsvisa 
für die designierten Mitarbeiter verweigerte. Streng verfolgt werden weiter Anhänger religiöser 
Organisationen, denen oft bei kleinsten Anlässen schwere Strafdelikte zur Last gelegt werden. 
Betroffen sind hiervon insbesondere Anhänger und Sympathisanten der verbotenen islamischen 
Bewegung „Hisb-ut-Tahrir“, denen eine geistige Nähe zum internationalen organisierten Terro‑
rismus nachgesagt wird.

Die Pressefreiheit wurde im Berichtszeitraum weiter eingeschränkt und repressive Maß
nahmen auch gegen Internetmedien ausgeweitet. Mittlerweile sind zahlreiche der in Russland 
erscheinenden russischsprachigen Internetinformationskanäle in Usbekistan entweder nicht 
mehr zugänglich oder ihre Nutzung wurde unter Strafe gestellt. Problematisch bleibt die Zu‑
sammenarbeit mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). Die usbekische Seite 
verweigert dem IKRK seit Andijan den im Jahre 2001 vertraglich vereinbarten ungehinderten Zu‑
gang zu allen Haftanstalten und bietet stattdessen nur Besuche im Rahmen der geltenden usbe
kischen Bestimmungen an. Diese untersagen vor allem den unbeaufsichtigten Zugang zu Unter‑
suchungshäftlingen. Die übrigen Bereiche der Zusammenarbeit funktionieren reibungslos.

Die Präsidentschaftswahlen vom Dezember 2007 entsprachen nicht den OSZE-Standards. 
Das politische Umfeld und die Art der Präsentation ließen trotz dreier Gegenkandidaten keine 
tatsächliche Wahlalternative, sondern bestimmten das Ergebnis letztlich vorher. Als Reaktion 
auf die blutige Niederschlagung der Unruhen von Andijan verhängte die EU im Oktober 2005 
Sanktionen gegen das Land in Form eines Waffenembargos, der Aussetzung der technischen Zu‑
sammenarbeit im Rahmen des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens (PKA) sowie einer 
EU-Einreisebeschränkung für zwölf hochrangige Vertreter der bei der Niederschlagung des Auf‑
standes beteiligten usbekischen Staats- und Sicherheitsorgane. 

Die Bundesregierung hatte sich im Vorfeld und verstärkt als Ratspräsidentschaft dafür ein‑
gesetzt, dass sich Usbekistan zu EU-Expertengesprächen über die Ereignissen von Andijan bereit 
erklärte. Im Rahmen dieser Gespräche, im Dezember 2006 und im April 2007, erhielten die EU-
Experten weitgehend freien Zugang zu Akten sowie Augenzeugen und am Aufstand beteiligten 
Häftlingen. Insgesamt konnte dabei der Vorwurf der unverhältnismäßigen Gewaltanwendung 
durch usbekische nicht ausgeräumt werden. Darüber hinaus engagierte sich die Bundesregie‑
rung aktiv für die Einrichtung eines Menschenrechtsdialogs zwischen der EU und Usbekistan, des‑
sen erste Runde unter deutscher Ratspräsidentschaft am 9. Mai 2007 abgehalten werden konnte 
(s. nachfolgendes Kapitel). Usbekistan bleibt zudem im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit 
in das regionale Projekt zur Unterstützung der Rechts- und Wirtschaftsreformen einbezogen.

Deutschland hat sich somit bilateral und verstärkt in der Zeit seiner EU-Ratspräsidentschaft 
bei unterschiedlichsten Gelegenheiten für eine Verbesserung der Menschenrechtssituation in Us‑
bekistan eingesetzt. Neben Regierungsvertretern besuchten auch zahlreiche MdB im Berichtszeit‑
raum das Land und führten auf höchster Ebene Gespräche über die Lage der Menschenrechte im 
Allgemeinen und über Einzelfälle im Besonderen. Im Fall des Journalisten U. Haidarov konnte im 
Anschluss an den Besuch von Bundesaußenminister Steinmeier im November 2006 dessen Freilas‑
sung erreicht werden, und im Falle der Menschenrechtsaktivistinnen Frau Njazova sowie Frau Tu‑
rajeva bewirkte öffentlicher Druck die Aussetzung der langjährigen Haftstrafen zur Bewährung. 

Positiv beurteilte die EU auch die Entscheidung der usbekischen Regierung, die Todesstrafe 
abzuschaffen und die Zuständigkeiten für Haftbefehle von den Staatsanwaltschaften auf die Ge‑
richte (habeas corpus) zu übertragen. Beide Gesetzte traten am 1. Januar 2008 in Kraft. Als Reak‑
tion auf die Bereitschaft Usbekistans zur Abhaltung der EU-Expertengespräche zu Andijan und 
zur Aufnahme des Menschenrechtsdialogs mit der EU hat der Rat die technischen Gremien im 
Rahmen des PKA am 13. November 2006 wieder eingesetzt und die Einreisebeschränkungen am 
14. Mai 2007 auf acht Personen reduziert. Angesichts weiterer positiver Schritte seitens Usbekis‑
tans – Freilassung der Menschenrechtsverteidigerinnen Frau Njazova und Frau Turajeva sowie 
Abschaffung der Todesstrafe und Einführung des Habeas-corpus-Prinzips – traf der Rat zwar 
den Beschluss, die Visabeschränkungen am 15. Oktober 2007 für sechs Monate zu suspendieren, 
machte jedoch deutlich, dass er bis zur nächsten Sanktionsüberprüfung im April 2008 eine deutli‑
che Verbesserung der Menschenrechtslage in Usbekistan erwarte. 

EU-Usbekistan-Menschenrechtsdialog 

Nach den Ereignissen von Andijan im Mai 2005 und der Verhängung von EU-Sanktionen 
im November 2005 waren die Beziehungen zu Usbekistan fast zum Erliegen gekommen. Erst 
anlässlich des Besuchs von Bundesaußenminister Steinmeier im November 2006 erklärte sich 
Usbekistan mit dem EU-Vorschlag einverstanden, Expertenrunden mit der EU zur Untersuchung 
der Geschehnisse von Andijan durchzuführen (Dezember 2006 und April 2007) sowie einen Men‑
schenrechtsdialog mit der EU aufzunehmen. 

Der EU-Usbekistan-Menschenrechtsdialog fand erstmals unter deutscher Präsidentschaft 
am 9. Mai 2007 in Taschkent statt und bot Gelegenheit, gegenüber usbekischen Regierungsver‑
antwortlichen und Behördenvertretern die menschenrechtsrelevanten Bereiche anzusprechen, 
zu denen die EU grundlegende Verbesserungen erwartet. Gesprächsthemen waren u.a. die Lage 
in den Gefängnissen und der Zugang zu Gefangenen, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, 
die Lage der Menschenrechtsverteidiger im Allgemeinen und im Speziellen anhand von bekann‑
ten Einzelfällen sowie die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Vereinten Nationen. Der 
Menschenrechtsdialog wird in Zukunft turnusmäßig im Rahmen der (jährlichen) Treffen des Un‑
terausschusses Justiz und Inneres stattfinden, der auf Grundlage des Partnerschafts- und Koope‑
rationsabkommens aus dem Jahre 1999 zwischen der EU und Usbekistan eingerichtet wurde. Die 
nächste Runde ist für Mai 2008 geplant. 
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3. Naher und Mittlerer Osten, Nordafrika

Ägypten

Die wichtigsten Menschenrechte sind durch die ägyptische Verfassungs- und Rechtsordnung 
geschützt. Allerdings besteht aufgrund des seit 1981 geltenden und zuletzt im Mai 2008 erneut 
um zwei Jahre verlängerten Notstands rechtlich ein weiter Handlungsspielraum für die Staatssi‑
cherheitsbehörden, die auch bei Überschreitung dieses Handlungsspielraums selten zur Rechen‑
schaft gezogen werden. 

Die Presse weist eine große Meinungsvielfalt auf, oppositionelle Blätter greifen die Regierung 
täglich in scharfem Ton an, und auch die regierungsnahe Presse spart nicht mit Kritik an Miss‑
ständen. Unsystematisch und vereinzelt wird allerdings mit exzessiven und konstruierten Straf‑
anträgen gegen Journalisten strafrechtlich vorgegangen, die allerdings nur zum Teil vollstreckt 
werden. Des Weiteren kommt es zu fragwürdigen Prozessen oder exzessiven Strafen, bei denen 
der Verdacht besteht, dass die Justiz für politische Zwecke instrumentalisiert wird. 

Willkürliche Verhaftungen ohne richterliche Anordnung sind ein verbreitetes Mittel der 
Sicherheitsbehörden zur Einschüchterung von Oppositionellen, sowohl aus dem säkularen wie 
auch aus dem islamistischen Lager. Über das gesamte Jahr 2007 kam es zu Verhaftungen von An‑
hängern der Muslimbrüder. Die Zahl der Verhaftungen geht in die Tausende, wobei es in vielen 
Fällen nicht zur Anklage kam und die Verhafteten nach einiger Zeit wieder freigelassen wurden. 
Zu Einzel- oder Massenverhaftungen kam und kommt es ferner im Rahmen der Bemühungen, 
Anschläge oder Anschlagsplanungen aufzudecken. Monatelange Untersuchungshaft ohne rich‑
terliche Anordnung oder anwaltliche Hilfe gehören nach wie vor zum Instrumentarium der Si‑
cherheitskräfte. MR-Organisationen sprechen von ca. 18.000 Personen, die seit Jahren ohne An‑
klage Haft gehalten werden. 

Die ägyptische Verfassung verbietet physische oder psychische Gewalt gegenüber Häftlin‑
gen, das Land ist dem VN-Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafen von 1994 beigetreten. Dennoch sind Folter und Miss
handlung vor allem in Polizeistationen verbreitet. Im Jahr 2007 gab es erstmals Verfahren gegen 
Folterer, die mit Verurteilungen endeten. 

Das Verhältnis zwischen Muslimen und Kopten in Ägypten ist relativ entspannt; Staatsfüh‑
rung und religiöse Führer sind mit Nachdruck bemüht, kein Konfliktpotenzial entstehen zu las‑
sen. Vor dem Hintergrund einer über 90-prozentigen muslimischen Mehrheit in Ägypten gibt es 
allerdings weder faktisch noch rechtlich eine völlige Gleichstellung oder Gleichbehandlung der 
Religionsgemeinschaften. 

Einen Teilerfolg gegen Diskriminierung erzielten die Mitglieder der Glaubensgruppe Bahá'i: 
Das Verwaltungsgericht Kairo verpflichtete am 29. Januar 2008 die Verwaltung, Personalaus‑
weise und Geburtsurkunden an Bahá'is ohne Eintragung einer Religionszugehörigkeit auszustel‑
len. Bahá'is war zuvor die Ausstellung solcher – im Alltag unverzichtbarer – Papiere verweigert 

worden, weil sie nur bei Eintragung einer Buchreligion ausgestellt werden könnten. Es bleibt 
noch abzuwarten, ob die Verwaltung die Urteile umsetzen wird.

Weibliche Genitalverstümmelung wird bis heute in Ägypten von der Mehrheit der Bevöl
kerung, Christen wie Muslimen, praktiziert. Die Regierung hat sich dieses Themas in den letzten 
Jahren immer stärker angenommen, sowohl durch gesetzgeberische Maßnahmen (Strafdro‑
hungen) als auch durch Sozial- und Aufklärungsarbeit des National Council on Childhood and 
Motherhood. 

Die Bundesregierung thematisiert die Menschenrechtslage regelmäßig in bilateralen Gesprä
chen. Auch die EU hat durch Erklärungen und Demarchen wiederholt zu Menschenrechtsfragen in 
Ägypten Stellung bezogen. Das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Ägypten sowie der 
im Rahmen der EU-Nachbarschaftspolitik im März 2007 von Ägypten und der EU verabschiedete 
gemeinsame Aktionsplan sieht einen Dialog über Menschenrechtsfragen vor, der erstmals beim 
Unterausschuss Politik und Menschenrechte Anfang Juni 2008 in Brüssel durchgeführt wurde. 

Algerien

Die Menschenrechtslage in Algerien hat sich im Berichtszeitraum weiter verbessert, gibt 
aber immer noch Anlass zur Sorge. Die gegenwärtige Situation ist maßgeblich durch die jüngste 
Geschichte des Landes bestimmt, d.h. durch die Absage des zweiten Wahlgangs bei den Parla‑
mentswahlen 1991, bei dem die Front Islamique du Salut (FIS) voraussichtlich eine Mehrheit erhal‑
ten hätte, und das anschließende Verbot der FIS. In der Folge kam es zu einer Terrorwelle durch 
islamistische Gruppierungen und als Reaktion darauf zu massiver staatlicher Repression. Über 
100.000 Algerier kamen im Zuge dieser Auseinandersetzungen um. Die meisten Opfer waren Zi‑
vilisten, die bei Massakern durch islamistische Terrorgruppierungen getötet wurden.

In ihrem Kampf gegen den Terror begingen algerische Sicherheitskräfte vor allem in den 
1990er-Jahren erhebliche Menschenrechtsverletzungen. Ein kritisches Problem der Vergangen‑
heitsbewältigung ist die Aufklärung des Schicksals „Verschwundener“. Die meisten Fälle datieren 
zwischen 1995 und 1997: In dieser Zeit „verschwanden“ nach offiziellen Angaben 6.147 Menschen; 
hierfür werden in erster Linie die Sicherheitskräfte verantwortlich gemacht. Die „Charta für Frie‑
den und Nationale Aussöhnung“, die am 29. September 2005 per Referendum angenommen 
wurde und unter anderem ein weit reichendes Amnestieangebot an islamistische Kämpfer ent‑
hält, sieht Entschädigungszahlungen für die „Opfer der Nationalen Tragödie“ vor, nimmt aber 
gleichzeitig Staat und Sicherheitskräfte von strafrechtlicher Verantwortung für die blutigen Aus‑
einandersetzungen in den 1990er-Jahren aus. Weite Teile der algerischen Öffentlichkeit werteten  
dies als Versuch, insbesondere die Aufklärung des Schicksals der „Verschwundenen“ zu verhindern.

Die algerische Verfassung von 1996 garantiert die Grundrechte einschließlich einer unab‑
hängigen Justiz. Algerien ist auch Mitglied der meisten internationalen Menschenrechtskonven‑
tionen. Die zunehmende Entspannung der Sicherheitslage und die von Staatspräsident Abdelaziz 
Bouteflika seit 1999 verfolgte Politik nationaler Aussöhnung haben in den vergangenen Jahren 
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zu einer deutlichen Verbesserung der Menschenrechtslage geführt. Berichte über Folter und sys‑
tematische Misshandlungen durch Armee und Strafverfolgungsbehörden sind selten geworden. 
Der Kampf gegen terroristische Gruppierungen wird allerdings immer noch mit großer Härte ge‑
führt. Der weiterhin geltende Ausnahmezustand ermöglicht Eingriffe in politische Rechte, insbe‑
sondere die Versammlungsfreiheit. Hingegen sind die nichtstaatlichen (Print-)Medien weitgehend 
frei von Zensur und staatlicher Einflussnahme. Die Todesstrafe wird in Algerien noch für 384 Ver‑
brechen verhängt, jedoch seit 1993 nicht mehr vollstreckt. Die Anfang 2005 erfolgte Reform des 
Code de la Famille hat die Rechtsstellung der Frau auf einigen Gebieten verbessert. Insbesondere 
sind Fortschritte im Bereich der wirtschaftlichen Absicherung von geschiedenen oder getrennt 
lebenden Frauen erzielt worden. Diskriminierungen bei der Eheschließung und im Rahmen des 
Erbrechts blieben aber bestehen; sie führen häufig zu Mittellosigkeit und gesellschaftlicher Mar‑
ginalisierung. Die gesellschaftliche Realität bleibt zudem insbesondere im ländlichen Raum und 
in den unteren sozialen Schichten hinter den rechtlichen Vorgaben zurück. 

Deutschland und die Europäische Union haben sich immer wieder intensiv mit der Men‑
schenrechtslage in Algerien befasst. Die EU steht mit der algerischen Regierung seit 1998 in 
einem hochrangig geführten politischen Dialog, in dem Menschenrechtsfragen breiten Raum 
einnehmen. Dieser Dialog hat sich durch das Inkrafttreten des EU-Assoziierungsabkommens 
am 1. September 2005 weiter intensiviert. Die Beachtung der Menschenrechte wurde unter an‑
derem anlässlich der Sitzungen des Assoziationsrates am 16. Mai 2006 sowie (unter deutscher 
EU-Ratspräsidentschaft) am 24. April 2007 eingefordert; die Einrichtung eines Unterausschusses 

„Demokratie und Menschenrechte“ ist vorgesehen. In politischen Gesprächen mit Algerien – zu‑
letzt beim Staatsbesuch des Bundespräsidenten in Algerien (11. bis 14. November 2007) – betont 
Deutschland auch bilateral, dass die legitime Bekämpfung des Terrorismus die algerische Regie‑
rung nicht von der Pflicht entbindet, die Menschenrechte zu beachten. 

Irak

Der politische Übergangsprozess im Irak wurde mit der Annahme einer Verfassung durch 
ein Referendum im Oktober 2005, der Abhaltung freier Wahlen im Dezember 2005, der Konsti‑
tuierung eines Parlaments und der Bildung der Regierung formal abgeschlossen. Die Verfassung 
verbrieft Meinungsfreiheit und freie Religionsausübung ethnischer und religiöser Minderheiten. 
Die Menschenrechtslage blieb jedoch aufgrund der volatilen Sicherheitslage und der Kompetenz‑
defizite staatlicher Einrichtungen, die die in der Verfassung formulierten Ansprüche und Rechte 
nicht durchsetzen können, äußerst prekär. Die Zentralregierung verfügte auf nachgeordnete 
Behörden kaum über Einfluss und konnte die verfassungsmäßigen Rechte nicht garantieren. Der 
Staat konnte im Berichtszeitraum sein Gewaltmonopol nicht oder nur mangelhaft durchsetzen. 
Das irakische Menschenrechtsministerium, das zur Verbesserung der Menschenrechtslage bei‑
tragen soll, steht vor erheblichen Herausforderungen. Die von der Verfassung vorgesehene unab‑
hängige Menschenrechtskommission, die vor allem auch die menschenrechtlichen Verbrechen 
des Saddam-Regimes aufarbeiten soll, wurde bisher noch nicht eingerichtet. Im Berichtszeitrum 

galt noch immer das seit 6. Juni 2004 von der Übergangsregierung Allawi erlassene Notstands
gesetz. Unter den gewaltsamen Auseinandersetzungen, die um Macht, Einfluss und um Ressour‑
cen zwischen Gruppen und Milizen verschiedener Glaubensrichtungen im Berichtszeitraum ge‑
führt wurden, litt vor allem die Zivilbevölkerung.

In ihrem Menschenrechtsbericht legt die Unterstützungsmission der VN für den Irak (UN‑
AMI) dar, dass allein im Jahr 2006 3.445 Menschen gewaltsam getötet und 36.685 Menschen ver‑
letzt worden seien.

Aufgrund der Sicherheitslage, von Drohungen und Vertreibungen sowie der desolaten Wirt‑
schaftslage mit Versorgungsproblemen flüchteten bereits rund 4,2 Millionen Menschen aus ihren 
angestammten Gebieten ins Ausland, vor allem in die Nachbarstaaten Jordanien und Syrien, oder 
sind als Binnenflüchtlinge unterwegs. Das Auswärtige Amt hat 2007 für die Flüchtlingsarbeit des 
UNHCR und des IRK über 4,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Tendenzen der Islamisierung 
der irakischen Gesellschaft und gezielte Attentate durch vermutlich islamistische Kreise (auch 
durch Al-Qaida) auf christliche Iraker und auf Yeziden (z. B. am 14. August 2007 bei Sinjar) führten 
zur Flucht weiter Teile dieser Bevölkerungsgruppen. Die von der irakischen Interimsregierung 
im August 2004 eingeführte Todesstrafe blieb in Kraft und wurde gegen Saddam Hussein und an‑
dere Vertreter des alten Regimes verhängt und vollstreckt.

Gegen die Todesstrafe bzw. deren Verhängung demarchierte Deutschland im Verbund mit 
den anderen EU-Mitgliedstaaten bei der irakischen Regierung. Bei Treffen mit Vertretern der ira‑
kischen Regierung wurde wiederholt auf eine Abschaffung der Todesstrafe gedrängt. Im Rahmen 
ihrer Unterstützung für den Wiederaufbau des Landes finanzierte und organisierte die Bundes‑
regierung Seminare zu Menschenrechten für irakische Justizbeamte. Die UNAMI stellte im Be‑
richtszeitraum erhebliche Mängel in der Justizverwaltung fest, insbesondere was die überlange 
Haftdauer von Häftlingen ohne Gerichtsverfahren sowie Foltervorwürfe in den verschiedenen 
Gefängniseinrichtungen der Sicherheitsdienste betraf. 

Iran 

Die Menschenrechtslage in Iran hat sich im Berichtszeitraum verschlechtert, vor den Parla‑
mentswahlen am 14. März 2008 spitzte sie sich weiter zu. Zivilgesellschaftliche Spielräume werden 
zunehmend enger, Menschenrechtsaktivisten sehen sich häufiger Repressionen der iranischen 
Regierung ausgesetzt. Journalisten, Gewerkschafter, Studenten, Lehrer und Angehörige anderer 
Gruppen sind von massiven Einschränkungen ihrer Freiheitsrechte betroffen. Restriktionen ge‑
gen Systemkritiker umfassen die Verhängung von Berufsverboten, die Schließung von Zeitungen, 
willkürliche Verhaftungen sowie in einzelnen Fällen auch Misshandlung und Folter in der Haft. 
Ideologisch rechtfertigt die iranische Regierung ihr entschlossenes Vorgehen mit der Abschre‑
ckung von „Unruhestiftern“ und dem Schutz der Prinzipien der Islamischen Republik vor „einer 
vom Ausland gesteuerten samtenen Revolution“. 
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Den Tiefpunkt der Menschenrechtslage in Iran bildet eine Serie von Hinrichtungen. 2005 
wurden 94, im Jahr darauf 177 vollstreckte Todesurteile dokumentiert. Nach Angaben von Men‑
schenrechtsorganisationen wurden 2007 über 300 Menschen hingerichtet. Vielfach wurden To‑
desurteile in der Öffentlichkeit vollstreckt, auch Minderjährige bzw. zur Tatzeit Minderjährige 
waren betroffen. Für Aufsehen sorgte die seit Jahren erste (bekannt gewordene) Steinigung eines 
Mannes im Sommer 2007. Auch kam es 2007 und zu Beginn 2008 bereits wieder zu Körperstrafen 
wie Amputationen und Auspeitschungen. 

Prägend bleibt der Vorrang islamischer Prinzipien im Verfassungs- und Rechtssystem Irans. 
Damit werden die in diesem System an sich verankerten Menschen- und Bürgerrechte relativiert. 
Das islamische Straf- und Privatrecht enthält Benachteiligungen für Frauen, etwa im Familien- 
und Erbrecht, aber auch im Strafrecht. Frauen (aber auch Männer) unterliegen mit Strafe bewehr‑
ten Kleidungs- und Verhaltensregeln. Im Rahmen von Kampagnen zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung verfolgen die Sicherheitskräfte die strikte Beachtung dieser Regeln. Seit 
Beginn der Aktion „Eine Million Unterschriften“ für die Abschaffung diskriminierender Gesetze 
und für die rechtliche Gleichbehandlung der Geschlechter im Sommer 2006 kam es in mehreren 
Fällen zu Verhaftungen und Verurteilungen von Frauenrechtlerinnen. 

Die freie Religionsausübung ist neben Muslimen den in der iranischen Verfassung genann‑
ten Religionsgemeinschaften der Christen, Juden und Zarathustrier gestattet. Sonstige religiöse 
Minderheiten sind spürbaren Diskriminierungen ausgesetzt. In besonderem Maße ist hiervon – 
in jüngster Zeit wieder verstärkt – die Glaubensgemeinschaft der Bahai betroffen. Die Freiheit des 
Religionswechsels besteht nicht unbeschränkt. Der Abfall vom Islam kann mit dem Tode bestraft 
werden. Anfang 2008 befasste sich das iranische Parlament mit dem Entwurf einer Strafrechts‑
novelle, der erstmals in Iran die gesetzliche Verankerung der Todesstrafe für Apostasie vorsieht. 
Eine ernsthafte Minderheitenpolitik ist in Iran nicht erkennbar. Vor allem im kulturellen Bereich 
kommen Belange der ethnischen und religiösen Minderheiten zu kurz. Forderungen seitens eth‑
nischer Minderheiten nach größerer Autonomie und stärkerer politischer Partizipation werden 
von Teilen des Establishments als separatistisch empfunden. 

Die Bundesregierung hat gemeinsam mit ihren Partnern in der Europäischen Union und bi
lateral wiederholt und mit Nachdruck bei der iranischen Regierung für die Beachtung der Men
schenrechte interveniert. In zahlreichen Demarchen und Erklärungen verurteilte sie die Existenz 
der Todesstrafe, die Missachtung von Mindeststandards bei ihrer Anwendung sowie die Andro‑
hung und Vollstreckung von Körperstrafen. Die Bundesregierung setzte sich in Form von Demar‑
chen und Erklärungen für die Verbesserung der Frauenrechte, die Beachtung der Meinungsfrei‑
heit und den Schutz von Menschenrechtsverteidigern ein. Der Menschrechtsdialog, der 2002 
zwischen der Europäischen Union und Iran aufgenommen worden war, führte zu sehr wenigen 
konkreten Fortschritten. Ab Sommer 2006 sollte dieser Gesprächsrahmen zielorientierter gestal‑
tet werden und Ende 2006 eine neue Dialogrunde stattfinden. Die iranische Seite hat dieses be‑
reits vereinbarte Treffen abgesagt, nachdem die Europäische Union eine kritische Resolution der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Menschenrechtslage in Iran unterstützte und 
im Herbst 2006 mit einbrachte. 

Auch in der 62. VN-Generalversammlung hat die Europäische Union eine erneut von Kanada 
eingebrachte Resolution zur Menschenrechtslage in Iran unterstützt, mit eingebracht und damit 
zu ihrer Verabschiedung am 18. Dezember 2007 erheblich beigetragen. Diese Entschließung 
bringt die Besorgnis der Weltgemeinschaft über die Menschenrechtslage in Iran zum Ausdruck 
und fordert von Iran die Umsetzung konkreter Reformen mit dem Ziel, die Menschenrechtslage 
zu verbessern. Vom 19. bis 31. Juli 2005 hielt sich der VN-Sonderberichterstatter für angemessenes 
Wohnen, Miloon Kothari, in Iran auf. Anderen Sonderberichterstattern in Menschenrechtsfragen, 
darunter diejenigen gegen willkürliche Hinrichtungen und für Religions- und Glaubensfreiheit, 
wurden Besuche trotz frühzeitiger Anfrage verwehrt. 

Jemen

Die Menschenrechtslage im Jemen – einem der ärmsten Länder der Welt (UNDP-HDI-Rang: 
151 von 177, Pro-Kopf-Einkommen: ca. 750 USD) – ist zwiespältig: Einerseits hat das Land, nicht zu‑
letzt auf Druck der Gebergemeinschaft, alle wichtigen Menschenrechts-Konventionen und -Inst‑
rumente ratifiziert, andererseits bleibt die Umsetzung des Menschenrechtsschutzes in der Praxis 
unzureichend.

Gesetzlich garantierte Rechte werden oft durch abweichende, von der Scharia und Stammes
recht durchdrungene Rechtspraxis und Willkür des Sicherheitsapparates unterminiert. Islamisch 
geprägte, streng traditionelle und tribal bestimmte Gesellschaftsnormen – so gehören Blutrache 
und die Beilegung von Auseinandersetzungen durch die Zahlung von „Blutgeld“ (Diya) zum All‑
tag – behindern die Durchsetzung einer rechtsstaatlichen Ordnung und eines effektiven Men‑
schenrechtsschutzes nach europäisch-westlichen Maßstäben.

Bei den Frauenrechten steht der Jemen nicht nur im weltweiten, sondern auch im regionalen 
Vergleich im Abseits: nach einem vom World Economic Forum im Jahr 2007 veröffentlichten 
Bericht zur Gleichberechtigung (The Gender Equality Gap) nimmt das Land von 128 geprüften  
Ländern mit Abstand den letzten Rang ein. Gesetzlich sind Frauen – ungewöhnlich für die Re‑
gion – zwar in vielen Rechtsbereichen gleichgestellt, doch ist das im Jemen geltende islamische 
Familien- und Strafrecht von der kulturell verwurzelten Diskriminierung der Frau geprägt. Ar‑
rangierte Ehen und Frühverheiratung sind im Jemen die Regel. Das gesetzliche Mindestheirats‑
alter von 15 Jahren wird häufig unterschritten. In der Öffentlichkeit treten Frauen kaum in Er‑
scheinung, ihr Anteil an den Erwerbstätigen beträgt nur etwa 23%. Genitalverstümmelung wird 
in einigen Landesteilen weiterhin praktiziert.

Obwohl der Regierung keine systematischen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen 
werden können, so wirft doch das Vorgehen der Sicherheitskräfte bei der militärischen Unter‑
drückung der so genannten Al-Houthi-Rebellion im Norden des Landes Fragen nach der Ver‑
hältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel (u.a. Bombardements von Dörfern, willkürliche Ver‑
haftungen) auf.
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Politische Agitation, die die Einheit des Landes in Frage stellt, und Kritik an der Person des 
Präsidenten gehören zu den Tabubrüchen, die nicht selten mit willkürlichen Verhaftungen von 
Journalisten und Oppositionellen geahndet werden.

Die Pressefreiheit wird durch die Gängelung von Zeitungen, die restriktive Handhabung 
von Neulizenzierungen und vor allem durch die staatliche Monopolstellung bei den elektroni‑
schen Medien behindert. Ende 2007/Anfang 2008 wurde eine Vielzahl von kritischen Internet‑
seiten blockiert.

Seit 2007 macht sich der wirtschaftliche Abwärtstrend auch durch zunehmende soziale 
Proteste – insbesondere im Süden des Landes – bemerkbar. Hierbei kommt es immer wieder zu 
Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften mit Todesopfern und zu will‑
kürlichen Verhaftungen.

Der Jemen gehört – ebenso wie die große Mehrheit der Staaten dieser Region – zu den Län‑
dern, die gegen die VN-Resolution zur Abschaffung der Todesstrafe votiert haben. Hinsichtlich 
der Ratifikation des Rom-Statuts und des Beitritts zum IStGH befindet sich der Jemen zwischen 
zwei Stühlen: Nur wenige Staaten der Region und kein einziger auf der arabischen Halbinsel ha‑
ben ratifiziert. Während die Regierung den Beitritt offiziell befürwortet (der Jemen ist Signatar‑
staat), gibt es im Parlament nicht die erforderliche Mehrheit für die Ratifikation.

Die Menschenrechtslage im Jemen ist regelmäßig Gegenstand von Demarchen der Europä
ischen Union gegenüber der Regierung. 

Libyen

Die Menschenrechtslage bleibt trotz einiger Verbesserungen schlecht; es gibt keine Verfas‑
sung, kein unabhängiges Justizwesen, keine Pressefreiheit, aber Folter und Incommunicadohaft. 
Die Zahl der politischen Gefangenen wird auf etwa 1.000 bis 2.000 geschätzt. Dem Revolutions‑
führer Gaddafi, der de jure kein Staatsamt ausübt, bleiben alle wichtigen politischen, ökonomi‑
schen und militärischen Entscheidungen vorbehalten. 

In den vergangenen Jahren öffnete Libyen sich zwar deutlich nach außen, was sich vor al‑
lem in dem Verzicht auf Massenvernichtungswaffen und der Aufarbeitung der eigenen terroris‑
tischen Vergangenheit niederschlug. Die innen- und menschenrechtspolitische Lage hat damit 
allerdings nicht Schritt gehalten. In einer Rede zum 37. Jahrestag der Revolution am 1. Septem‑
ber 2006 rief Revolutionsführer Gaddafi dazu auf, politische Gegner unterschiedslos zu töten. Es 
bleibt bei der nahezu absoluten Herrschaft von Gaddafi und einer Gruppe von Vertrauten. Ab‑
weichende Meinungen in der Öffentlichkeit werden weiterhin streng verfolgt. Zwar herrscht 
Religionsfreiheit, aber Staatsreligion ist der Islam. Gegen islamistische Gruppen wird hart durch‑
gegriffen. Libyens Bericht ans VN-Antifolterkomitee ist seit 2002 überfällig. Insbesondere Ab‑
schiebehäftlinge klagen immer wieder über Misshandlungen. 

 

Aber es gibt auch hoffnungsvolle Entwicklungen: Einige bekannte Dissidenten durften – wenn 
auch nur besuchsweise – unbehelligt nach Libyen einreisen. Gaddafi hat bestimmte außen- und 
wirtschaftspolitische Fragen für die öffentliche Diskussion freigegeben. Der Zugang zu Inter‑
net und Satellitenfernsehen ist in Libyen freier als in vielen anderen islamischen Ländern. Seit 
Oktober 2006 sind ausländische Presseerzeugnisse erhältlich. Die USA und einige europäische 
Staaten betreiben bereits seit mehreren Jahren voll ausgestattete Kulturinstitute in Tripolis. Aus‑
reisevisa wurden abgeschafft. Am 2. März 2004 wurden 1.059 politische Gefangene freigelassen, 
am 31. August 2004 folgte die Freilassung von weiteren 645 Gefangenen. Nach unbestätigten 
Pressemeldungen sollen Ende 2006 weitere 60 inhaftierte Islamisten freigelassen worden sein. 
2004 wurden erstmals Menschenrechtsorganisationen ins Land gelassen. Human Rights Watch 
hat 2005 nach einer solchen Reise eine Verbesserung der Menschenrechtslage festgestellt. Als bei 
Unruhen in einem Gefängnis in Tripolis am 4. Oktober 2006 ein libyscher Insasse getötet und wei‑
tere Personen verletzt wurden, ging Libyens Regierung – erstmals in solch einem Fall – mit einer 
umfassenden Presseerklärung an die Öffentlichkeit. 

Die Gleichstellung der Geschlechter ist in Libyen formal weitgehend umgesetzt. Vergewal‑
tigte und von ihren Familien verstoßene Frauen werden aber immer noch in gefängnisähnlichen 
Anstalten für „soziale Rehabilitierung“ eingesperrt. Die Regierung und Aisha al-Ghaddafi, die Toch‑
ter des Revolutionsführers, haben Human Rights Watch im Februar 2007 zugesagt, die Zustände 
in diesen Anstalten zu überprüfen. Ein Ergebnis dieser Überprüfung ist bisher nicht bekannt.

Todesurteile wurden zuletzt am 14. Juli 2005 vollstreckt, als zwei Türken, zwei Ägypter und 
sieben Libyer hingerichtet wurden. Seither werden Todesstrafen im Begnadigungswege in Frei‑
heitsstrafen umgewandelt. Eine Abschaffung wird erwogen. Bei einem vordergründig gegen die 
Mohammed-Karikaturen gerichteten Aufruhr in mehreren Städten der Cyrenaika am 17. Februar 
2006 wurden etwa 30 Menschen von Sicherheitskräften erschossen.

Palästinensische Gebiete

Die Menschenrechtslage in den Palästinensischen Gebieten ist vor dem Hintergrund des nach 
wie vor ungelösten Nahost-Konfliktes zu betrachten. Deutschland und die Europäische Union 
sind davon überzeugt, dass für die Verbesserung der Menschenrechtslage und für die dauerhafte 
Gewährleistung der Menschenrechte in den Palästinensischen Gebieten die Lösung des Nahost‑
konflikts einen wichtigen Beitrag leisten wird. 

Der Weg zu einer Friedenslösung in Nahost führt nach Auffassung der Internationalen  
Gemeinschaft über eine Zwei-Staaten-Lösung – mit Israel in sicheren und anerkannten Grenzen 
und mit einem lebensfähigen palästinensischen Staat, der in anerkannten Grenzen und gutnach‑
barlicher Beziehung zu Israel lebt. Hierfür ist notwendig, dass die palästinensische Rechtsord‑
nung demokratische Strukturen aufbaut und das Rechtsstaatsprinzip achtet. Deshalb engagiert 
sich Deutschland zusammen mit den europäischen Partnern beim Aufbau demokratischer In
stitutionen. 
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Hilfe beim Aufbau staatlicher Strukturen auf kommunaler und gesamtstaatlicher Ebene  
sowie die Förderung der Zivilgesellschaft sind wichtige Bestandteile der Unterstützung. Mit ei‑
nem neu eingerichteten Fonds zur Politik- und Reformberatung fördert Deutschland zum Beispiel 
gezielte Reformen in wichtigen palästinensischen Institutionen. Ein Projektstrang unter dem 
Namen „Empowering Democracy“ stellt ein Angebot an palästinensische Parteien dar, sich in Zu‑
sammenarbeit mit europäischen Partnern (Parteien, Regierungsorganisationen und Nichtregie‑
rungsorganisationen) zu reformieren. Auch die Reform des palästinensischen Sicherheitssektors 
wird von der internationalen Gemeinschaft gefördert. So unterstützt die EU die palästinensische 
Zivilpolizei seit dem 01. Januar 2006 mit der Mission „EUPOL COPPS“, deren Ziel der Aufbau tragfä‑
higer und effektiver Polizeistrukturen unter palästinensischer Eigenverantwortung im Einklang 
mit bewährten internationalen Standards ist. Auch bilateral unterstützt Deutschland die Bemü‑
hungen der palästinensischen Zivilpolizei, die Sicherheitsverantwortung in der Westbank zu 
übernehmen. Am 24. Juni 2008 wird das Auswärtige Amt in Berlin eine Konferenz zur Unterstüt‑
zung palästinensischer Polizei und Justiz abhalten.

Deutschland und die EU beobachten die Menschenrechtssituation in Bezug auf Israel und 
die palästinensischen Gebiete aufmerksam. Deutschland unterstützt seit Jahren Menschenrechts- 
und Nichtregierungsorganisationen in Israel und den Palästinensischen Gebieten. Die Bundes
regierung steht im kontinuierlichen Dialog mit Israel, auch im Bereich Menschenrechte. Alle The‑
men werden im Rahmen der informellen „EU – Israel Arbeitsgruppe Menschenrechte“ und bei 
bilateralen Treffen offen angesprochen. Darüber hinaus setzt sich die Bundesregierung bei allen 
Kontakten zur Palästinensischen Autonomiebehörde für die Beendigung terroristischer und ge‑
walttätiger Angriffe palästinensischer bewaffneter Gruppen auf israelische Bürger ein.

Palästinensische Seite 
Mit der gewaltsamen Machtübernahme der Hamas im Gazastreifen im Juni 2007 kam es zum 

Bruch der Nationalen Einheitsregierung aus Hamas und Fatah–Bewegung, die nach der Wahl 
zum Legislativrat (PLC) im Juli 2005 gebildet worden war. Die internationale Gemeinschaft sieht 
die Westbank und den Gazastreifen auch nach diesem Bruch als ein einheitliches Gebiet. Präsi‑
dent Mahmoud Abbas und die von ihm eingesetzte Regierung unter Premierminister Salam Fay
yad sind die Vertretung der Palästinenser mit Gesamtvertretungsanspruch und Partner Israels im 
Friedensprozess, auch wenn de facto ihre Machtausübung sich derzeit nicht auf den Gazastreifen 
erstreckt. Trotz dieser Betrachtung als Einheit müssen die Menschenrechtssituationen in den ver‑
schiedenen Gebieten aufgrund der faktischen Machtausübung durch unterschiedliche Akteure 
getrennt betrachtet werden.

Westjordanland
Die Palästinensische Autonomiebehörde als legitime Vertreterin der Palästinenser beherrscht 

de facto derzeit nur das Westjordanland, es bleibt aber bei ihrem Gesamtvertretungsanspruch. Die 
Palästinensische Autonomiebehörde bekennt sich zu den Menschenrechten. Sie verfügt über eine 
Verfassung, die einen Grundrechtskatalog enthält. Die Palästinensische Autonomiebehörde 
bekennt sich darin unter anderem zu einem umfassenden Diskriminierungsverbot, zum Verbot 
der Folter, zu Religionsfreiheit, Meinungs- und Kunstfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Recht auf an‑
gemessene Wohnung, Bildung, Schutz der Familie, etc. Der Beitritt zu internationalen Menschen‑
rechtsabkommen wird als Ziel angestrebt. 

In der praktischen Umsetzung weist das Rechtssystem allerdings erhebliche Mängel auf. 
Diese schlagen sich unter anderem in langen Verfahrensdauern nieder. Zudem existiert ein paral
leles, informelles Justizsystem; Tötungen in Selbstjustiz und Ehrenmorde stellen ein Problem dar. 
Haftbedingungen liegen zumeist unter internationalem Standard; viele Häftlinge werden an Or‑
ten festgehalten, die nicht für die dauerhafte Unterbringung von Häftlingen geeignet sind.

Dennoch kann die Palästinensische Autonomiebehörde im Bereich der inneren Sicherheit 
und Rechtsstaatlichkeit auch Erfolge verbuchen. Die Regierung Fayyad unternahm unmittelbar 
nach ihrer Einsetzung Anstrengungen zur Reform des Sicherheitssektors und zur Stärkung der 
Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde. Die innerpalästinensische Gewalt 
im Westjordanland ist deutlich reduziert und das angestrebte Gewaltmonopol der Palästinensi‑
schen Autonomiebehörde gefestigt worden.

Aufgrund der politischen Polarisierung gibt es im Westjordanland auch Beeinträchtigungen 
der politischen Freiheiten. Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde gingen 
im Westjordanland gegen Hamas-Demonstrationen vor; Menschenrechtsorganisationen berich‑
ten von Folter. Die Medien berichten im Wege der Selbstzensur weitgehend unkritisch über Fatah 
und die Palästinensische Autonomiebehörde – aus Angst vor innerbetrieblicher Repression oder 
Druck von außen. Teilweise kommt es auch zu Übergriffen gegen Journalisten.

Frauen genießen das aktive und passive Wahlrecht. 16 der 132 PLC-Abgeordneten sind Frauen, 
die allerdings allesamt kein Direktmandat erlangten, sondern über eine gesetzlich vorgesehene 
Frauenquote auf den Parteilisten ins Parlament einzogen. In der Regierung Fayyad gibt es drei 
Ministerinnen (von 15 Kabinettsmitgliedern). 

Gazastreifen
Im Gazastreifen ergriff im Juni 2007 Hamas im Wege eines gewaltsamen Putsches die Macht. 

Der Rat der Europäischen Union verurteilte am 18. Juni 2007 die gewaltsame Machtübernahme 
durch die Hamas-Milizen, insbesondere die Angriffe auf die legitimen Sicherheitskräfte der Paläs‑
tinensischen Autonomiebehörde und die Zerschlagung dieser Sicherheitskräfte im Gazastreifen, 
die willkürliche Hinrichtung einer großen Zahl ihrer Mitglieder, die Anschläge auf Krankenhäu‑
ser und die grausame Behandlung von Gefangenen sowie die Verluste an Menschenleben, auch 
unter der Zivilbevölkerung und den humanitären Helfern.

Hamas befindet sich seit 12. September 2003 auf der EU-Liste der terrorismusverdächtigen 
Personen und Organisationen, Kontakte mit Hamas lehnt die Bundesregierung ab und weiß sich 
darin mit ihren europäischen Partnern einig.

Nach dem Hamas-Putsch wurde die Justiz zunächst in ihrer Arbeit behindert. Richter und 
Staatsanwälte wurden nach und nach durch Hamas-treues Personal ersetzt. Menschenrechtsor‑
ganisationen berichten über Vorfälle, bei denen Verhaftete oder Entführte von Hamas-Sicher‑
heitskräften misshandelt und gefoltert wurden. 

Die politischen Freiheiten haben seit der Übernahme durch Hamas im Gazastreifen stark 
gelitten. So ist die Hamas im Gazastreifen mehrfach gewaltsam gegen Fatah-Demonstrationen 
vorgegangen. Eine Großkundgebung am dritten Todestag Arafats im November 2007 endete mit 
Blutvergießen. Auch die Medienfreiheit wurde durch die politische Polarisierung stark in Mitlei‑
denschaft gezogen. Im Gazastreifen wurden fatah-nahe oder der Palästinensischen Autonomie‑
behörde nahestehende Medien erheblich in ihrer Arbeit behindert. Die fatah-nahe Tageszeitung 
Al-Ayyam wurde zwei Monate lang ganz verboten.
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Auch nach der Machtübernahme der Hamas im Gazastreifen im Juni 2007 sind laut paläs‑
tinensischen Menschenrechtsorganisationen keine systematischen Diskriminierungen gegen 
Christen zu verzeichnen. Gleichwohl kam es im Gazastreifen in den vergangenen Jahren immer 
wieder zu einzelnen Übergriffen gegen – von muslimischen Extremisten als „un-islamisch“ ein‑
gestufte – christliche Einrichtungen und zur Tötung von christlichen Vertretern. Im Oktober 2007 
wurde ein Angehöriger der Holy Bible Society getötet aufgefunden. Hamas hat Übergriffe gegen 
Christen bislang verurteilt.

Israelische Seite
Menschenrechtsverletzungen, insbesondere auch solche, die den israelischen Streitkräften 

bei Maßnahmen in den besetzten Gebieten vorgeworfen werden, werden in der israelischen 
Öffentlichkeit – mitunter sehr ausführlich – kritisch diskutiert. Die hohe Achtung des Rechts auf 
Meinungsäußerung führt dazu, dass kritische Stellungnahmen gefahrlos abgegeben werden 
können und häufig Eingang in die Medien finden. Die Tatsache, dass die Menschenrechtslage in 
den Palästinensischen Gebieten gut dokumentiert ist, ist dieser regen Öffentlichkeit und der Ar‑
beit der äußerst aktiven israelischen Nichtregierungsorganisationen zu verdanken. 

Deutschland und seine Partner in der EU erkennen das legitime Selbstverteidigungsrecht Is‑
raels an, insbesondere das Recht Israels, seine Einwohner gegen Terrorismus zu schützen. Gleich‑
zeitig wurde Israel immer wieder von Deutschland und der EU aufgefordert, im Rahmen dieser 
Selbstverteidigung keine unverhältnismäßigen Maßnahmen zu treffen und insbesondere die 
Verpflichtung zum Schutz der Zivilbevölkerung zu achten. Dementsprechend hat Deutschland 
bilateral wie auch im EU-Rahmen immer wieder auf die Unverhältnismäßigkeit israelischer Mi‑
litäraktionen im Gaza‑Streifen hingewiesen, die zu Opfern unter der Zivilbevölkerung, darun‑
ter auch Frauen und Kinder, geführt haben. Israel wurde nachdrücklich aufgefordert, äußerste 
Zurückhaltung zu wahren und auf die Einhaltung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit und die 
(Notwendigkeit der?) Achtung des humanitären Völkerrechts hingewiesen. 

So genannte gezielte Tötungen („targeted killings“) zur Terrorbekämpfung werden weltweit, 
aber auch innerhalb Israels, kritisiert. Der israelische Oberste Gerichtshof hat zum Problemkom‑
plex mit Urteil vom 14. Dezember 2006 Stellung genommen. Hierbei betonte er die Notwendigkeit 
einer Abwägung im Einzelfall unter strenger Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. 

Am 6. Oktober 2005 hat der Oberste Gerichtshof entschieden, dass der Missbrauch von Paläs
tinensern als „menschliche Schutzschilde“ durch die israelische Armee verboten ist. Die israeli‑
schen Streitkräfte haben in Folge des Urteils des Obersten Gerichtshofs ihre Einsatzrichtlinien ge‑
ändert. Trotzdem wurden auch im Berichtszeitraum Vorwürfe gegen hochrangige Befehlshaber 
in der israelischen Armee erhoben, Zivilisten bei Hausdurchsuchungen nach mutmaßlichen 
palästinensischen Terroristen als „menschliche Schutzschilde“ missbraucht zu haben, um die Ge‑
fahr für israelische Soldaten zu verringern.

In israelischen Gefängnissen befanden sich bis zum ersten Halbjahr 2008 etwa 10.000 paläs‑
tinensische Gefangene, darunter ca. 830 in Administrativhaft, ohne Anklage. Erstmals hat sich 
im Juni 2006 die informelle EU-Israel-Arbeitsgruppe Menschenrechte mit Fällen von Administ‑
rativhaft in Israel befasst. 2007 konnte die Freilassung von exemplarischen Einzelfällen erreicht 
werden. Die Haftbedingungen haben sich im Berichtszeitraum nicht grundlegend geändert. 
Menschenrechtsorganisationen kritisieren erhebliche Überbelegung und die zum Teil unzumut‑
baren Hygienezustände. Im Bericht des Sonderberichtserstatters der Vereinten Nationen über die 

Situation der Menschenrechte in den Palästinensischen Gebieten vom Januar 2007 heißt es, dass 
es „schwerwiegende Beschwerden über die Behandlung, das Verfahren und die Inhaftierung der 
Gefangenen gebe“. Seitens der Sicherheitsdienste wird der Gebrauch unzulässiger Verhörmetho‑
den dagegen bestritten. Israel arbeitet nicht mit dem von der VN-Menschenrechtskommission 
eingesetzten Sonderberichterstatter zusammen.

Die humanitäre Situation der 1,5 Mio. Bewohner des Gazastreifens hat sich seit Juni 2007 er‑
heblich zugespitzt; ein Großteil der Bevölkerung des Gazastreifens ist von internationaler Hilfe 
abhängig. Gemeinsam mit den Partnern in der Europäischen Union hat Deutschland immer wie‑
der Israel aufgefordert, seiner Verpflichtung zur Versorgung der Bevölkerung des Gazastreifens 
mit Treibstoff und Elektrizität sowie humanitärer Hilfe nachzukommen. 

Saudi-Arabien

Die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien ist unverändert problematisch. Das Königreich 
versteht sich als streng islamischer, nichtsäkularer Staat, dessen oberstes Gesetz der Koran und die 
Tradition des Propheten Mohammad („sunna“) sind. Der saudische Staat mit König und Königs
haus an der Spitze ist nach diesem Selbstverständnis dazu berufen, die im Koran enthaltenen Vor‑
schriften durchzusetzen und legitimiert sich durch diese Berufung. Diese religiöse Ausrichtung 
prägt die Menschenrechtslage. 

Gravierende Verletzungen finden sich nach wie vor in den Bereichen Todesstrafe und Körper‑
strafen, Haftbedingungen, erzwungene Geständnisse, Rechte und Chancengleichheit für Frauen, 
Zensur, Religionsausübung, Übergriffe durch die Religionspolizei und Rechtlosigkeit ausländi
scher Arbeitskräfte. Die Zahl der bekannt gewordenen Hinrichtungen hat 2007 mit 134 einen 
neuen Höchststand erreicht. Oppositionelle Meinungen werden unterdrückt, Dissidenten wer‑
den entweder inhaftiert oder fliehen ins Ausland. Die öffentliche Ausübung einer anderen Reli‑
gion als der des Islam ist in Saudi-Arabien verboten. Bemerkenswert ist, dass Frauenfragen in der 
saudischen Öffentlichkeit inzwischen stärker thematisiert werden als früher. Die Rechte der Frau 
sind nach der sehr restriktiven wahhabitischen Auslegung des islamischen Rechts definiert. Dies 
bedeutet eine erhebliche Diskriminierung von Frauen im öffentlichen Leben und in vielen Berei‑
chen des Privatrechts. Saudi-Arabien ist am 7. September 2000 der Konvention über die Beseiti‑
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau beigetreten. Allerdings wurde bei dem Beitritt ein 
sog. Scharia-Vorbehalt eingelegt, gegen den Deutschland Einspruch erhoben hat, da Vorbehalte 
dieser Art mit Ziel und Zweck des Übereinkommens unvereinbar sind.

Erste Reformansätze sind aber erkennbar. Hierzu zählen insbesondere die ersten Wahlen in 
der Geschichte des Landes, die im Februar 2005 stattgefunden haben. Die Hälfte der Kommunal‑
parlamente durfte dabei frei gewählt werden, die übrige Hälfte ernennt der König. Frauen waren 
von der Wahl allerdings ebenso ausgeschlossen wie Angehörige von Polizei und Militär. Mit kö‑
niglichem Dekret vom 2. April 2005 wurde eine umfassende Reform des Justizwesens angeord‑
net. Dabei geht es um eine Neuordnung des Gerichtswesens mit Ausweitung des Instanzenzuges, 
aber auch um die heikle Frage einer Kodifizierung des Scharia-Strafrechts und die Sammlung 
gerichtlicher Entscheidungen. Am 6. Oktober 2007 billigte der König ein Gesetz über die Ausfor‑
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mung der Gerichtsbarkeiten, mit dem Fachgerichte für Zivil-, Straf, Handels-, Arbeits- und Perso‑
nenstandssachen, Berufungsgerichte und ein Oberster Gerichtshof geschaffen werden. Ein Anti
korruptionsgesetz ist in Vorbereitung. Um erzwungene Geständnisse zu verhindern, muss das 
Gericht nach Art. 162 des Strafverfahrensgesetzes künftig ein Geständnis mit dem Angeklagten 
erörtern und sich Gewissheit verschaffen, dass das Geständnis der Wahrheit entspricht. Die Euro‑
päische Union thematisiert die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien regelmäßig in bilateralen 
Demarchen und unterstützt die Reformbemühungen der saudischen Führung.

Syrien

Politische und bürgerliche Grundfreiheiten werden in Syrien unter Berufung auf das seit 
1963 geltende Notstandsgesetz stark eingeschränkt. Das öffentliche Leben wird durch die Sicher
heitsdienste umfassend kontrolliert. Es gibt Fälle von Folter und Misshandlungen von Gefan
genen. Der Aufenthaltsort von Inhaftierten bleibt mitunter über Monate, wenn nicht Jahre 
hinweg unbekannt. Oppositionelle und Menschenrechtsaktivisten werden überwacht und sind 
Einschüchterungen sowie willkürlichen Verhaftungen ausgesetzt. Menschenrechtsorganisatio‑
nen arbeiten in einer rechtlichen Grauzone: Sie sind nicht registriert, werden in der Praxis jedoch 
weitgehend toleriert. Die von Syrien in seinem 3. Bericht an den Menschenrechtsausschuss der 
Vereinten Nationen im Oktober 2004 angekündigte Einrichtung einer unabhängigen nationalen 
Menschenrechtskommission wurde nicht umgesetzt.

Die genaue Zahl politischer Häftlinge in Syrien ist nicht zu bestimmen. Während 2005 – wie 
in den vorangegangenen Jahren – mehrere Hundert politische Häftlinge (von denen viele ihr 
Strafmaß bereits abgesessen hatten) im Rahmen von Amnestien freigelassen wurden, sind 2006 
und 2007 keine politischen Häftlinge amnestiert worden. Im Frühjahr 2007 wurden mehrere sy‑
rische Regimekritiker zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der Zusammenschluss verschiede‑
ner demokratisch-oppositioneller Strömungen im Dezember 2007 hat eine Reihe von Verhaftun‑
gen nach sich gezogen. Von den ursprünglich zehn prominenten Häftlingen des „Damaszener 
Frühlings“ (2000/2001) ist einer weiterhin in Haft. Zwei weitere sind Ende 2007 und Anfang 2008 
erneut verhaftet worden.

Das syrische Strafrecht sieht für eine Reihe von Tatbeständen die Todesstrafe vor. In der Praxis 
erfolgt üblicherweise eine Umwandlung in befristete Haftstrafen, insbesondere bei Verurteilung 
wegen Mitgliedschaft in der verbotenen Muslimbrüderschaft. Nach Kenntnis der Bundesregie‑
rung wurde die Todesstrafe 2005 in einem Fall, 2007 in sechs Fällen vollstreckt. Problematisch ist 
die Situation der staatenlosen Kurden (Schätzungen zufolge rund 250.000 bis 300.000 von mehr 
als einer Million in Syrien ansässigen Kurden), von denen ein Teil keinerlei Rechte besitzt. Ankün‑
digungen des Präsidenten in 2004 und des Kongresses der herrschenden Baath-Partei in 2005, 
den rechtlichen Status der staatenlosen Kurden zu klären, wurden nicht umgesetzt. 

Religiöse Toleranz wird durch die syrische Verfassung garantiert und tatsächlich praktiziert. 
Auch die Gleichberechtigung der Geschlechter ist verfassungsgemäß garantiert. In der Realität 
kommt es jedoch insbesondere aufgrund des konfessionsgebundenen Personenstandsrechts zur 

Benachteiligung von Frauen. Die Unterzeichnung und Ratifizierung des 2004 paraphierten As‑
soziationsabkommens zwischen der EU und Syrien, welches die Grundlage für eine regelmäßige 
Behandlung von Menschenrechtsfragen im Rahmen des politischen Dialogs bilden soll, stehen 
noch aus. 

Die Bundesregierung thematisiert die unbefriedigende Menschenrechtslage in Syrien und 
Einzelfälle bei bilateralen Kontakten regelmäßig. Die EU spricht sowohl Einzelfälle als auch allge‑
meine Entwicklungen in Demarchen an. Politisch motivierte Verhaftungen und Verurteilungen 
hat die EU in Erklärungen auch öffentlich kritisiert. Im Rahmen ihrer EU-Ratspräsidentschaft im 
ersten Halbjahr 2007 hat die Bundesregierung monatliche Treffen der EU-Menschenrechtsgruppe 
in Damaskus geleitet, den Informationsaustausch zwischen Botschaften der EU-Mitgliedstaaten 
sowie befreundeten Staaten und lokalen Menschenrechtsorganisationen verstärkt und regelmä‑
ßig das Gespräch mit der syrischen Regierung zu Menschenrechtsfragen gesucht. Die Botschaft 
der Bundesrepublik Deutschland in Damaskus nimmt regelmäßig an EU-Prozessbeobachtungen 
am Obersten Staatssicherheitsgericht sowie politisch motivierter Prozesse am Straf- und am Mili‑
tärgericht Damaskus teil.

Tunesien

Tunesien hat in den vergangenen Jahren im Bereich der wirtschaftlichen und sozialen Rechte 
große Fortschritte erzielt und nimmt im Hinblick auf den rechtlichen und faktischen Status der 
Frau in der arabischen Welt eine Vorbildrolle ein. Demgegenüber bestehen bei den bürgerlichen 
und politischen Rechten erhebliche Defizite. Insbesondere Presse-, Meinungs-, Versammlungs- 
und Vereinsfreiheit sowie Telefon- und Briefgeheimnis sind nicht gewährleistet. Die Arbeit ge‑
duldeter Menschenrechtsorganisationen wie der Liga für Menschenrechte (LTDH) oder anderer 
unabhängiger Verbände wird in vielfältiger Weise behindert. Oppositionsanhänger und ihre 
Familienangehörigen unterliegen zum Teil empfindlichen Repressionen (Hausdurchsuchungen, 
willkürliche Einbestellungen zur Polizei, körperliche Einschüchterungen, administrative Schika‑
nen, Passentzug, Meldepflichten, Verlust des Arbeitsplatzes). Finanzielle Unterstützung aus dem 
Ausland wird verhindert, sofern dies wie im Falle der Liga für Menschenrechte opportun erscheint. 

Gegen den Grundsatz der körperlichen Unversehrtheit wird verstoßen. Zu den am häufigs‑
ten angewandten Methoden in Gefängnissen und bei Polizeiverhören zählen neben Schlaf- und 
Essensentzug auch körperliche Übergriffe. Die Todesstrafe ist für Mord, Vergewaltigung mit 
Todesfolge und Landesverrat vorgesehen und wird immer wieder verhängt. Zur Vollstreckung 
ist es zuletzt im Jahre 1992 gekommen. Die Judikative ist politischer Einflussnahme unterworfen.  
Positiv hervorzuheben sind die weitgehende, im islamisch-arabischen Raum beispielhafte Gleich‑
stellung von Frauen sowie erhebliche Fortschritte bei der Verwirklichung wirtschaftlicher und 
sozialer Rechte.

Im Vorfeld des Weltinformationsgipfels (WSIS) vom 16. bis 18. November 2005 kam es zu Über‑
griffen auf ausländische Journalisten und Fernsehteams. Eine nichtöffentliche Vorbereitungs
sitzung für den von Nichtregierungsorganisationen geplanten Citizens’ Information Summit 
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im Goethe-Institut Tunis wurde von tunesischen Sicherheitsorganen durch weiträumige Abrie‑
gelung unter Einsatz körperlicher Gewalt verhindert. Anfang September 2006 sowie erneut im 
Januar und April 2007 wurden mehrere von der Friedrich-Ebert-Stiftung mitveranstaltete Konfe‑
renzen kurzfristig unterbunden.

Die Bundesregierung drängt sowohl bilateral als auch im Rahmen der EU in allen Kontakten 
mit der tunesischen Regierung auf eine Verbesserung der Menschenrechtslage. Der Aktionsplan 
der EU mit Tunesien im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik, der am 4. Juli 2005 in 
Kraft trat, stellt auf Reformen und politischen Dialog zu Demokratie und Menschenrechten als 

„prioritäre Aktionen“ ab. Am 12. November 2007 konstituierte sich der Unterausschuss „Demokra‑
tie und Menschenrechte“ des Assoziationsrates. Dabei wurden in konstruktiver Atmosphäre auch 
Einzelfälle angesprochen. 

4. Afrika

4.1 Subsahara-Afrika

Côte d’Ivoire

Nachdem im weiteren Sinne politisch motivierte Menschenrechtsverletzungen in 2004 einen 
traurigen Höhepunkt erreicht hatten, verbesserte sich die Menschenrechtslage in Côte d’Ivoire 
in den Jahren 2006/2007 langsam, blieb aber problematisch. Insbesondere seit der Vereinbarung 
von Ouagadougou vom März 2007 (Friedensvereinbarung von Präsident Gbagbo mit dem Rebel‑
lenführer und aktuellen Premierminister Soro) sind deutlich weniger politisch motivierte Men‑
schenrechtsverletzungen zu verzeichnen. Die Hauptakteure bemühen sich um einen harmoni‑
schen und optimistischen Diskurs, mit positiven Auswirkungen auf die Tonlage in den nationalen 
Medien. Erfreulich gestaltet sich seit Ende 2005 die Zusammenarbeit von Rebellen und Milizen 
mit der internationalen Gemeinschaft zur Demobilisierung und Unterstützung von direkt am be‑
waffneten Konflikt beteiligten Kindern; ein Großteil der Kinder konnte bereits demobilisiert wer‑
den. Im Januar 2007 wurde die in der Friedensvereinbarung von Linas-Marcoussis vorgesehene 
nationale Menschenrechtskommission eingesetzt, die aber aufgrund mangelnder Ausstattung 
bisher kaum arbeitsfähig ist. Presse- und Religionsfreiheit werden weitgehend gewährleistet (mit 
Einschränkung bei den Staatsmedien).

In den langen Krisenjahren ab 1999 hat sich jedoch eine gängige Praxis von Menschenrechts
verletzungen etabliert, die gewaltsame Übergriffe gegen Personen, insbesondere sexuelle Gewalt 
gegen Frauen und Kinder, sowie Erpressung von Wegezöllen an Straßensperren einschließt und 
die den politischen Fortschritten trotzt. Täter sind insbesondere Sicherheitskräfte und Milizen. Die 
Übergriffe sind vielfach wirtschaftlich motiviert und der zunehmenden Selbstherrlichkeit der Tä‑
ter angesichts der langen Periode der Straflosigkeit geschuldet. Ein klares Zeichen der Regieren‑
den zur Beendigung der grassierenden Straflosigkeit ist bisher ausgeblieben. Auch die Praktik der 
weiblichen Genitalverstümmelung, von der 45 Prozent aller Mädchen und Frauen des Landes be‑
troffen sind, stellt nach wie vor ein gravierendes Problem dar. Erfreulich ist hierbei lediglich, dass 
die Zahl der Betroffenen leicht rückläufig ist und vor allem jüngere Frauen seltener betroffen sind.

Die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit konzentriert sich zunehmend auf solche Vor‑
haben, die für die Friedensförderung besondere Bedeutung haben: Das sind vor allem die Pro‑
gramme Ländliche Wirtschaftsentwicklung sowie Frieden und Entwicklung im Südwesten. Ein 
weiteres Projekt unterstützt die ivorschen Partner bei der Bekämpfung der schlimmsten Formen 
von Kinderarbeit und Kinderhandel insbesondere im Kakaosektor. Die Bundesregierung fördert 
seit 2007 Projekte lokaler Nichtregierungsorganisationen zur Menschenrechtserziehung Jugend
licher. Die EU unterstützt lokale Menschenrechtsprojekte und den Friedensprozess in erhebli‑
chem Umfang.



C	 Menschenrechte weltweit

326 C

 
 C

327

Guinea

Guinea, 1958 erstes unabhängiges frankophones Land, hat seitdem zwei fast allmächtige Dik
tatoren erlebt: zuerst den äußerst grausamen Sékou Touré, dann seit 1984 den seit Jahren schwer 
erkrankten und eigentlich amtsunfähigen General Lansana Conté. Den jahrzehntelangen Men‑
schenrechtsverletzungen haben sich Millionen von Guineern durch Flucht entzogen. Alle Wah‑
len, auch diejenigen seit der Einführung der Mehrparteienverfassung von 1991, sind systematisch 
vom herrschenden Regime gefälscht worden. Gegen die immer schlimmer werdende Misswirt‑
schaft haben die wichtigsten Gewerkschaften 2006 und 2007 drei landesweite Generalstreiks aus‑
gerufen, die allgemein befolgt wurden. Der 45-tägige Generalstreik im Januar und Februar 2007 
wurde durch das Militär gewaltsam niedergeschlagen (mindestens 137 Tote, mindestens 1.000 
Verletzte), endete mit einem Protokoll für eine grundlegende Veränderung und war Grundlage 
für die Ernennung eines neuen Premierministers mit eigener Regierungskompetenz. In der Folge 
hat sich die Medien- und Meinungsfreiheit zunächst deutlich verbessert, der dafür verantwort‑
liche Informationsminister wurde jedoch Anfang 2008 durch den Staatspräsidenten entlassen. 
Eine Kommission zur Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen bei den Generalstreiks An‑
fang 2007 ist im November 2007 eingesetzt worden, hat aber noch keine Ergebnisse erbracht. 

Die Vorbereitungen zu den seit Juni 2007 anstehenden Parlamentswahlen kommen nur sehr 
zögerlich voran. Die Verhältnisse in den Gefängnissen sind weiterhin katastrophal, wobei die 
Zahl der Gefangenen mit 2.500 gering ist. In den Polizeistationen werden Festgenommene routi‑
nemäßig gefoltert. Die meisten Gefangenen sind Untersuchungshäftlinge und haben kaum Aus‑
sicht auf einen Prozess. Die Todesstrafe ist seit vielen Jahren nicht mehr vollstreckt worden. Unter 
der Regierung des Premierministers Kouyaté (seit März 2007) sind deutliche Anstrengungen zur 
Verbesserung der Menschenrechtslage unternommen worden.

Weibliche Genitalverstümmelung, die im ganzen Land praktiziert wird, stellt ein schwerwie
gendes Problem dar – mit einer Prävalenzrate von 96 Prozent ist Guinea hierbei weltweit trauri
ger Spitzenreiter. Die EU führte 2005 bis 2008 ein Konsultationsverfahren nach Art. 96 Cotonou-
Abkommen mit Guinea mit dem Ziel der Verbesserung der Menschenrechtslage durch. Der 
Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung hat Ende 2007 Gespräche mit der gleichen 
Zielsetzung geführt.

Der Schwerpunkt der deutschen bilateralen Entwicklungszusammenarbeit liegt angesichts 
der schwierigen Rahmenbedingungen (Verarmung der Bevölkerung, mangelnder Dialog- und 
Reformwille der Regierung, mangelnde Demokratisierungsfortschritte, schlechte Regierungs‑
führung) auf dem politikfernen Schwerpunkt „Soziale Grunddienste in Zentralguinea“ (Grundbil‑
dung, Gesundheit/HIV/Aids, Social Marketing, Wasser).

Liberia

Die Menschenrechtslage in Liberia, wo weiterhin rund 14.000 VN-Blauhelme die innere  
Sicherheit garantieren, hat sich im Berichtszeitraum weiter verbessert. In freien, fairen und trans‑
parenten Präsidentschaftswahlen siegte Ende 2005 Ellen Johnson-Sirleaf. Die erste Frau im Amt 
eines afrikanischen Staatschefs bemüht sich um eine Verbesserung der Menschenrechtslage. 
Knapp fünf Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs fehlt es den meisten staatlichen Institutionen 
jedoch noch an den notwendigen Kapazitäten, um den vorhandenen guten Willen in die Tat um‑
zusetzen. Besonders im Justizsektor bestehen gravierende Defizite. Einige Abgeordnete von Op‑
positionsparteien stehen im Verdacht, während des Bürgerkriegs Menschenrechtsverletzungen 
begangen zu haben. 

Der frühere Warlord und Präsident Charles Taylor wurde 2006 an den Sondergerichtshof  
für Sierra Leone ausgeliefert, wo er sich für seine Mitverantwortung für den Bürgerkrieg im Nach‑
barland Liberias verantworten muss, nicht jedoch für Gräueltaten im eigenen Land. Im Februar 
2006 nahm eine Wahrheits- und Versöhnungskommission nach südafrikanischem Vorbild ihre 
Arbeit auf. Im Januar 2008 begannen die öffentlichen Anhörungen von Opfern und Tätern. 

Die Regierung gewährleistet die meisten Freiheitsrechte in zufrieden stellendem Maße, 
vor allem die Presse- und Meinungsfreiheit. Trotz des Einsatzes der Regierung für die Gleichbe‑
rechtigung der Frau erleiden Frauen besonders im ländlichen Raum und in Bezug auf ihre Aus‑
bildung und persönliche Lebensplanung weiterhin Diskriminierungen. Auch die relativ weit 
verbreitete Praktik der weiblichen Genitalverstümmelung ist in dieser Hinsicht problematisch: 
Schätzungen zufolge sind ca. 50 Prozent aller Frauen und Mädchen von dieser schädlichen tra‑
ditionellen Praktik betroffen. Die Umsetzung der wirtschaftlichen und sozialen Rechte bleibt 
angesichts der extremen Armut und der noch weitgehend zerstörten physischen und sozialen 
Infrastruktur bis auf Weiteres außer Reichweite. Durch Maßnahmen der Not- und Flüchtlings‑
hilfe und ein Vorhaben für Reintegrations- und Wiederaufbau unterstützt die deutsche bila‑
terale Entwicklungszusammenarbeit die weitere Stabilisierung Liberias. Aufbauend auf den 
Ergebnissen dieser Programme wird sich die Entwicklungszusammenarbeit künftig auf die 
Förderung der Infrastruktur konzentrieren. 

Nigeria

Die Menschenrechtslage in Nigeria hat sich im Berichtszeitraum insgesamt verbessert, wenn 
auch weiterhin deutliche Defizite bestehen. Meinungs- und Pressefreiheit sowie Religions- und 
Versammlungsfreiheit sind gewährleistet. Die Wahlen im Frühjahr 2007 ermöglichten erstmals 
in der Geschichte des Landes den Übergang von einem zivil gewählten Präsidenten auf den 
nächsten. Allerdings war die Durchführung der Wahlen mangelhaft und nach Einschätzung 
von Wahlbeobachtern auch von Manipulationen beeinflusst. In mehreren Wahlanfechtungsver
fahren wurden Unregelmäßigkeiten gerichtlich bestätigt. Diese Gerichtsurteile zeigen aber 
ebenfalls einen hohen Grad an Unabhängigkeit des Gerichtswesens. 
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Die neue Administration ist bemüht, die Fortschritte in guter Regierungsführung (good 
governance) auszubauen. Vor allem auf der Ebene der Bundesstaaten und Gemeinden bedarf die 
Stärkung der Rechtstaatlichkeit (rule of law) in vielen Bereichen weiterhin großer Anstrengun‑
gen. Noch immer sind zahlreiche Fälle von Intransparenz und Korruption zu verzeichnen. Soziale 
und ethnische Spannungen führten auch im Berichtszeitraum zu lokalen Gewaltausbrüchen. 
Vereinzelt haben (inner-)religiöse Faktoren eine Rolle gespielt. Zudem kommt es zu zahlreichen 
Einzelfällen von staatlichen Übergriffen, vor allem durch Angehörige von Polizei und Sicherheits‑
diensten. Die Haftbedingungen in Nigeria sind problematisch, obgleich die Gefängnisreform 
weitergeführt wurde.

 
Eine schwere Menschenrechtsverletzung stellt nach wie vor die Praxis der weiblichen Geni‑

talverstümmelung dar, von der in Nigeria mindestens 19 Prozent aller Mädchen und Frauen zwi‑
schen 15 und 49 Jahren betroffen sind. Die Regierung steht diesen Praktiken kritisch bis ablehnend 
gegenüber, ohne sie aber wirksam zu bekämpfen. Von einzelnen Urteilen in Strafverfahren abge‑
sehen hat die Einführung des Scharia-Kodex in den zwölf der überwiegend muslimischen nördli‑
chen Bundesstaaten Nigerias im Jahre 2000 das alltägliche Leben nicht wesentlich verändert. 

Mit dem Ziel der Verbesserung der Menschenrechtslage steht die Bundesregierung auch 
über nichtstaatliche Mittler in einem intensiven Meinungsaustausch mit verschiedenen Organi‑
sationen der Zivilgesellschaft in Nigeria. Darin wird sie insbesondere durch die Arbeit der in Nige‑
ria vertretenen politischen Stiftungen unterstützt. Die Gewährleistung der wirtschaftlichen, so‑
zialen und kulturellen Menschenrechte als Grundlage einer erfolgreichen Armutsbekämpfung 
unterstützt die deutsche Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen beschäftigungsorientierter 
Wirtschaftsförderung im privaten Sektor und durch Maßnahmen im Gesundheitssektor wie 
Impfkampagnen gegen Polio.

Sierra Leone

Die Menschenrechtslage in Sierra Leone hat sich seit dem Ende des „Bürgerkrieges“ (1991 –
2002) trotz der extremen Armut des Landes zunehmend positiv entwickelt. Systematische Men‑
schenrechtsverletzungen seitens der Regierung oder der Sicherheitskräfte finden nicht statt. Es 
gibt keine politischen Gefangenen; die Presse ist frei und kritisiert die Regierung nach Belieben; 
die religiöse Toleranz der mehrheitlich islamischen Gesellschaft ist vorbildlich. Ebenfalls muster‑
gültig sind im August/September 2007 Präsidentschafts- und Parlamentswahlen durchgeführt 
worden, die einen demokratischen Machtwechsel ohne Blutvergießen ermöglicht haben. Verein
zelt hat es während und nach der Wahl Gewalttätigkeiten zwischen Anhängern der konkurrie
renden Parteien gegeben, in denen die staatlichen Sicherheitskräfte unter der alten wie der 
neuen Regierung jedoch unparteiisch blieben und schlichtend einschritten. 

Mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft hat Sierra Leone die schweren Menschenrechts‑
verletzungen während des Bürgerkrieges im Rahmen der Truth and Reconciliation Commission 
(TRC) aufgearbeitet und die Verantwortlichen für die größten Verbrechen dem Special Court for 
Sierra Leone (SCSL) überstellt, der auf der Basis einer völkerrechtlichen Vereinbarung zwischen 
dem Staat Sierra Leone und den Vereinten Nationen in Freetown eingerichtet wurde. 

Es gibt jedoch weiterhin Bereiche, in denen eine große Zahl von Menschen in individuellen 
Persönlichkeitsrechten beeinträchtigt werden: Hier sind vor allem so genannte „harmful traditio
nal practices“ wie die weit verbreitete Praktik der weiblichen Genitalverstümmelung, von der 
ca. 90 Prozent aller Mädchen und Frauen in Sierra Leone betroffen sind, sowie häusliche Gewalt‑
anwendung zu nennen. Gegen die wenigen Initiativen zur Abschaffung der Genitalverstüm‑
melung, die es gibt, leisten nicht nur die Geheimgesellschaften Widerstand. Leider stellen sich 
auch Frauen in politisch einflussreichen Positionen in öffentlichen Stellungnahmen meist gegen 
ein Verbot. Ein anderer Bereich, in dem Verstöße gegen die Menschenrechte quasi permanent 
praktiziert werden, ist der Strafvollzug unter menschenunwürdigen Bedingungen, die auch 
durch die Armut des Landes nicht zu rechtfertigen sind. 

Die durch Gesetz im Jahre 2004 geschaffene Institution der „Human Rights Commission“ ist 
nach der Ernennung von fünf Kommissionsmitgliedern durch den Präsidenten und deren Bestä‑
tigung durch das Parlament seit Dezember 2006 funktionsfähig, wenn auch noch nicht mit hin‑
reichenden finanziellen Ressourcen ausgestattet. Die deutsche Botschaft Freetown hat während 
der deutschen EU-Präsidentschaft im ersten Halbjahr 2007 sowie als lokale Präsidentschaft (für 
Portugal) im zweiten Halbjahr 2007 mehrere Demarchen zugunsten der Abschaffung bzw. Ein‑
schränkung der Todesstrafe durchgeführt. Obwohl die Todesstrafe in der sierra-leonischen Ver‑
fassung verankert ist, wurde sie seit 1998 nicht mehr vollstreckt. 

Der Schwerpunkt der deutschen bilateralen Entwicklungszusammenarbeit liegt auf der 
Förderung des armutsorientierten Privatsektors – vor allem von Mikrofinanzinstitutionen und 
Beschäftigungsförderung, insbesondere auch für Jugendliche. Deutschland ist außerdem in der 
HIV/Aids-Vorbeugung aktiv und unterstützt die Antikorruptionskommission sowie den Sonder‑
gerichtshof für Sierra Leone (s. auch Teil B4 – Ad-hoc-Tribunale der Vereinten Nationen). 

Togo

Togo stand 38 Jahre unter der faktischen Alleinherrschaft von Gnassingbé Eyadéma – bis  
zum Tode des Präsidenten Anfang 2005. Während dieser Zeit waren zahlreiche Menschenrechts‑
verletzungen zu verzeichnen. Noch die Präsidentschaftswahlen im April 2005, als deren Folge 
sein Sohn Faure Gnassingbé als Präsident eingesetzt wurde, waren durch gewalttätige Übergriffe 
von Polizei und Militär geprägt. Um die durch das diktatorische Regime entstandene politische 
und wirtschaftliche Isolation Togos zu durchbrechen, war allerdings schon zu Lebzeiten von Eya
déma der Menschenrechtsdialog mit der EU aufgenommen worden, der zu den sog. 22 Engage‑
ments vom November 2004 führte, d.h. Verpflichtungen der togoischen Führung hinsichtlich 
der Achtung der Menschenrechte, der Herstellung des Rechtsstaats und der Durchführung von 
demokratischen Wahlen. Dieser durch die Ereignisse um die Präsidentschaftswahlen 2005 unter‑
brochene Prozess wurde dann in der zweiten Hälfte 2005 erfolgreich wieder aufgenommen.

Entscheidend hierfür waren die Konsultationen nach Art. 96 Cotonou-Abkommen, mit denen 
von Seiten der EU Druck auf die politische Führung ausgeübt wurde, den Demokratisierungs
prozess voranzutreiben. Zur weiteren Unterstützung dieses Prozesses und insbesondere der 
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Herstellung einer befriedigenden Menschenrechtslage schlossen das Hochkommissariat für 
Menschenrechte der VN und die togoische Regierung am 10. Juli 2006 ein Abkommen, das die 
zwischenzeitlich erfolgte Einrichtung eines Büros des Hochkommissariats in Lomé vorsieht. Das 
Büro hat ein Mandat mit weit reichenden Kompetenzen, Aktions- und Informationsmöglich
keiten. Es ist jederzeit zugänglich und arbeitet erfolgreich. 

Als Folge der koordinierten Maßnahmen von EU und VN ist gegenwärtig eine befriedigende 
Menschenrechtslage festzustellen, die sich auch positiv auf die bürgerlichen Rechte ausgewirkt 
hat. Übergriffe staatlicher Organe oder regierungsnaher sonstiger Gruppen gegen die Opposi
tion, Medien, Gruppierungen der Zivilgesellschaft und die Kirchen wurden seit Einsetzen des 
nationalen Dialogs 2005 nicht mehr gemeldet. Auch der Großteil der im Zusammenhang mit 
den Gewalttaten anlässlich der Präsidentschaftswahlen 2005 nach Ghana oder Benin geflohenen 
Togoer ist zurückgekehrt. Trotz der schon über einen längeren Zeitraum andauernden befriedi‑
genden Lage ist angesichts der noch immer schwachen staatlichen Institutionen jedoch weiter 
Aufmerksamkeit geboten.

4.2 Große Seen

Demokratische Republik Kongo 

Die ersten freien Wahlen in der Demokratischen Republik Kongo 2006, die im Wesentlichen 
friedlich verlaufen sind, und die erfolgreiche Aufnahme der parlamentarischen Arbeit haben zu 
einer graduellen Verbesserung der Menschenrechtslage beigetragen. Sie ist jedoch weiterhin ge‑
kennzeichnet durch willkürliche Übergriffe seitens der Polizei, der Streitkräfte und vor allem der 
Sicherheitsdienste. Die Kämpfe zwischen Truppen des Präsidenten Kabila und seines Opponenten 
Bemba im März 2007 haben mehrere hundert Tote gefordert. Zahlreiche Anhänger Bembas sind 
verschwunden bzw. befinden sich in Verliesen (Cachot) der Geheimdienste oder des Militärs. Die 
Justiz, die für Korruption sehr anfällig ist, ist nicht in der Lage, durchgreifende rechtsstaatliche 
Verhältnisse herzustellen. 

In den Provinzen Nord- und Südkivu sind nach längerer Waffenruhe im August 2007 wieder 
heftige Kämpfe zwischen den Regierungstruppen, den Anhängern des Tutsi-Generals Nkunda, 
Mitgliedern der aus Ruanda geflüchteten Hutu-Gruppe FDRL und weiteren Milizen ausgebro‑
chen. Massive Flüchtlingsbewegungen verschärfen die Probleme vor Ort. Besonders erschre‑
ckend ist die kontinuierlich verübte massive sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder, die alle 
Altersgruppen betrifft. Das jüngste bekannte Opfer ist drei Monate alt, das älteste 81 Jahre. Diese 
Verbrechen, die auch in den vergangenen Jahren existierten, haben durch die kriegerischen Aus‑
einandersetzungen deutlich zugenommen. Frauen, die die Vergewaltigung und oft Verstümme‑
lung überleben, werden häufig von ihrer eigenen Familie bzw. der Dorfgruppe ausgestoßen. 

Die EU-Botschaften in Kinshasa sind in Zusammenarbeit mit den EU-Missionen EUSEC und 
EUPOL um eine stetige Verbesserung der Menschenrechtslage bemüht. Hierzu wurde im Januar 
2006 eine EU-Menschenrechtsgruppe eingerichtet, die menschenrechtlichen Fragen nachgeht, 

Demarchen gegenüber der Regierung koordiniert und zusätzlich bemüht ist, die Bedeutung des 
internationalen Strafgerichtshofs deutlich zu machen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hält Semi‑
nare ab, um kongolesische Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte zu sensibilisieren, damit 
Personen, die sich massiver Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht haben, entweder im 
Land abgeurteilt oder dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag überstellt werden. Dies 
ist in der DR Kongo bereits in zwei Fällen geschehen.

Der laufende Kontakt der EU zu kongolesischen Menschenrechtsgruppen inklusive lokalen 
Frauenrechtsorganisationen in Südkivu hat sich in der Praxis für diese Personen und Organisa
tionen als starker Schutz vor staatlicher Willkür herausgestellt. Die EU-Mission EUPOL unterstützt 
seit Januar 2005 die kongolesischen Behörden bei der Reform des Polizeisektors und dessen Zu‑
sammenarbeit mit der Justiz (der Finanzierungsanteil der Bundesrepublik Deutschland beträgt 
20 Prozent). Ebenso unterstützt die Regierung die Beratungsmission EUSEC, welche eine grund
legende Reform der Sektoren Militär, Polizei und Justiz verfolgt. In diesem Rahmen sind drei Ex‑
perten in Kinshasa tätig, die Zahl soll aber auf fünf erhöht werden. 

Ruanda

Ruanda überwindet langsam die Folgen von Bürgerkrieg (1990 bis 1994), Genozid (1994 be
gangen an über 800.000 Tutsi und gemäßigten Hutu) und die damit verbundenen massiven 
Flüchtlingsbewegungen. Die Regierung bemüht sich, die ethnische Spaltung zwischen Hutu (ca. 
85 Prozent der Bevölkerung) und Tutsi (ca. 15 Prozent) durch den Aufbau einer „ruandischen Iden‑
tität“ unabhängig von Ethnien zu überwinden. Die justizielle Aufarbeitung des Genozids ruht auf 
drei Säulen: dem Internationalen Strafgerichtshof in Arusha (ICTR), der ruandischen Justiz und 
den Gacaca-Verfahren (Urteilsfindung durch Laienrichter in 11.000 Gerichten, basierend auf einer 
traditionellen Streitschlichtungsform). Die Haftbedingungen der teilweise seit Jahren inhaftierten 
Genozidverdächtigen und die lange Haftdauer ohne Prozess wurden in den vergangenen Jahren 
mehrfach von humanitären Organisationen gerügt. Die Regierung versucht mit Erfolg, die Über‑
lastung der Gefängnisse durch Beschleunigung der Prozesse und die Umwandlung von Gefängnis‑
strafen in gemeinnützige Arbeit zu verringern. Durch die Übergabe von Strafverfahren an beson‑
ders ausgewählte Gacaca-Gerichte soll die hohe Arbeitsbelastung der Justiz auf ein Maß reduziert 
werden, das die justizielle Aufarbeitung in 2008 im Wesentlichen abschließen soll. Die Gacaca-Pro‑
zesse selbst sind zwar in einigen Rechtspunkten nicht unbedenklich, werden jedoch als Lösungs‑
ansatz (Aufarbeitung, Sühne und Versöhnung) von der Bevölkerung weitgehend akzeptiert.

 
Der Schutz der Menschenrechte nimmt in der ruandischen Verfassung von 2003 einen pro‑

minenten Platz ein. Die nationale Menschenrechtskommission hat als formell regierungsunab
hängige Institution den Auftrag, den Schutz der Menschenrechte zu fördern. Die Menschen‑
rechtslage hat sich in einigen Bereichen konsolidiert. Es gibt seit 2003 keine „Verschwundenen“ 
mehr, und die Pressefreiheit hat sich eindeutig verbessert, auch wenn von einer komplett freien 
Presse noch nicht gesprochen werden kann. Im Juli 2007 hat Ruanda die Todesstrafe abgeschafft; 
die letzte Vollstreckung fand 1998 statt. Vereinzelt kam es allerdings auch 2007 noch zu Polizei‑
übergriffen sowie von der Regierung nicht überzeugend aufgeklärten Fällen von in Polizeihaft 
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umgekommenen Personen. Weitere Kritikpunkte sind der verbesserungswürdige Zugang zur 
Justiz für Arme sowie der beschränkte politische Pluralismus und die ebenfalls eingeschränkte 
Meinungsfreiheit. 

Die Armut in Ruanda behindert die Bürger des Landes erheblich in der praktischen Wahr‑
nehmung der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte. Deutschland, andere EU-Staaten 
und die EU-Kommission fördern die Menschenrechte in Ruanda durch eine Vielzahl von Pro‑
grammen mit verschiedensten Ansatzpunkten, darunter die Stärkung der Zivilgesellschaft, die 
Stärkung der Justiz auf allen Ebenen und die Armutsbekämpfung.

Burundi

Burundi befindet sich in einer politischen Konsolidierungsphase mit der ersten gewählten 
Regierung (August 2005) nach Ende des Bürgerkrieges. Gegenwärtig sind Regierungsführung 
und Korruption deutlich brisantere Themen als Menschenrechte und Pressefreiheit. Im März 
2007 besuchte der Menschenrechtsbeauftragte Günter Nooke Burundi und führte Gespräche mit 
Regierung und Zivilgesellschaft. 

In der ersten Phase nach der Regierungsübernahme von Ende 2005 bis Anfang 2007 trug 
das Vorgehen der Regierung deutlich autoritäre Züge und gab Anlass zur Sorge. Unter dem Ein‑
fluss des damaligen CNDD-FDD-Vorsitzenden Radjabu war die Menschenrechtslage prekär. Der 
Geheimdienst verfolgte politische Gegner. Im Sommer 2006 wurde ein Massaker an zurückge‑
kehrten Flüchtlingen in Muyinga verübt, an dem vermutlich Soldaten und Geheimdienst beteiligt 
waren. Im Juli/August 2006 kam es auf Grund eines angeblichen Putschversuches zu mehreren 
Festnahmen (u.a. Oppositionspolitiker, Journalisten, hohe ehemalige Amtsträger bis hin zum frü‑
heren Präsidenten Ndayizeye). Aufgrund von Berichten, dass die Festgenommenen misshandelt 
worden seien, haben der VN-Sicherheitsrat und die EU die Regierung aufgefordert, die Gescheh‑
nisse in rechtsstaatlichen Verfahren zu untersuchen. 

Am 22. November 2006 wurden drei Redakteure eines privaten Radiosenders wegen ihrer 
Berichterstattung über diese Affäre festgenommen. Eine der Festgenommenen arbeitete auch 
als freie Mitarbeiterin für die Deutsche Welle. Die deutsche Botschaft Bujumbura setzte sich für 
die Freilassung und ein faires Verfahren ein. Die örtliche EU-Troika nahm diesen Vorfall zum An‑
lass, einen Artikel-8-Dialog zu führen. Die verhafteten Journalisten wurden am 3. Januar 2007 
freigesprochen. Am 15. Januar 2007 sprach das Gericht auch die Angeklagten im Prozess um den 
angeblichen Putschversuch frei. Diese gerichtlichen Niederlagen für die Regierung mit der De‑
savouierung von Radjabus autoritärer politischer Linie führten zur Absetzung des CNDD/FDD-
Vorsitzenden und veranlassten einen Kurswechsel im Land. Die Menschenrechtsverletzungen 
gingen deutlich zurück. Auch die Presse kann mittlerweile sehr frei arbeiten. 

Offene Hauptthemen im Bereich Menschenrechte sind derzeit die mangelhafte Aufklärungs
arbeit um das Massaker von Muyinga und das Massaker an kongolesischen Tutsis im Flüchtlings‑
lager Gatumba am 13. August 2004 – das also noch vor Amtsantritt der Regierung verübt worden 

war. Auch die verbreitete sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder ist ein akutes Menschen‑
rechtsproblem in Burundi. 

Mit den VN bestehen noch Differenzen hinsichtlich der Aufarbeitung von Verbrechen wäh‑
rend des Bürgerkrieges und vorausgegangener Konflikte. Die Einrichtung einer Wahrheits- und 
Versöhnungskommission zur Aufarbeitung der Bürgerkriegsverbrechen ist vorgesehen. Aller‑
dings ist die Frage der weiteren strafrechtlichen Verfolgung umstritten. Während die VN nach 
dem Wahrheits-/Versöhnungsverfahren der Staatsanwaltschaft die Möglichkeit zur weiteren 
strafrechtlichen Verfolgung einräumen will, strebt die Regierung einen Schlussstrich an. Einver‑
nehmen besteht dagegen über den Ausschluss etwaiger Amnestien für Kriegsverbrechen, Ver‑
brechen gegen die Menschlichkeit und Genozid. 

4.3 Ostafrika

Äthiopien

Die Menschenrechtslage in Äthiopien hat sich nach den umstrittenen Bundes- und Landes‑
parlamentswahlen im Mai 2005 und den folgenden Unruhen verschlechtert. Viele Oppositionelle 
wurden verhaftet. Die Pressefreiheit ist seitdem stark eingeschränkt. Gegen einige Oppositions‑
führer, Zeitungsverleger, Journalisten und Vertreter der Zivilgesellschaft wurde ein Strafprozess 
eröffnet, der sich fast zwei Jahre hinzog und im Auftrag der EU von einem unabhängigen Juristen 
beobachtet wurde. Im zweiten Halbjahr 2007 ist er von Deutschland finanziert worden. Die Euro‑
päische Union hat die rechtsstaatliche Durchführung dieses Prozesses sowie die Menschenrechts‑
lage in Äthiopien im Rahmen des politischen Dialogs intensiv mit der äthiopischen Regierung 
thematisiert. Diese Gespräche haben dazu beigetragen, dass die Angeklagten im Sommer 2007 
nach ihrer Verurteilung zu mehrjährigen Haftstrafen begnadigt und freigelassen worden sind. 
Unter Mitwirkung eines deutschen Experten wurde die Geschäftsordnung des Parlaments novel‑
liert und demokratischen Grundsätzen angepasst. Unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft hat 
erstmals ein politischer Dialog mit Vertretern der Zivilgesellschaft in Addis Abeba stattgefunden. 

Insgesamt hat sich die Menschenrechtslage trotz weiter bestehender Defizite in einigen 
Bereichen, insbesondere im Mediensektor, leicht verbessert. Einen Rückschlag stellte allerdings 
die Bekämpfung der Ogaden-Befreiungsbewegung ab Mai 2007 dar, die sich auch gegen die Zivil
bevölkerung richtete. Inzwischen dürfen internationale Hilfsorganisationen wieder im Ogaden 
Humanitäre Hilfe leisten. Wenig Verbesserung ist bei der Menschenrechtsverletzung festzustel‑
len, die in einigen Regionen die Hälfte der Bevölkerung – die Frauen – betrifft. Laut Demographic 
and Health Survey (DHS) von 2005 beträgt die nationale Prävalenz für weibliche Genitalverstüm‑
melung 74 Prozent. In den Regionen Somali, Afar, Dire Dawa und Harari sind nahezu alle Frauen 
beschnitten, lediglich im Süden des Landes wird Genitalverstümmelung bei 24 ethnischen Grup‑
pen gar nicht praktiziert.
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Eritrea

Eritrea befindet sich wegen des spannungsreichen Verhältnisses zu und des ungelösten 
Grenzkonflikts mit Äthiopien in einem permanenten Ausnahmezustand, der kaum Raum für die 
Ausübung von Grundrechten gewährt. Die Verfassung mit entsprechenden Garantien ist nicht in 
Kraft getreten. Es gibt weder eine Opposition noch eine wirksame Zivilgesellschaft, ebenso wenig 
wie eine unabhängige Presse. Die Religionsfreiheit nicht zugelassener Glaubensgemeinschaften 

– vor allem christlicher Freikirchen und Sekten – ist massiv bedroht. Das Wirtschaftsleben ist stark 
staatlich kontrolliert und lässt für freies Unternehmertum kaum Raum. 

Die EU hat an den Jahrestagen der Verhaftung wichtiger Oppositioneller in öffentlichen Er‑
klärungen von 2006 und 2007 die demokratischen und rechtsstaatlichen Defizite angeprangert. 
Wiederholte Versuche der EU, diese Themen im Rahmen des politischen Dialogs zu behandeln, 
sind am eritreischen Widerstand und Desinteresse gescheitert. Frauen leiden auch hier unter 
einer der folgenreichsten Menschenrechtsverletzungen, der weiblichen Genitalverstümmelung. 
Die nationale Prävalenzrate beträgt 89 Prozent (Demographic and Health Survey 2002). Es gibt 
kaum regional oder ethnisch bedingte Abweichungen vom nationalen Durchschnitt. Gesetz
gebung und Gesundheitswesen bekämpfen die schädliche traditionelle Praktik, die leicht rück‑
gängig ist (1995 betrug die Prävalenzrate noch 95 Prozent).

Kenia

In Folge der schweren innenpolitischen Krise nach den Wahlen vom 27. Dezember 2007 kam 
es in Kenia zu ca. 1.500 Toten und über 300.000 Binnenvertriebenen. Den Anlass des unerwarte‑
ten Gewaltausbruchs stellten offensichtliche Manipulationen während der Stimmauszählung 
und Ergebnisübermittlung dar. Mitauslöser waren jedoch auch langfristige Ursachen, darunter 
vor allem die ungerechte Verteilung der Ressourcen, Demokratiedefizite, Korruption sowie die 
Ausnutzung ethnischer Spannungen durch die Politik. Der anfangs viel versprechende Reform‑
kurs der Regierung von Präsident Kibaki blieb auf halbem Wege stehen (z.B. scheiterten Ende 
2005 Verfassungsreform und ethnisch ausgewogene „Regenbogenkoalition“). Die Folge war eine 
große Enttäuschung der benachteiligten Bevölkerungsgruppen. 

Dank der Vermittlungsbemühungen der Afrikanischen Union unter der Leitung des frühe‑
ren VN-Generalsekretärs Kofi Annan konnte am 28. Februar 2008 ein Abkommen zwischen Re‑
gierung und Opposition zur Machtteilung und Bildung einer Koalitionsregierung unterzeichnet 
werden. Die Lage hat sich seither entspannt. 

Die Menschenrechte werden im politischen Diskurs in Kenia thematisiert. Im Jahr 2002 eta‑
blierte das kenianische Parlament die unabhängige nationale Kenya National Commission on 
Human Rights, die ein weit reichendes Mandat zur Überprüfung der Einhaltung der Menschen‑
rechte durch die kenianische Exekutive innehat. Auch die Zivilgesellschaft nimmt ihre Kontroll‑
funktion angemessen wahr. Dennoch gibt es in Kenia noch erhebliche Defizite und Hindernisse 
bei der Gewährleistung der Menschenrechte. 

Die sozioökonomischen Rahmenbedingungen für die Durchsetzung der wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Menschenrechte bleiben ungünstig. Die Einkommensunterschiede sind 
weiterhin extrem hoch, ca. 50 Prozent der Bevölkerung lebt in Armut, der Zugang zu sozialen 
Diensten bleibt noch immer weiten Teilen der Bevölkerung verwehrt. Erfolge der Reformbemü‑
hungen zur Verbesserung des Zugangs benachteiligter Gruppen sind u.a. im Bildungs- und Ge‑
sundheitssektor sowie bei der Wasserversorgung erkennbar. So ist beispielsweise der Besuch von 
Primar- und neuerdings auch Sekundarschulen kostenfrei. Die Beseitigung der großen Ungleich‑
heit und Ungerechtigkeit bei Zugang zu Chancen und Ressourcen stellt eine der wichtigsten Her‑
ausforderungen für die Friedenssicherung in Kenia dar. 

Frauen haben bei allen ethnischen Gruppen in Kenia eine traditionell untergeordnete Posi
tion. Sie werden jedoch in den Prozess gesellschaftlicher Modernisierung zunehmend einbezogen. 
Sie sind zwar in Politik, Verwaltung und Wirtschaft noch immer stark unterrepräsentiert, aber 
die traditionellen Muster werden vor allem im städtischen Milieu und in der jüngeren Generation 
zunehmend aufgeweicht. Die offizielle Politik (Verfassung, Gesetzgebung) verfolgt grundsätzlich 
eine Position der Gleichberechtigung. Der Zugang zu Bildung für Mädchen hat sich mit der Wie‑
dereinführung der kostenlosen Primarbildung deutlich verbessert. Stärken ließe sich die Men‑
schenrechtssituation der Frauen z.B. durch das Schließen von Lücken im kenianischen Rechtssys‑
tem. So wird auch nach Billigung einer Sexual Offences Bill (Mai 2006) nicht die Verfolgung bzw. 
Bestrafung aller Formen sexueller Gewalt garantiert (z.B. Gewalt in der Ehe, Genitalverstümme‑
lungen an erwachsenen Frauen).

Bezüglich Einhaltung von bürgerlichen und politischen Rechten kamen in den vergangenen 
Monaten vermehrt Defizite zu Tage. Die Polizei hat insbesondere in der Wahlkampfperiode und 
nach Ausbruch der Gewalt Anfang 2008 vielfach mit nicht menschenrechtskonformen Metho‑
den, insbesondere mit unangemessenem Schusswaffengebrauch reagiert. Zudem geht die keni‑
anische Polizei bei der Bekämpfung der berüchtigten, brutalen Mungiki-Sekte teilweise mit Me‑
thoden der Selbstjustiz (z.B. außergerichtlichen Tötungen). Bei der Untersuchungshaft werden 
rechtsstaatliche Prinzipien häufig nicht beachtet, überfüllte Gefängnisse führen zu unmenschli
chen Haftbedingungen. Die Todesstrafe ist für bestimmte schwere Delikte gesetzlich zwingend 
vorgesehen und wird nach wie vor verhängt, jedoch seit 1987 nicht mehr vollstreckt. Die Mei‑
nungsfreiheit hat sich seit 2002 in Kenia deutlich verbessert. Doch kam es nach den Wahlen An‑
fang 2008 auch zu Einschränkungen der Pressefreiheit und des Versammlungsrechts. 

Als Gefahr für die Gewährleistung der Menschenrechte hat sich das Machtvakuum staatli‑
cher Gewalt in den Slums erwiesen, in denen allein 60 Prozent der Einwohner Nairobis wohnen. 
Auch in manchen ländlichen Gebieten hat die Staatsmacht derzeit ihr Gewaltmonopol verloren 
(z.B. in der Region Mt. Elgon). Dieses Machtvakuum wird zunehmend von gewalttätigen Grup‑
pen ausgefüllt, die sich meist entlang ethnischer Zugehörigkeit formieren (z.B. Mungiki-Sekte der  
Kikuyu; Taliban-Bande der Luo). 

Ein Hauptproblem für die Gewährleistung der Menschenrechte in Kenia bleibt die anhaltend 
hohe systemische Korruption. Während bei Gesetzgebung und den Institutionen in den vergan‑
genen Jahren deutliche Fortschritte gemacht wurden (z.B. Verabschiedung des Anti-Corruption 
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and Economic Crimes Act, 2003; Public Officers Ethics Act (POEA), 2003; Judicial (2004) and Mi‑
nisterial (2005) Code of Conduct and Ethics; Schaffung der unabhängigen Kenya Anti-Corruption 
Commission; Ratifizierung der VN-Konvention gegen Korruption im Dezember 2003), lässt die 
konsequente Aufklärung wichtiger Korruptionsskandale, in die politische Entscheidungsträger 
auf höchster Ebene involviert sind, weiter auf sich warten. Wie der Korruptionsindex von Trans‑
parency International für 2005 verdeutlicht, hat es auch in der Wahrnehmung der kenianischen 
Bevölkerung keine spürbaren Ergebnisse in der Korruptionsbekämpfung gegeben. Mit einer Be‑
wertung von 2,1 (0 = meiste Korruption, 10 = keine Korruption) belegt Kenia nach wie vor einen 
der hintersten Ränge (Platz 144 von 158). D.h. die Bevölkerung und vor allem die ärmsten Schich‑
ten werden weiterhin in hohem Maße durch Korruption ihrer Entwicklungschancen beraubt. 

Im Verlauf der Gewaltaktionen während der Krise wurden Menschenrechte von beiden 
Seiten grob missachtet. Die kenianische Regierung hat Ende Februar 2008 die Einrichtung einer 
Wahrheitskommission beschlossen, um die vielfältigen Menschenrechtsverletzungen der ver‑
gangenen Wochen aufzuarbeiten. Diese Aufarbeitung ist die wesentliche Voraussetzung, um 
zukünftig die Beachtung der Menschenrechte zu stärken.

Somalia

Mit Ausnahme von Somaliland im Nordwesten mit rudimentären Verwaltungsstrukturen ist 
die Menschenrechtslage in Somalia extrem schlecht. Angesichts des kriegerischen Staatszerfalls 
nach 1991 werden selbst die grundlegendsten Grundfreiheiten nicht gewährleistet. Willkürliche 
Tötungen, systematische Gewaltanwendung, Verschwindenlassen und Gewalt gegen Frauen sind 
 an der Tagesordnung. Die Prävalenzrate der weiblichen Genitalverstümmelung liegt bei ca. 95 
Prozent. Kinderarbeit und Kindersoldaten sind weit verbreitet. Die Haftbedingungen sind zum 
Teil lebensbedrohend. Während der kurzen Zeit der Herrschaft der Islamischen Gerichtshöfe 
(Mitte bis Ende 2006) hatte sich zwar die Sicherheitssituation verbessert, aber die Menschenrechts‑
situation der Frauen bzw. der Medien hatte sich verschlechtert. Die Bundesregierung mahnte 
insbesondere während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in wiederholten Ratsschlussfolge‑
rungen und im Rahmen der internationalen Kontaktgruppe zu Somalia eine Verbesserung der 
Menschenrechtssituation gegenüber der Übergangsregierung an. Sie setzte sich außerdem stark 
für die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und für humanitären Zugang zu den zahlrei‑
chen Flüchtlingen und Vertriebenen ein. 

Sudan

Seit Abschluss des Nord-Süd-Friedensabkommens 2005 mit einem dezidierten Menschen‑
rechtskatalog (neue Verfassung, freie Wahlen, etc.) hat sich die Menschenrechtslage im Sudan 
kaum verbessert und ist weiterhin desolat. Weder die Regierung der Nationalen Einheit noch 
die Regierung des teilautonomen Südsudan sind bisher gewählt, die Legislative wurde von der 
Regierung ernannt. Wahlen sollen 2009 stattfinden. Ausnahmezustand, strenge Sicherheitsge‑
setze, Verletzungen der Pressefreiheit, der freien Religionsausübung und der Versammlungs‑

freiheit prägen das Bild. Das Regime stützt sich auf einen repressiven Sicherheitsapparat (Polizei, 
Geheimdienste, Militär). Es gibt regelmäßig Vorwürfe, dass in Haftanstalten gefoltert wird. Zu‑
dem werden laut Berichten Personen willkürlich verhaftet, etwa unter dem Vorwurf angeblich 
einen Putschversuch zu planen oder im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen den Bau 
eines Staudamms. 

Die elementaren Rechte von Frauen und Kindern werden massiv missachtet. Sudan hat  
weder CEDAW noch das Maputo-Protokoll der Afrikanischen Union ratifiziert. Ein diskriminieren‑
des Personenstandsrecht in Verbindung mit konservativ interpretiertem islamischem Strafrecht 
schränken die Rechte von Frauen immens ein (Reisefreiheit, Recht auf körperliche Unversehrt‑
heit). Im Nordsudan liegt die Prävalenzrate der weiblichen Genitalverstümmelung bei Frauen 
und Kindern bei ca. 90 Prozent. Vergewaltigung wird als Kriegswaffe eingesetzt. Kinder werden 
rekrutiert und als Soldaten eingesetzt. Eine Vielzahl schwerer und schwerster Menschenrechts‑
verletzungen sowohl in regierungs- wie auch rebellenkontrollierten Gebieten steht in engem  
Zusammenhang mit dem Darfur-Konflikt. Die Vereinten Nationen bezeichnen die Darfur-Krise 
als eine der größten gegenwärtigen humanitären und menschenrechtlichen Katastrophen. Es 
gibt keine zuverlässigen Angaben über die Zahl der Todesopfer. Schätzungen von Hilfsorganisa 
tionen reichen von 180.000 bis über 300.000 Todesopfer. Diese Zahlen sind nicht zu verifizieren. 

Die humanitäre Lage ist schlimm: Die Zahl der Binnenvertriebenen in Darfur liegt nach 
Angaben der VN (OCHA) zurzeit bei ca. 2,2 Millionen Menschen. Der sudanesischen Regierung 
wird vorgeworfen, sie behindere Hilfsorganisationen bei ihrer humanitären Arbeit, dulde und 
unterstütze Angriffe von arabisch-stämmigen Milizen (Janjahweed) in Darfur auch gegen die 
Zivilbevölkerung, der eine Unterstützung der Darfur-Rebellen unterstellt wird, und unterstütze 
Zwangsvertreibungen. Den Janjahweed werden schwerste Gräueltaten (Massenexekutionen, Ein
satz von Massenvergewaltigungen als Kriegswaffe) gegen die Zivilbevölkerung vorgeworfen. 
Die sudanesische Armee hat als Reaktion auf Rebellenangriffe immer wieder ohne Rücksicht 
auf Zivilisten Dörfer bombardiert. Auch Darfur-Rebellenorganisationen werden schwere Men‑
schenrechtsverletzungen zur Last gelegt. Sämtliche dieser Menschenrechtsverletzungen stellen 
gleichzeitig Kriegsverbrechen dar. Die EU hat im Berichtszeitraum, insbesondere auch während 
der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, mehrfach Resolutionen im VN-Menschenrechtsrat einge‑
bracht, mit denen die Situation in Darfur scharf verurteilt wurde.

Im Südsudan, der seit dem Nord-Süd-Friedensabkommen vom Januar 2005 einen hohen 
Grad an Autonomie genießt, dominiert die ehemalige Befreiungsbewegung SPLM/A, auch wenn 
sie ihren Machtanspruch noch nicht überall durchsetzen konnte. Eine Zivilverwaltung und grund‑
legende Infrastruktur befinden sich erst im Aufbau. Auch hier ist die Menschenrechtssituation 
zutiefst unbefriedigend. Die Probleme hierbei sind fehlende Ausbildung sowie mangelnde Fi
nanzen und Sachmittel. Hier sind in der Regel die in ihrem Kern unmittelbar verbindlichen wirt‑
schaftlichen und sozialen Menschenrechte eher betroffen als die bürgerlichen und politischen 
Menschenrechte. Es kommt zwar auch zu Bedrohungen von Journalisten und willkürlichen 
Verhaftungen, es dürfte sich hierbei aber eher um Einzelfälle handeln. Die gemäß des Nord-Süd-
Friedensabkommens im Parlament einzubringenden Reformgesetze sind noch immer nicht im 
Parlament behandelt worden. Auch die vorgesehene unabhängige nationale Menschenrechts‑
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kommission wurde bislang nicht eingerichtet. Das so genannte „Advisory Council on Human 
Rights“ ist kein Ersatz: Er ist faktisch ein regierungsnahes Gremium ohne Einfluss. Im Südsudan 
hat sich vor Kurzem eine Menschenrechtskommission gebildet, die aber bisher noch nicht öffent‑
lichkeitswirksam in Erscheinung getreten ist.

Der IStGH hat im Mai Haftbefehle gegen zwei Personen erlassen, die für schwere Verbrechen 
in Darfur verantwortlich sein sollen – darunter der amtierende Staatsminister für humanitäre An‑
gelegenheiten Haroun. Der Sudan ist kein Vertragsstaat des Römischen Statuts, das er zwar unter‑
zeichnet, aber nicht ratifiziert hat. Allerdings ergibt sich aus Res. 1593 (2005) eine völkerrechtliche 
Verpflichtung des Sudan zur Kooperation mit dem IStGH. Der Sudan hatte bereits im Februar die 
Zusammenarbeit mit dem IStGH abgebrochen, nachdem die beiden Personen zunächst nur vor‑
geladen worden waren. Im Juni ersuchte der IStGH den Sudan um Auslieferung der beiden Perso‑
nen, der die Regierung jedoch nicht nachkam. Stattdessen berief sie Haroun Anfang September 
in einen Regierungsausschuss zur Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen in Darfur. 

4.4 Südliches Afrika

Simbabwe

Im Berichtszeitraum hat sich die Menschenrechtslage weiter verschlechtert. Im Mai 2005 
wurden bei der von der VN aufs Schärfste verurteilten Polizeiaktion „Murambatswina“ („Vertreibt 
den Müll“) landesweit Straßenhändler, Kleinhändler und Bewohner der Armenviertel vertrieben. 
700.000 Menschen (VN-Quelle) wurden hierbei obdachlos oder verloren ihre Existenzgrundlage. 
Insgesamt war fast ein Viertel der Bevölkerung (2,7 Millionen) vom „simbabwischen Tsunami“ be‑
troffen. Die Regierung rechtfertigte Murambatswina als Kampf gegen Schwarzhandel und illega‑
len Häuserbau.

Präsident Mugabe hält an der inneren Repression mit dem Ziel der Ausschaltung jedweder 
Opposition fest. Die bürgerlichen Grundrechte sind seit einer umfassenden Verfassungsänderung 
2005 erheblich eingeschränkt: Medienvertreter, Oppositionelle, Mitglieder der Zivilgesellschaft 
und seit April 2007 auch Kirchenvertreter werden verhaftet und teilweise auch misshandelt. 
Rechtliches Gehör wird nur noch bedingt gewährt, und Anwälte werden in ihrer Berufsausübung 
behindert. Die Mediationen zwischen Regierung und Opposition unter Leitung des südafrika‑
nischen Präsidenten Mbeki blieben scheinbar ohne Erfolg. Dies wird durch Vorfälle wie die ge‑
waltsame Auflösung eines friedlichen Protestmarsches der Opposition am 11. März 2007 und die 
kurzzeitige Gefangennahme des Oppositionsführers Morgan Tsvangirai deutlich. Es gibt keine 
Pressefreiheit: Simbabwe rangiert im World Press Index abgeschlagen auf Platz 140 (von 168). 

Die Grundbildungsmöglichkeiten sind durch die Wirtschaftsengpässe (mangelnde Infra‑
struktur, reduzierte öffentliche Ausgaben, geringer Personalkörper) dramatisch gesunken, der 
Zugang zu höherer Bildung wird aus politischen Gründen begrenzt (Zugang für Parteigänger und 
für Absolventen der staatlichen Bildungsorganisation „National Youth Service“). Wirtschaftliche 
Verarmung, eine Hyperinflation mit Inflationsraten von weit über 100.000 Prozent gepaart mit 
unzureichender ärztlicher Versorgung und einer hohen HIV/Aids-Rate haben die durchschnittli‑
che Lebenserwartung in Simbabwe auf den weltweit niedrigsten Stand sinken lassen (Männer 37, 
Frauen 34 Jahre). 

Die Bundesregierung unterstützt Nichtregierungsorganisationen in Simbabwe, die sich für 
die Einhaltung von Menschenrechten einsetzen. Menschenrechtsthemen stehen bei der Befas‑
sung mit Simbabwe in den regelmäßigen politischen Dialogtreffen auf diversen Ebenen stark 
im Vordergrund. Die EU hat am 18. Februar 2002, nach der manipulierten Präsidentschaftswahl 
und schweren Menschenrechtsverletzungen, gezielte Sanktionen gegen das Land verhängt. Es 
handelt sich dabei um ein Waffenembargo sowie eine Visa- und Kontensperre gegen die Regie‑
rungsnomenklatura. Wenngleich einige EU-Mitgliedstaaten die Wirksamkeit der Sanktionen 
grundsätzlich skeptisch beurteilen, wurden die Sanktionsmaßnahmen seither aufrechterhalten. 
Der Personenkreis für die Visa- und Kontensperrliste setzt sich aus führenden Mitgliedern der Re‑
gierung und Regierungspartei zusammen und beläuft sich derzeit auf 130 Personen. Mangels po‑
litischen Wandels in Simbabwe haben die EU-Mitgliedstaaten in den Ratsgremien die Sanktionen 
bis zum 20. Februar 2009 verlängert. 

Am 4. Oktober 2005 wurde die Menschenrechtslage in Simbabwe aufgrund des Berichts 
der VN-Sonderbeauftragten Tibaijuka zu Murambatswina im VN-Sicherheitsrat behandelt (bri‑
tische Initiative). Eklatante Menschenrechtsverletzungen hat die EU besonders unter deutscher 
Präsidentschaft 2007 wiederholt öffentlich gerügt (Präsidentschaftserklärungen vom 12., 14. und 
18. März 2007 anlässlich von gewaltsamen staatlichen Übergriffen auf Oppositionspolitiker). Die 
Bundeskanzlerin hat auf dem EU-Afrika-Gipfel 12/2007 ausdrücklich die Menschenrechtslage in 
Simbabwe kritisiert.
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5. Lateinamerika und Karibik

Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen aus der Zeit der Militärdiktatur 
am Beispiel Argentiniens

Die juristische Aufarbeitung der Verbrechen der Militärdiktatur in Argentinien (1976-1983), 
bei der Schätzungen zufolge bis zu 30.000 Personen „verschwunden“ sind, wird fortgesetzt. Zu‑
letzt wurde am 9. Oktober 2007 der frühere argentinische Polizeikaplan Christian von Wernich 
zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht befand den Angeklagten der Beteiligung an sieben 
Morden, 31 Fällen von Folter und 42 Entführungen für schuldig. Die Aufarbeitung schreitet damit 
weiter voran. Sie ist allerdings auch mit Risiken für Zeugen behaftet. Der Hauptbelastungszeuge 
des Strafverfahrens Etchecolatz ist seit etwa einem Jahr verschwunden. Es ist davon auszugehen, 
dass er von Anhängern der ehemaligen Militärjunta getötet worden ist. Sein Verschwinden, die 
Entführung eines anderen Zeugen (nach zwei Tagen wieder freigelassen) und Berichte über Be‑
drohungen von Zeugen, Richtern und Staatsanwälten sollen Mitarbeiter der Justiz einschüchtern 
und das ordnungsgemäße Funktionieren des Justizwesens behindern.

Fall Elisabeth Käsemann:

Deutschland bemüht sich mit unvermindertem Nachdruck um die strafrechtliche Verfol‑
gung der Verantwortlichen für die Verbrechen an der deutschen Staatsangehörigen Elisabeth 
Käsemann, die von argentinischen Militärs in Buenos Aires im Jahre 1977 entführt, wochenlang 
gefangen gehalten und gefoltert und dann erschossen wurde. Bereits in den Jahren 2001 bis 2003 
hatte das Amtsgericht Nürnberg insgesamt fünf Haftbefehle gegen ehemalige argentinische 
Militärs, gegen die der dringende mittelbare Tatverdacht des Mordes an Elisabeth Käsemann 
besteht, erlassen und Deutschland Auslieferungsersuchen u.a. in Bezug auf die Beschuldigten 
Jorge Videla (ehem. argentinischer Staatspräsident und Chef der Militärjunta), Emilio Massera 
und Durán Sáenz (Lagerleiter des Folterzentrums „El Vesubio“) gestellt. Das Verfahren Massera 
ruht derzeit wegen Demenz des Beschuldigten und wird voraussichtlich auch nicht mehr auf
genommen werden. Im Auslieferungsverfahren gegen Videla hat Deutschland am 6. September 
2007 Beschwerde beim Obersten Gerichtshof gegen eine die Auslieferung verhindernde Ent‑
scheidung des zweitinstanzlichen Bundesgerichts eingelegt. Am 9. November 2007 hat Deutsch‑
land beim Bundesgericht in Buenos Aires Nebenklage im dort anhängigen Strafverfahren gegen 
Durán Sáenz und andere wegen Mordes an Elisabeth Käsemann eingereicht, die am 12. November 
2007 zugelassen wurde. Die Nebenklage richtet sich auch gegen fünf weitere Beschuldigte, die 
ebenfalls für die Verbrechen an Elisabeth Käsemann verantwortlich gemacht werden. Deutsch‑
land hat als erstes Land überhaupt Auslieferungsersuchen und Nebenklage zulasten früherer 
Machthaber gestellt bzw. eingelegt und nimmt damit eine Vorreiterrolle ein. 

Brasilien 

Brasilien setzt sich aktiv für die Durchsetzung der Menschenrechte ein und verfügt über ein 
nationales Menschenrechtsprogramm, dessen Durchsetzung dem 1997 gegründeten Staatsse‑
kretariat für Menschenrechte obliegt. Meinungs-, Versammlungs- und Religionsfreiheit sind 
gewährleistet. Eine Strafverfolgung aus politischen Gründen findet nicht statt. Die Todesstrafe 
ist nur unter Kriegsrecht erlaubt. Es wurden Sonderbeauftragte für Frauenrechte sowie zur Ge‑
währleistung von Rassengleichheit ernannt. Die brasilianische Regierung konzentriert sich bei 
ihren Anstrengungen um eine Verbesserung der Menschenrechtslage auf die Durchsetzung der 
sozialen und kulturellen Rechte wie des Rechtes auf Bildung und Gesundheit sowie den Kampf 
gegen Hunger und Armut.

Zentrale Menschenrechtsdefizite in Brasilien sind:

exzessive Gewaltanwendung durch die Polizei einschließlich systematischer Folter und 
außergerichtlicher Tötungen, die mit der ausufernden Drogen- und Gewaltkriminalität  
und dem teilweisen Verlust des staatlichen Gewaltmonopols in urbanen Ballungszentren  
in Zusammenhang stehen;
prekäre Lage in den Haftanstalten, unter der alle, in besonderem Maße aber weibliche  
und minderjährige Häftlinge zu leiden haben;
Sklaven- und Kinderarbeit sowie Kinderprostitution; 
gesellschaftlich (zum Teil unterschwellig) weit verbreitete sexuelle und rassische  
Diskriminierung von Minderheiten (u.a. Homosexuelle, indigene Bevölkerung).

Die Bemühungen der brasilianischen Bundesregierung zur Gewährleistung der Menschen‑
rechte im Lande werden erschwert durch:

die soziale Disparität, die den sozial Unterprivilegierten, die knapp die Hälfte der  
Bevölkerung ausmachen, trotz einer deutlichen Verbesserung ihrer Lage und einer  
positiven wirtschaftlichen Gesamtentwicklung Brasiliens noch immer kaum  
Entwicklungsmöglichkeiten bietet; 
Widerstand auf lokaler sowie auf Ebene der einzelnen Bundesstaaten, der sich aus den  
dort noch vorherrschenden überkommenen, zum Teil patriarchalischen gesellschaftlichen 
Verhältnissen sowie der Schwäche der Staatsgewalt und der Zivilgesellschaft erklärt; 
das von Ineffizienz und zum Teil Korruption geprägte Handeln wichtiger staatlicher 
Akteure, insbesondere der örtlichen Polizei und Justiz, aber auch örtlicher Staats- und 
Gemeindebehörden.

Deutschland fördert – über lokale Nichtregierungsorganisationen – eine Reihe kleinerer 
Menschenrechtsprojekte im wirtschaftlich unterentwickelten Nordosten Brasiliens und unter‑
stützt im Rahmen seiner entwicklungspolitischen Zusammenarbeit die Demarkierung und Regis‑
trierung von Schutzgebieten für Indianervölker in Amazonien. 
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El Salvador

Anderthalb Jahrzehnte nach Beendigung des Bürgerkrieges ist die Menschenrechtslage 
insgesamt verhalten positiv. Die kriminalitätsbedingt anhaltend schlechte Sicherheitslage wirft 
aber einen dunklen Schatten. Die Mordquote von zehn Personen am Tag bei einer Bevölkerung 
von ca. sechs Millionen ist mehr als beunruhigend. Die Regierung bekam bislang die Lage ange‑
sichts von Jugendbanden (Maras) mit mehreren tausend Mitgliedern mit Querverbindungen zur 
organisierten Kriminalität nicht in den Griff. Die Polizeitruppe mit ca. 16.000 Mann ist schlecht 
bezahlt und mangelhaft ausgerüstet.

Die Gründe hierfür sind vielfältig: starke Bandenbildung in städtischen Ballungszentren, 
Perspektivlosigkeit unter den älteren Jugendlichen, ein unerträgliches Maß an Straflosigkeit 
(impunidad), ein völlig unzulänglicher Strafvollzug, unzureichende Prävention durch die unter‑
besetzte Polizei u.v.m. Insbesondere ist eine Professionalisierung der Justiz notwendig. Auch die 
mangelnde Bewältigung der Menschenrechtsverletzungen in Zusammenhang mit dem Bürger‑
krieg wird von in- und ausländischen Nichtregierungsorganisationen kritisiert. Beide politische 
Lager haben aber offensichtlich kein Interesse daran, hieran etwas in absehbarer Zeit zu ändern. 
Der Menschenrechtsbeauftragte Günter Nooke hielt sich im April 2007 zu ausführlichen Konsul‑
tationen im Land auf. Menschenrechtsthemen, insbesondere das Problem der Straflosigkeit, blei‑
ben ein wichtiger Gegenstand des intensiven politischen Dialogs mit der Regierung.

Guatemala

Die Menschenrechtslage hat sich nach Abschluss der Friedensabkommen von 1996 tenden
ziell zwar verbessert, es herrscht jedoch nach wie vor ein besorgniserregendes Klima der Gewalt 
und Straflosigkeit. Der Einfluss des für die schwersten Menschenrechtsverletzungen während 
des über 30-jährigen Bürgerkriegs (1960er- bis 1990er-Jahre) verantwortlichen Militärs konnte 
zurückgedrängt werden, heute ordnet es sich der zivilen Staatsgewalt unter. Die Regierung Berger 
(Januar 2004 bis Januar 2008) hat sich wiederholt öffentlich für die Menschenrechtsverletzungen 
während des Bürgerkriegs entschuldigt und einen Entschädigungsfonds für die Opfer eingerich‑
tet. Schwer tut sich das Land dagegen mit der systematischen Aufarbeitung der Menschenrechts‑
verletzungen der Bürgerkriegsvergangenheit. Sorge bereiten auch Untergrundstrukturen, die 
von aktiven und demobilisierten Militärs, Angehörigen der Polizei und der organisierten Krimi‑
nalität gebildet werden und von denen kriminelle Aktivitäten, Bedrohungen und Einschüchte‑
rungsversuche gegen Abgeordnete, Richter und Menschenrechtsaktivisten ausgehen. Guate‑
mala hat die wichtigsten internationalen und regionalen Menschenrechtsabkommen ratifiziert, 
die nationalen Gesetzesgrundlagen verabschiedet und entsprechende staatliche Einrichtungen 
geschaffen. Der Einfluss dieser Institutionen auf die gesamte Regierungspolitik ist jedoch noch 
immer gering. Im Juli 2005 nahm in Guatemala ein Büro des VN-Hochkommissariats für Men‑
schenrechte seine Arbeit auf, das im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ge‑
fördert wird.

Im August 2007 ratifizierte der guatemaltekische Kongress die Vereinbarung zwischen  
der Regierung und den VN zur Einsetzung einer Kommission zur Bekämpfung der Straffreiheit 
(CICIG); sie ist am 4. September 2007 in Kraft getreten. Ziel der Tätigkeit von CICIG (Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala) ist die Stärkung der staatlichen Institutionen, 
die mit der Untersuchung und Verfolgung von Straftaten illegaler Organisationen und Gruppen 
sowie geheimer Sicherheitsstrukturen beauftragt sind. Deutschland unterstützt CICIG personell 
und finanziell.

Auch wenn es in Guatemala nicht mehr zu systematischen Menschenrechtsverletzungen 
von Seiten des Staats kommt, bleibt die Menschenrechtslage insbesondere der indigenen Bevöl‑
kerung sowie von Frauen und Mädchen besorgniserregend. Die faktische Straflosigkeit (Aufklä‑
rungsquote von zwei Prozent) führt zu einer gefährlichen Gewaltspirale, unter der vor allem die 
ärmere, größtenteils indigene Bevölkerungsschicht zu leiden hat. In diesem Umfeld von Straflo‑
sigkeit kommt auch die juristische Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen während des 
Bürgerkriegs nicht in Gang. Letzteres bedingt wiederum in nicht unerheblichem Maße die heu‑
tige Straflosigkeit, da sich die während des Bürgerkriegs vorherrschende Straflosigkeit nahezu 
nahtlos bis heute fortgesetzt hat. Das Problem der Frauenmorde in Guatemala hat ein schockie‑
rendes Ausmaß angenommen. Konflikte – auch und insbesondere innerfamiliärer und emotiona‑
ler Art – werden zunehmend gewalttätig ausgetragen. Betroffen sind in der Mehrzahl Frauen und 
Mädchen aus den armen und bildungsfernen Gesellschaftsschichten. 

Nach wie vor sind gravierende Diskriminierungen der indigenen Bevölkerung sowie eine 
äußerst unausgewogene Eigentumsverteilung zu verzeichnen (über 60 Prozent der Indigenen 
leben unterhalb der Armutsschwelle). Indigene auf dem Land haben ein fünf Mal höheres Risiko 
in Armut zu leben als Nichtindigene in der Stadt; gut jede fünfte indigene Frau kann weder lesen 
noch schreiben. Die insgesamt positive Wirtschaftsentwicklung des Landes erreichte die Armen 
und insbesondere die Indigenen nur unwesentlich. Die Teilhabe Indigener am politischen Leben 
ist vor allem jenseits der lokalen Ebene weiter gering. Hinzu kommen große Defizite im Bereich 
der Arbeitnehmerrechte, vor allem in der Landwirtschaft, zumal die in den Friedensverträgen 
von 1996 vereinbarte Landreform nach wie vor aussteht. Tätliche Gewalt und Drohungen gegen 
Menschenrechtsverteidiger haben zugenommen.

Politische und bürgerliche Rechte, insbesondere die Presse- und Meinungsfreiheit, sind weit‑
gehend garantiert, und der Zugang vor allem der indigenen Bevölkerung zum Justizsystem hat 
sich verbessert. Die Todesstrafe kann gemäß Art. 18 der Verfassung von 1985 verhängt werden, 
allerdings wurde sie aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken (fehlendes Gnadenrecht des 
Präsidenten) seit 2000 nicht mehr vollzogen. Das Parlament hatte am 12. Februar 2008 eine ent‑
sprechende Gesetzesvorlage verabschiedet, die den Weg zur Verhängung bzw. Vollstreckung der 
Todesstrafe freigemacht hätte. Staatspräsident Colóm hat jedoch sein Veto gegen diese Vorlage 
eingelegt und will im Gegenzug die Abschaffung der Todesstrafe auf gesetzlichem Weg initiieren.

Guatemala stimmte zwar noch am 18. Dezember 2007 für die in der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen von der Mehrheit der Staaten angenommene Resolution zur weltweiten Aus‑
setzung der Todesstrafe. Hintergrund der Gesetzesvorlage vom Februar 2008 ist die verheerende 
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Sicherheitslage im Land, eine neue Welle der Gewalt seit Amtsantritt des Präsidenten Colóm und 
eine breite öffentliche, parteiübergreifende Zustimmung zur Todesstrafe. 

Der Schutz und die Förderung von Menschenrechten sind wichtige Bestandteile der deut‑
schen bilateralen entwicklungspolitischen Zusammenarbeit mit Guatemala. Im Rahmen der 
Schwerpunktstrategie „Demokratische Regierungsführung“ hat Deutschland Guatemala für 
2005 bis 2007 19 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Guatemala ist überdies seit 2005 Pilot‑
land für die Umsetzung einer systematischeren Orientierung der entwicklungspolitischen Akti‑
vitäten an menschenrechtlichen Standards und Prinzipien (Menschenrechtsansatz). Dies hat im 
Dezentralisierungsbereich neben einem noch stärkeren Fokus auf die besonders benachteiligten, 
zumeist indigenen Bevölkerungsteile bereits konkret dazu geführt, dass Gemeindemitarbeiter 
nun zunehmend in einer menschenrechtsorientierten Dienstleistungserbringung geschult wer‑
den. Diese Trainings werden in Zusammenarbeit mit der lokalen Vertretung der Ombudsstelle 
konzipiert und durchgeführt. Menschenrechtsfragen bleiben wichtiger Gegenstand des intensi‑
ven politischen Dialogs mit der guatemaltekischen Regierung. Der Menschenrechtsbeauftragte 
Günter Nooke hielt sich im April 2007 zu ausführlichen Gesprächen in Guatemala auf.

Haiti

Die 2006 durchgeführten Wahlen haben in Haiti erstmalig die in der Verfassung von 1987 
vorgesehenen demokratischen Institutionen eingesetzt. Die Übergangsperiode nach dem Sturz 
von Präsident Aristide im Februar 2004 wurde damit abgeschlossen. Die Normalisierung der poli‑
tischen Verhältnisse hat die Menschenrechtslage im Land deutlich verbessert. Der unabhängige 
VN-Experte Louis Joinet hat in seinem Bericht vom Februar 2007 die Rückkehr zu verfassungsmä‑
ßigen Zuständen festgestellt, auch wenn es bis zur dauerhaften Verankerung des Rechtsstaates 
noch ein weiter Weg sei. Der Regierung Préval/Aléxis ist es dessen ungeachtet bisher nicht gelun‑
gen, einige fundamentale Missstände abzustellen. Dies betrifft insbesondere den Bereich Justiz 
und Strafvollzug, in dem seit dem Sturz Aristides trotz Hilfestellung der internationalen Gemein‑
schaft (besonders der VN-Friedensmission MINUSTAH) kaum konkrete Fortschritte feststellbar 
sind: die Gefängnisse sind überfüllt, die Lebensbedingungen der Gefangenen katastrophal, ca. 
90 Prozent der Inhaftierten sind nicht verurteilt, sondern befinden sich in Untersuchungshaft. 
Rechtsverweigerung ist in Haiti der Normalfall; die Justiz arbeitet schleppend, Straffreiheit ist 
nach wie vor weit verbreitet. Der allgegenwärtigen Korruption hat Präsident Préval zwar den 
Kampf angesagt, dabei bisher jedoch nur geringe Erfolge erzielt. Im Hinblick auf die Dysfunk
tionalität der Gerichte sind Fälle von Lynchjustiz keine Seltenheit. Die Überprüfung des Polizei‑
personals auf kriminelle Elemente durch MINUSTAH ist noch nicht abgeschlossen. Menschen‑
rechtsorganisationen können in Haiti unbehindert arbeiten und berichten regelmäßig über von 
ihnen konstatierte Missstände.

Nachdem Präsident Préval Anfang 2007 der haitianischen Polizei und MINUSTAH grünes 
Licht zur konsequenten Verfolgung der Bandenkriminalität gegeben hatte, verbesserte sich 
die Sicherheitslage zunächst deutlich. Zum Jahreswechsel 2007/2008 verzeichnete Haiti jedoch 
einen erneuten besorgniserregenden Wiederanstieg der Gewaltkriminalität. 

Honduras

In Honduras gibt es keine staatlich angeordneten Menschenrechtsverletzungen. Die bürger
lichen und politischen Rechte wie Meinungs-, Versammlungs-, Religions- und Pressefreiheit ha‑
ben weitgehend Geltung. Die Menschenrechtsorganisationen vor Ort werden vom Staat in ihrer 
Arbeit nicht behindert. Die Ausübung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte wird je‑
doch durch starke Armut beschränkt. Rund 60 Prozent der Bevölkerung leben unter der Armuts‑
grenze, ca. 20 Prozent mit weniger als einem US-Dollar pro Tag. Leichte Fortschritte lassen sich 
bei armutsbezogenen Ausgaben (überwiegend konsumptiv), im Bildungswesen, bei der Beschäf‑
tigung und im Ressourcenschutz erkennen. Verbesserungen sind auch bei der Beteiligung von 
Frauen am politischen Prozess festzustellen.

Problematisch bleibt allerdings weiterhin die Sicherheitslage, was sich in der anhaltenden 
Gewalt von Jugendbanden („maras“) und seitens der organisierten Kriminalität zeigt. Ergebnis ist 
eine weiterhin sehr hohe Tötungsrate (46 auf 100.000), auch an und unter Jugendlichen (Kinder 
und Jugendliche stellen rund 50 Prozent der honduranischen Bevölkerung). Die honduranische 
Polizei ist bislang weitgehend nicht ermittelnd tätig. Ausbildung und Ausstattung der Polizei sind 
unzureichend. Honduras ist außerdem ein wichtiges Transitland des illegalen Drogenhandels. 

Grundsätzlich ist eine unabhängige Justiz gegeben, allerdings sind die Strafverfolgung und 
deren Umsetzung ungenügend. Täter bleiben fast immer straflos („impunidad“), Verfahren so‑
wie Untersuchungshaft dauern zu lange, die Trennung zwischen Untersuchungs- und Strafge‑
fangenen wird nicht eingehalten, der Zeugenschutz ist de facto unzureichend. Hinzu kommen 
teilweise anarchische Zustände in den überfüllten Gefängnissen. Angesichts verbreiteter Korrup‑
tion in der Polizei, im Strafvollzug und in der öffentlichen Gewalt allgemein hat die Regierung 
Zelaya Rosales einzelne Maßnahmen zu deren Einschränkung eingeleitet. Im Rahmen der VN 
ratifizierte Honduras u.a. die beiden VN-Menschenrechtspakte sowie 2005 die VN-Antikorrup
tionskonvention und 2006 das optionale Protokoll zur Konvention gegen die Folter. Die Todes‑
strafe bleibt abgeschafft.

Kolumbien

Kolumbien verzeichnet in den vergangenen drei Jahren eine Verbesserung der Menschen‑
rechtslage und einen stetigen Rückgang der Gewalttaten. Dies ist vor allem auf die stärkere Prä‑
senz der staatlichen Sicherheitskräfte in den vormals von Guerilla und Paramilitärs beherrsch‑
ten Zonen zurückzuführen. Teile des Staatsgebiets unterliegen aber immer noch nicht völlig 
der effektiven Kontrolle der Staatsgewalt. Der ganz überwiegende Teil der Verletzungen geht 
auf das Konto der illegalen Gewaltgruppen (die Guerillaorganisationen FARC und ELN sowie 
die paramilitärische AUC). Auch werden weiterhin Menschenrechtsverletzungen durch staat‑
liche Sicherheitskräfte begangen, insbesondere gibt es eine besorgniserregende Tendenz zu 
extralegalen Hinrichtungen. 
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Trotz aller Fortschritte bleibt die Menschenrechtslage sehr ernst. Maßgebliche Einflussfakto‑
ren sind der Drogenhandel, die organisierte Kriminalität, die geringe Aufklärungsrate bei schwe‑
ren Gewaltverbrechen, die extreme Ungleichverteilung der Einkommen und vor allem der Bin‑
nenkonflikt. Dieser trifft weiterhin vor allem die Landbevölkerung, Kinder, Frauen, Indigene und 
die afrokolumbianische Bevölkerung. Die Binnenvertreibung mit ca. drei Millionen Menschen in 
den vergangenen 20 Jahren ist das mit Abstand größte humanitäre Problem im Land.

Die Regierung Uribe versucht mit der „Politik der demokratischen Sicherheit“ den Friedens‑
prozess sowohl durch militärischen Druck auf die drei illegalen Gewaltgruppen wie auch auf dem 
Verhandlungsweg voranzutreiben. Die Gespräche über eine mögliche politische Lösung des Kon‑
flikts mit der FARC treten jedoch seit Jahren auf der Stelle. Die Guerillaorganisation besteht auf 
Anerkennung des Kombattantenstatus im völkerrechtlichen Sinne und beansprucht politische 
Teilhabe. Sie führt ihr vorgebliches Ziel – „den revolutionären Kampf zur Befreiung des kolumbi‑
anischen Volkes“ – jedoch durch permanente Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung und Ent‑
führungen selber ad absurdum. Die Regierung verhandelt seit 2005 auch mit der zweitgrößten 
Guerillaorganisation ELN, ohne dass eine Einigung trotz des ursprünglichen Optimismus in Sicht 
wäre. Die 2004 begonnene Entwaffnung der paramilitärischen AUC endete im Sommer 2006 mit 
einer Gesamtzahl von 36.000 demobilisierten Kämpfern. Dies hat zu einem deutlichen Rückgang 
der Gewalt im Land geführt, auch wenn einige offiziell demobilisierte Gruppen und einzelne 
Nachfolgegruppen weiter Verbrechen an der Zivilbevölkerung begehen. Die Verfahren gegen 
ehemalige Paramilitärs und die Opferentschädigung kommen nur schleppend voran. Die inter‑
nationale Gemeinschaft und Nichtregierungsorganisationen fordern die Durchsetzung der Prin‑
zipien Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung für die Opfer. Im Dialog mit den Vertre‑
tern der kolumbianischen Regierung fordert die Bundesregierung regelmäßig Verbesserungen 
beim Menschenrechtsschutz. Deutschland engagiert sich sowohl im Rahmen der europäischen 
als auch im Rahmen der bilateralen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit für eine Verbes‑
serung der Lage.

So unterstützt die Bundesregierung in Kolumbien u.a. folgende menschenrechtsrelevante 
Aktivitäten:

Aufbau eines effizienten und transparenten Justizsystems durch die Beratung und  
Unterstützung von Organen der Judikative sowie staatlicher Kontrollorgane (General
staatsanwaltschaft, Menschenrechtsombudsperson, Oberster Justizrat, Oberste Gerichte); 
Arbeit der Kommission zur Versöhnung und Wiedergutmachung (CNRR), u.a. über  
eine integrierte deutsche Fachkraft für den Bereich Gender sowie Organisations- und  
strategische Beratung;
Aufbau von Programmen zur Friedens-/Menschenrechtserziehung, u.a. durch so  
genannte Friedensschulen, in denen gewaltfreie Konfliktbearbeitung, Beobachtung  
und Einforderung von Menschenrechten sowie die psychosoziale Begleitung von  
Opfern der Gewalthandlungen vermittelt werden.

Menschenrechtsverteidiger bleiben Ziel von Drohungen oder Gewalttaten der illegalen Ge‑
waltgruppen (insbesondere der Nachfolgegruppen der Paramilitärs). Der staatliche Schutz für 
diese ist nach wie vor unzureichend. Die Bundesregierung hat sich in der Vergangenheit wieder‑

holt für einzelne Fälle bedrohter Personen eingesetzt und unterstützt die Nichtregierungsorga‑
nisation Peace Brigades International, die durch sichtbare Begleitung gefährdeter Personen zu 
deren Schutz beiträgt, sowie andere Nichtregierungsorganisationen, die sich für den Schutz der 
Menschenrechte in Kolumbien einsetzen. 

Kuba

Die Lage der Menschenrechte ist in Kuba nach wie vor unbefriedigend. Das Regime enthält 
seinen Bürgern die elementaren zivilen, politischen und wirtschaftlichen Grundrechte vor. Es 
gibt keine Presse- und Meinungsfreiheit sowie keine demokratischen Parteien. Gewaltentei‑
lung existiert nur auf dem Papier. Die Justiz ist nicht unabhängig von der Regierung. Die kuba‑
nische Bevölkerung hat nach wie vor keinen freien Zugang zu internationalen Medien und zum 
Internet. Private Satellitenempfangsanlagen werden als illegal betrachtet und regelmäßig ent‑
fernt bzw. zerstört. 

Die kubanische Verfassung garantiert zwar grundsätzlich die Menschen- und Bürgerrechte, 
stellt sie jedoch unter Gesetzesvorbehalt und bestimmt, dass ihre Ausübung nur im Einklang mit 
den Zielen des sozialistischen Gemeinwesens erlaubt ist. Daneben enthält das Strafgesetzbuch 
unbestimmte Tatbestände, die unter Umständen willkürlich angewandt werden können wie die 

„Gefährlichkeit vor Straffälligkeit“. In diesem Zusammenhang kommt es immer wieder zu kurz‑
zeitigen Verhaftungen und Verurteilungen ohne Verfahren. Seit dem Rücktritt von Fidel Castro 
und der Übernahme des Präsidentenamtes und damit der politischen Macht durch seinen Bru‑
der Raúl im Februar 2008 zeichnet sich jedoch eine Verminderung des Repressionsdruckes ab. 
Die „Actos de repudio“, d.h. öffentlich inszenierte „spontane“ Einschüchterungsversuche gegen 
Dissidenten, nehmen ab. Auch die Zahl der politischen Gefangenen ist zurückgegangen, beläuft 
sich aber immer noch auf ca. 240 Personen. Seit Sommer 2003 wurden in Kuba keine Todesurteile 
mehr vollstreckt oder verhängt.

Kuba ist 2007 (bis 2009) mit 135 Stimmen in den neu errichteten VN-Menschenrechtsrat ge‑
wählt worden und hat kurz nach dem Machtübergang auf Raúl Castro die beiden VN-Menschen‑
rechtspakte gezeichnet. Eine Ratifizierung steht noch aus. Die Bereitschaft Kubas zu einer breiten 
Zusammenarbeit mit VN- Sonderberichterstattern wächst. Dem Internationalen Roten Kreuz 
wird der Zutritt zu kubanischen Gefängnissen aber weiterhin verweigert. 

Mexiko

International tritt Staatspräsident Calderón, seit Anfang 2007 im Amt, wie sein Vorgänger 
Fox für eine Verbesserung des Menschenrechtsschutzes ein. Mexiko hat alle einschlägigen Ver‑
einbarungen zum Schutz der Menschenrechte gezeichnet und ist bis 2009 gewähltes Mitglied 
des VN-Menschenrechtsrates. Mexiko hat die Todesstrafe 2005 abgeschafft. Es gibt keine staat‑
lich geduldeten Menschenrechtsverletzungen, aber vor allem auf einzelstaatlicher Ebene immer 
noch Defizite bei der Umsetzung staatlicher Verpflichtungen zum Schutz der Menschenrechte. In 
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diesem Zusammenhang kommt der Justizreform, die die Regierung auf den Weg gebracht hat, 
besondere Bedeutung zu. Zentraler Kritikpunkte ist ein Klima der Unsicherheit, das auf einer um 
sich greifenden Kriminalität vor allem im Zusammenhang mit organisiertem Drogenhandel be‑
ruht und durch verbreitete Straflosigkeit verstärkt wird.

Von Gewalt sind in besonderem Maß Frauen und Kinder betroffen. Die Frauenmorde in Ci‑
udad Juárez und Chihuahua sind immer noch nicht hinreichend aufgeklärt. Die Sicherheit von 
Journalisten ist insbesondere im Kontext von Recherchen im Bereich der organisierten Krimina‑
lität nicht hinreichend gewährleistet. 2007 wurden zehn Journalisten ermordet. Die Vorwürfe 
schwerer Menschenrechtsverletzungen in Zusammenhang mit gewaltsamen Ausschreitungen in 
Oaxaca und Atenco sind immer noch nicht ausreichend entkräftet. Auch 2007 waren Menschen‑
rechtsfragen bei Treffen auf politischer Ebene ein wichtiges Thema im bilateralen Verhältnis. Dies 
war z.B. auch ein herausragender Punkt des Besuchs der deutsch-mexikanischen Parlamentarier‑
gruppe in Mexiko mit besonderem Schwerpunkt auf den Frauenmorden in Ciudad Juárez.

Nicaragua

Nicaragua ist weiterhin das zweitärmste Land Lateinamerikas. Die bürgerlichen und politi‑
schen Rechte wie Meinungs-, Versammlungs-, Religions- und Pressefreiheit haben in Nicaragua 
weitgehend Geltung. Die Kindersterblichkeit ist jedoch hoch, Kinderarbeit ist immer noch weit 
verbreitet. Die Menschenrechtsorganisationen vor Ort können weitgehend frei und ungehindert 
arbeiten – die jüngste strafrechtliche Verfolgung (Dezember 2007) einiger Frauenrechtlerinnen 
stellt bislang eine Ausnahme dar. Die in den 1990er-Jahren eingerichtete Procuradoría de De‑
rechos Humanos mit dem zugehörigen Ombudsmann für Menschenrechte verfügt allerdings 
über wenig finanzielle Ressourcen und nur unzureichendes Führungspersonal.

Problematisch ist die Schwäche der staatlichen Institutionen, die zusehends instrumentali‑
siert und politisiert werden. Ein weiteres Hindernis stellt die weit verbreitete Korruption dar. Im 
Bereich der Justiz hat diese ihren Ursprung vor allem in der Drogenkriminalität. Im betreffenden 
Zeitraum hat sich die Situation laut Transparency International verschlechtert. Bei den wirtschaft
lichen, sozialen und kulturellen Rechten lässt sich eine Stagnation erkennen. Der Human Deve‑
lopment Index blieb im Beobachtungszeitraum konstant bei 112.

Einen besorgniserregenden Rückschritt gibt es bei den Frauenrechten. Die Abschaffung der 
Straflosigkeit bei therapeutischer Abtreibung durch das 2006 eingebrachte und Ende 2007 end‑
gültig bestätigte Gesetz führt dazu, dass lebensgefährliche Komplikationen bei einer Schwanger‑
schaft nicht adäquat behandelt werden können und trägt dadurch zu einem Anstieg der ohnehin 
sehr hohen Müttersterblichkeit bei. Es verbreitet darüber hinaus Angst und Unsicherheit beim 
medizinischen Personal und dürfte daher auch die Gesundheitsversorgung für Frauen in weniger 
kritischen Fällen verschlechtern. Die Bundesregierung bewertet dieses als einen Verstoß gegen 
den VN-Zivilpakt27 und hat dies in einer mündlichen Demarche bei der nicaraguanischen Regie‑
rung zum Ausdruck gebracht. Eine einheitliche EU-Haltung kam wegen des Widerstandes von 
Irland, Polen und Malta nicht zustande.

Venezuela

Parallel zu politischen Turbulenzen und einer seit Jahren wachsenden extremen Polarisie‑
rung im Land (im Berichtszeitraum: Parlamentswahlen ohne Beteiligung der Opposition im De‑
zember 2005, Wiederwahl des Staatspräsidenten Chávez Dezember 2006) hat sich die Situation 
der Menschenrechte in Venezuela in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert und ist 
insgesamt nicht befriedigend. Die Gewaltenteilung wird zunehmend ausgehöhlt, die Grundfrei‑
heiten sind bedroht. Die Justiz entscheidet de facto nicht mehr unabhängig, so dass es keinen ef‑
fektiven Rechtsschutz gegen staatliche Eingriffe in Grundrechte gibt. Zahlreiche Eingriffe in die 
Presse- und Meinungsfreiheit sowie weit reichende Korruption sind an der Tagesordnung. Men‑
schenrechtsaktivisten und regierungskritische Journalisten werden bedroht und müssen sich oft 
wegen haltloser Vorwürfe vor Gericht verantworten. Menschenrechtsorganisationen berichten 
von willkürlichen Verhaftungen, auch im Umfeld von Demonstrationen gegen die im Dezember 
2007 geplante, im Referendum letztlich abgelehnte Verfassungsänderung. Angehörige der 
Streitkräfte und Polizisten werden für einzelne Fälle von Hinrichtungen, Folter und Verschlep‑
pung verantwortlich gemacht.

Unterstützer der Opposition werden von der Regierung systematisch diskriminiert. Seit 2004 
existiert in Venezuela eine „schwarze Liste“ („Lista Tascón“). Sie erfasst all diejenigen, die 2004 den 
Antrag auf Absetzung des Präsidenten (im Referendum letztlich erfolglos) unterschrieben. Die 
Unterzeichner wurden aus dem öffentlichen Dienst entlassen, bei öffentlichen Aufträgen nicht 
mehr berücksichtigt und sind weitestgehend von staatlichen Leistungen ausgeschlossen.

Die Haftbedingungen in den venezolanischen Gefängnissen sind unmenschlich – die Haft‑
anstalten sind bis zum Dreifachen ihrer Kapazität überbelegt, innerhalb der Haftanstalten toben 
Bandenkriege. Immer wieder kommt es zu Mord und Totschlag, im Jahr 2007 starben durch‑
schnittlich ca. 47 Häftlinge pro Monat eines gewaltsamen Todes. Über zwei Prozent der Gefan‑
genen sterben während der Haftzeit. Die venezolanischen Gefängnisse zählen damit zu den ge‑
fährlichsten weltweit. Über 50 Prozent der Gefangenen sind Untersuchungshäftlinge, die den 
gleichen schlechten Haftbedingungen ausgesetzt sind. 

Ein positiver politischer Schritt war die Amnestiegesetzgebung der Silvesternacht 2007, mit 
der Staatspräsident Chávez eine Amnestie gegenüber Gefangenen und Beschuldigten einführte, 
die im Zusammenhang mit politischen Ereignissen (vor allem dem Putschversuch gegen Chávez 
vom 11. April 2002) inhaftiert wurden oder einem Strafverfahren ausgesetzt waren. Einige po
sitive Fortschritte wurden von der Regierung auch im Bereich der wirtschaftlichen und sozialen 
Rechte erzielt.

27 	� Art. 6 Abs. 1. Danach steht jedem Menschen ein angeborenes Recht auf Leben zu. Dieses Recht steht sowohl dem Ungeborenen als auch  
der schwangeren Frau zu und müsste bei Konflikten im Einzelfall in Abwägung beider Rechtsgüter gelöst werden. Nach der bestehenden  
nicaraguanischen Gesetzgebung würde jedoch das Recht der schwangeren Frau auf Leben unter keinen Umständen berücksichtigt.
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6. Asien

Afghanistan

Das gravierendste Problem für den Menschenrechtsschutz in Afghanistan liegt in der man‑
gelnden Fähigkeit der Regierung, effektive Kontrolle über das Land auszuüben, in verbreiteter 
Korruption der Verwaltung sowie unzureichender Ausbildung und Kapazitäten im Bereich von 
Justiz und Polizei. Der Herstellung von landesweiter Sicherheit, der konsequenten Reform des Jus‑
tizsektors und dem Aufbau einer professionellen Polizei kommt damit auch unter dem Aspekt der 
Menschenrechte eine Schlüsselrolle zu. Die Menschenrechtslage in Afghanistan bleibt problema‑
tisch, auch wenn die rechtlichen Voraussetzungen für einen effektiven Menschenrechtsschutz 
mit der Verfassung vom Januar 2004 und dem Beitritt zu internationalen Menschenrechtskon‑
ventionen gegeben sind (teilweise fehlt allerdings noch die Umsetzung in nationales Recht, auch 
angesichts eines Staus von Gesetzesvorhaben in Exekutive bzw. Legislative). 

Die Todesstrafe wurde in Afghanistan nicht abgeschafft. Seit 2001 wurden ca. 60 Personen 
hingerichtet, dann gab es ein längeres De-facto-Moratorium, bis im September 2007 wieder 15  
Todesurteile vollstreckt wurden. Ein schwieriges Thema stellt die Todesstrafe gemäß der Scharia 
dar (soweit die Verfassung subsidiär auf das islamische Recht verweist), wobei Blasphemie und 
Apostasie als Tatbestände bislang im Vordergrund standen. Wiederholt haben die EU-Botschafter 

– auch anlassbezogen – bei Präsident Karzai demarchiert, der jede Vollstreckung eines Todesurteils 
genehmigen muss. Der Schutz der Religion des Islam und die damit verbundene Tabuisierung be‑
stimmter Themen spielt in der afghanischen Öffentlichkeit eine zunehmend prominente Rolle. 
Die laufende Beobachtung und Bewertung ihres Handelns nach „Islamkonformität“ engt auch 
den Handlungsspielraum der politischen Akteure ein. Die von weiten Teilen der Bevölkerung un‑
terstützte Forderung konservativer Kräfte nach dem Schutz der Religion – bis hin zur Todesstrafe 
für Gottes- bzw. Prophetenlästerung – kollidiert mit den Grundrechten Meinungs-, Presse- bzw. 
Medien- und Religionsfreiheit. In jüngster Zeit sind so Tendenzen zu beobachten, die bisherigen 
Fortschritte auf dem Gebiet der Medienfreiheit – und auch der Frauenrechte – wieder zu mindern. 
Allerdings konnten diese Versuche bislang, auch durch die Aufmerksamkeit und den Einsatz der 
internationalen Gemeinschaft, eingedämmt werden. Auch wenn es keine Anhaltspunkte für sys‑
tematische Folter gibt, so gehören die Haftbedingungen dennoch zu den Gravamina in der Men‑
schenrechtslage. Die Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen der Vergangenheit (tran‑
sitional justice) als ein für den Friedensprozess zentrales Anliegen ist nicht über die zögerliche 
Verabschiedung eines „Action Plan on Peace on Reconciliation and Justice“ im Dezember 2006 hi‑
nausgekommen. Ob die im März 2007 vom Parlament verabschiedete „Versöhnungsresolution“, 
die zwar Menschenrechtsverletzungen der Vergangenheit nicht generalamnestiert, aber nur 
noch eine Strafverfolgung auf Antrag der Opfer vorsieht, mit von Afghanistan unterzeichneten 
internationalen Menschenrechtskonventionen kompatibel ist, bleibt zu prüfen.

Das deutsche Afghanistan-Engagement fügt sich in den internationalen Rahmen, der 2006 
mit dem „Afghanistan Compact“ unter der Beteiligung der wichtigsten Akteure als Bindeglied 
zwischen Afghanistan und der internationalen Gemeinschaft geschaffen wurde. Gute Regie‑
rungsführung, Rechtsstaat und Menschenrechte bilden hierin thematische Schwerpunkte. Im 

siebten Jahr nach dem Sturz der Taliban überschattet die Entwicklung der Sicherheitslage in 
Afghanistan auch die Fortschritte bei der Menschenrechtslage. Der Arm der Zentralregierung 
erreicht weite Teile des Landes – insbesondere den Süden und Osten – nicht ausreichend. Damit 
kann der Staat seiner Bevölkerung dort auch nicht ein hinreichendes Maß an Rechtsstaatlichkeit 
und Menschenrechtsschutz garantieren. 

Mit der am 15. Juni 2007 begonnenen Mission EUPOL, die im Frühjahr 2008 planmäßig ihre 
volle Operationsfähigkeit erreichen wird, soll der Aufbau eines afghanischen Polizeikörpers, der 
Menschenrechts- und rechtsstaatlichen Standards entspricht, gefördert werden. Dieses Engage‑
ment ist von zentraler Bedeutung für die Entwicklung eines sicheren, stabilen und demokrati‑
schen Staates. Deutschland stellt für die Mission EUPOL, die an das bisherige deutsche Engage‑
ment im Polizeibereich anknüpft, nicht nur den Missionsleiter sondern auch das größte nationale 
Kontingent. Der bilaterale deutsche Mittelansatz für Ausstattungsprojekte im Polizeibereich 
wird 2008 auf 35,7 Millionen Euro verdreifacht. Gleichzeitig beteiligt sich die Bundesregierung 
eingebettet in die internationalen Bemühungen an der großen Herausforderung, die der Wie‑
deraufbau des Justizsystems in Afghanistan darstellt: Unter anderem fördert sie Vorhaben, die 
auf die Stärkung der Rechte des Angeklagten zielen (Handbuch sowie Workshops für Richter, 
Staatsanwälte, Rechtsanwälte und Polizisten) und ist – in Zusammenarbeit mit anderen Partnern 

– an der Fortbildung der Richter des Obersten Gerichts beteiligt. Ein weit reichendes Projekt zur 
Förderung der Rechtsstaatlichkeit wurde seit 2003 mit mehreren weiteren Komponenten in den 
Bereichen Justiz, Polizei, Medien u.a. fortgesetzt. Außerdem soll der sog. Provincial Justice Me‑
chanism im Raum Kundus, wo sich eines der deutschen regionalen Wiederaufbauteams (PRT) 
befindet, unterstützt werden. Die weitere konsequente Verbesserung der rechtlichen Lage von 
Frauen, welche unter den Taliban besonders benachteiligt waren, bleibt oben auf der Agenda der 
Entwicklungszusammenarbeit mit verschiedenen zum Teil mehrjährigen Vorhaben.

Bangladesch

Der im Januar 2006 verhängte Ausnahmezustand, nicht zuletzt verursacht durch die in der 
Vergangenheit zunehmend gewalttätig geführten innenpolitischen Auseinandersetzungen, 
dauert an. Seitdem hat sich die Menschenrechtslage in vielen wichtigen Bereichen wie z.B. „extra
judicial execution“ gegenüber der Situation unter der letzten gewählten Regierung verbessert. 
Die Übergangsregierung (im Amt seit Januar 2006) ist sich der Notwendigkeit bewusst, den Re‑
spekt für Menschenrechte während ihrer Amtszeit möglichst fest zu verankern. Insbesondere 
geschieht dies durch die Initiative, auf Einrichtung einer National Human Rights Commission 
hinzuwirken. 

Teilweise besteht ein offener Widerspruch zwischen den verfassungsrechtlich gewährten 
Grundfreiheiten und Bürgerrechten und der Praxis. Reformansätze sind in den Bereichen „gute 
Regierungsführung“ (Antikorruptionskommission, effizientere Polizei und insbesondere bei der 
Schaffung einer unabhängigen Justiz) und soziale Rechte (Schulpolitik, Frauenrechte, betriebli‑
che Sozialstandards) festzustellen. Die Lage der Frauen ist vor allem im ländlichen Raum durch 
eine starke soziale Benachteiligung gekennzeichnet, denn die Gesetze zum Schutz von Frauen 



C	 Menschenrechte weltweit

352 C

 
 C

353

und Kindern werden nur unzureichend umgesetzt. Obwohl Bangladesch das ILO-Abkommen zur 
Beseitigung der schlimmsten Formen von Kinderarbeit gezeichnet hat, ist diese – vor allem in der 
Landwirtschaft – weit verbreitet.

Folter in Polizeigewahrsam ist weiterhin üblich, wenngleich es dabei im Berichtszeitraum 
weniger Todesfälle gegeben hat. Die Todesstrafe besteht fort und wird auch verhängt und voll‑
streckt (im März 2007 wurden sechs Mitglieder der islamistisch-terroristischen Jaamat Mujahed‑
din Bangladesh hingerichtet). Die Menschenrechte politischer, religiöser (Ahmadis, Hindus) und 
ethnischer Minderheiten werden nicht immer ausreichend geschützt. Trotz einer bemerkens‑
werten Pressefreiheit und ‑vielfalt zählt Bangladesch weiterhin zu den Problemstaaten für die 
Ausübung eines kritischen, unabhängigen Journalismus (nach wie vor werden Journalisten und 
Verleger Opfer gewalttätiger Übergriffe).

Die starke Unterstützung der EU für die politischen Reformmaßnahmen und die Wahlvorbe‑
reitungsmaßnahmen der Übergangsregierung waren im Berichtszeitraum mit einem intensiven 
Engagement in Menschenrechtsfragen verknüpft. Die in Dhaka vertretenen EU-Mitgliedstaaten 
demarchierten bei der Übergangsregierung intensiv in Menschenrechtsangelegenheiten. An‑
ders als bei den Vorgängerregierungen werden nun in den betroffenen Fällen Auskünfte erteilt, 
wenn auch teilweise unzureichend. Die auf diplomatischer Ebene durchgeführten Interventio‑
nen zur Verbesserung der Menschenrechtslage werden flankiert durch Bemühungen örtlicher 
und deutscher Nichtregierungsorganisationen.

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit Bangladesch orientiert sich am Menschen
rechtsaktionsplan des BMZ, dessen Fortschreibung für die Jahre 2008-2010 veröffentlicht 
wurde. Deutsche Entwicklungsvorhaben tragen zur Stärkung der rechtlichen und sozialen 
Stellung von Frauen bei, fördern die Partizipation der Bevölkerung im Entwicklungsprozess auf 
kommunaler Ebene und werden künftig auch auf die Verbesserung der Menschenrechtssitu‑
ation in den Gefängnissen des Landes hinwirken. Eine Beteiligung am geberübergreifenden 
Gesundheitssektorprogramm soll unter anderem auch dazu beitragen, der Bevölkerung einen 
gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen – als wichtigem sozialem Men‑
schenrecht – zu ermöglichen. 

China

Die Menschenrechtslage in China ist durch einige Verbesserungen gekennzeichnet, gibt aber 
weiterhin Anlass zu erheblicher Sorge. Positiv zu werten ist, dass sich seit Beginn der Reform- und 
Öffnungspolitik die Lebensverhältnisse nahezu aller Chinesen trotz wachsender Einkommens‑
unterschiede insgesamt erheblich verbessern und die individuelle Freiräume deutlich erweitern. 
Die heutige chinesische Führung erlaubt freie Meinungsäußerung in begrenzten Bereichen, Mo‑
bilität und die Verwirklichung individueller beruflich-wirtschaftlicher Möglichkeiten. Die Nut‑
zung moderner Massenkommunikationsmittel wird kontinuierlich unterstützt. Eine Zivilgesell‑
schaft beginnt sich herauszubilden. 

Die chinesische Regierung bekennt sich ausdrücklich zu einem an Recht und Gesetz aus‑
gerichteten sozialen Regierungshandeln und bemüht sich, durch den Aufbau rechtsstaatlicher 
Strukturen mehr Verwaltungseffizienz und Fortschritte beim Kampf gegen Amtsmissbrauch und 
Korruption zu erreichen. Es gibt vermehrt Anstrengungen zu Reformen im Rechts-, Sozial- und 
Bildungsbereich.

Der Erhalt der Machtbasis der Kommunistischen Partei und die „Stabilität des Systems“ ha‑
ben weiterhin höchste Priorität. Entsprechend wird gegen jegliche Aktivität, die als Bedrohung 
des politischen Systems oder der nationalen Einheit wahrgenommen wird sowie gegen Kritik an 
der chinesischen Führung nach wie vor mit großer Härte vorgegangen.

Nach Schätzung unabhängiger Nichtregierungsorganisationen wird die Todesstrafe in 
China immer noch exzessiv verhängt und vollstreckt, auch für nicht gewalttätige Vergehen wie 
Eigentumsdelikte, Korruption oder Wirtschaftsvergehen. Die chinesische Regierung veröffent‑
licht hierzu keine Statistiken, verlässliche Zahlen über Hinrichtungen in China liegen der Bundes‑
regierung daher nicht vor. Grundsätzlich positiv zu bewerten ist die am 1. Januar 2007 erfolgte 
Rückübertragung der alleinigen Befugnis zur Überprüfung und Bestätigung von Todesurteilen 
auf das Oberste Volksgericht, es gibt erste Hinweise auf einen dadurch bedingten Rückgang der 
Hinrichtungszahlen. 

Problematisch bleibt die Administrativhaft. Die so genannte „Umerziehung durch Arbeit“ 
(„Lao Jiao“); die im Gegensatz zur Zwangsarbeit („Lao Gai“) ohne gerichtliches Verfahren verhängt 
werden kann, sieht vor, dass Personen, deren Vergehen aus Sicht der chinesischen Behörden un‑
terhalb der Kriminalitätsgrenze liegen (u.a. Kleinkriminelle, Drogenabhängige, Petenten, Falun-
Gong-Anhänger), bis zu vier Jahre in ein Arbeitslager geschickt werden können. Die chinesische 
Seite hat eine Reform des Systems der Administrativhaft angekündigt, diese steht aber bisher 
noch aus.

Die chinesischen Medien sind in allen politisch wichtigen Fragen nach wie vor zentral und 
straff gelenkt. Zwar wurden Ende 2006 mit Blick auf die Olympischen Spiele neue Regularien er‑
lassen, wonach – zunächst beschränkt bis Mitte Oktober 2008 – ausländische Korrespondenten 
keine offizielle Genehmigung für inländische Reisen, außer nach Tibet, und für Interviews ein
holen müssen, sondern eine Zustimmung des Interviewpartners genügen solle. Kontrollmecha‑
nismen bleiben jedoch weiter bestehen. Für inländische Medien haben sich die Arbeitsbedingun‑
gen im Vorfeld der Olympischen Spiele nicht verbessert. 

Internet, E-Mail und SMS verbuchen landesweit ein rasantes Wachstum, der Zugang zu miss‑
liebigen Internetadressen, Websites oder Blogs kann jedoch jederzeit ganz oder zeitweise blo‑
ckiert oder von den Internetzensoren entfernt werden. Urheber werden im Einzelfall auch straf‑
rechtlich verfolgt. Seit diesem Jahr müssen Internet- und Mobilfunknutzer persönlich und etwa 
auch in Internetcafés identifizierbar sein. 

Als besonders schwierig wird die Menschenrechtssituation in der Autonomen Uighurischen 
Region Xinjiang und in der Autonomen Region Tibet beurteilt. Auch wenn sich die wirtschaft‑
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liche Lage eines Großteils der Bevölkerung in diesen Gebieten durch gezielte Förderungspolitik 
der Zentralregierung deutlich verbessert hat, gehen die Behörden weiterhin mit besonderer 
Härte gegen jeden vor, den sie als Anhänger einer erweiterten Autonomie identifizieren. Zudem 
forciert Peking eine gezielte, auf die Städte konzentrierte Sinisierung. Im Verhältnis zur Bevölke‑
rungsgröße ist die Zahl der in Tibet und Xinjiang zum Tode Verurteilten um ein Vielfaches höher 
als in anderen Teilen der Volksrepublik China. Der Dalai Lama und seine Exilregierung werden 
nach wie vor als religiöse, „außerstaatliche Autoritäten“  wahrgenommen, die die Einheit des 
Landes bedrohen. Jeglicher persönlicher Kontakt von Vertretern anderer Regierungen zum Dalai 
Lama (so u.a. US-Präsident George Bush im Oktober 2007 Bundeskanzlerin Merkel im September 
2007) wird daher von China als Verletzung der „Kerninteressen“ Chinas und Eingriff in die natio‑
nale Souveränität scharf kritisiert. 

Die chinesische Regierung ist einem Dialog mit anderen Staaten zur Menschenrechtsfragen 
grundsätzlich zugänglich. Dem tragen auch der Deutsch-Chinesische Rechtsstaatsdialog, der bi‑
laterale Menschenrechtsdialog sowie der EU-China-Menschenrechtsdialog Rechnung, die eine 
Möglichkeit bieten, alle bestehenden Probleme und Defizite offen und kritisch zu thematisieren. 

Bilateraler Deutsch-Chinesischer Menschenrechtsdialog
Im Februar 2003 wurde der Anfang der 1990erJahre mit China begonnene bilaterale Men‑

schenrechtsdialog wiederaufgenommen und formalisiert. Unter Federführung des Auswärti‑
gen Amts findet er grundsätzlich einmal jährlich alternierend in Peking oder Berlin statt. Dieser 
bilaterale Dialog ist auch Teil des offiziellen Zweijahresprogramms des Deutsch-Chinesischen 
Rechtstaatsdialogs und ergänzt den Rechtsstaatsdialog, dessen Schwerpunkte bei Themen des 
Wirtschafts- und allgemeinen Verwaltungsrechts liegen, durch eine spezifische menschenrecht‑
liche Komponente. Die letzte Runde des Dialogs fand im Oktober 2006 in Berlin statt, die für Okto‑
ber 2007 in Peking geplante Runde wurde von Chinesischer Seite verschoben und ist jetzt für die 
zweite  Hälfte 2008 geplant.

Deutsch-Chinesischer Rechtsstaatsdialog
Die Umsetzung des Rechtsstaatsdialogs mit China basiert auf Zweijahresverträgen zwischen 

dem Bundesministerium der Justiz und dem Chinesischen Rechtsamt des Staatsrats. Das Zwei
jahresprogramm für die Jahre 2008 und 2009 wurde im April 2008 unterzeichnet. Die in regelmä‑
ßigen Abständen in Deutschland und China stattfindenden Symposien (2005: „Die Offenlegung 
von Regierungs- und Verwaltungsinformationen“ in Hamburg; 2006: „Ausübung von Verwal‑
tungszwang und die Rechte der Bürger“ in Peking und Xian; 2008: „Schutz geistigen Eigentums 
in der juristischen Praxis“ in München) bilden eine wichtige Säule des Rechtsstaatsdialogs. Sie  
geben Politikern, Fachleuten und Wissenschaftlern beider Staaten Gelegenheit zu einem inten‑
siven Meinungsaustausch sowohl über Grundfragen der weiteren Gestaltung der rechtlichen 
Zusammenarbeit als auch über gemeinsam vereinbarte Fachthemen. Sie ergänzen damit die 
umfangreiche und vielgestaltige Projektarbeit, die im Rahmen des Rechtsstaatsdialogs von un‑
terschiedlichen staatlichen Trägern und nichtstaatlichen Organisationen geleistet wird. 

Im November 2007 hat die Universität Hamburg den Zuschlag für die von der Europäischen 
Kommission ausgeschriebene Errichtung einer Europe-China-Law-School erhalten. Durch die 
kontinuierliche Aus- und Fortbildung von chinesischen Studierenden und Praktikern kann die 
chinesische Rechtsentwicklung, insbesondere die Reform des Rechtssystems hin zu Rechtsstaat‑
lichkeit und Rechtssicherheit, aktiv unterstützt und vorangebracht werden. 

EU-China-Menschenrechtsdialog
Die EU führt mit China seit 1995 zweimal jährlich einen institutionalisierten Dialog zu  

Menschenrechtsfragen durch. Der Dialog findet jeweils im Wechsel in der Hauptstadt der am‑
tierenden EU-Präsidentschaft und in Peking statt. Die Dialogthemen orientieren sich in erster 
Linie an den 2001 vom EU-Ministerrat festgelegten Kriterien, zu denen im Rahmen des Dialogs 
Fortschritte angestrebt sind. („Ratifizierung und Umsetzung des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte und des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte sowie die Zusammenarbeit mit den VN-Menschenrechtsmechanismen; 
Einhaltung der ECOSOC-Garantien für den Schutz der zum Tode Verurteilten und Einschränkung 
der Delikte, für die die Todesstrafe verhängt werden kann, Bereitstellung von Statistiken über die 
Anwendung der Todesstrafe; Einführung gerichtlicher Verfahrenskontrollen und Reform der 
Administrativhaft; Achtung der Grundrechte aller Gefangenen, auch bei Haft wegen Zugehörig‑
keit zur politischen Opposition oder zu nicht anerkannten religiösen oder anderen Bewegungen; 
Fortschritte beim Zugang zu Häftlingen in chinesischen Gefängnissen, auch in den autonomen 
Regionen; konstruktive Reaktion auf Demarchen in menschenrechtlichen Einzelfällen; ungehin‑
derte Ausübung der Religions- und Glaubensfreiheit sowohl in der Öffentlichkeit als auch privat; 
Achtung des Vereinigungsrechts; Achtung der kulturellen Rechte und der religiösen Freiheit in 
Tibet und Xinjiang.“)

Auch menschenrechtliche Einzelfälle sind Gegenstand der Dialogrunden. 

Im Berichtszeitraum fanden 2005 Dialogrunden in Luxemburg und Peking, 2006 in Wien 
und Peking sowie 2007 in Berlin und Peking statt. Die Bundesregierung hatte insbesondere  
während der 22. Dialogrunde am 15./16. Mai 2007 in Berlin Gelegenheit, den Dialog aktiv mit‑
zugestalten (siehe auch unter Punkt A 3. „Ergebnisse der EU-Menschenrechtspolitik unter deutscher 
Ratspräsidentschaft“).

Als zivilgesellschaftliche Ergänzung zum offiziellen Regierungsdialog finden regelmäßig 
durch die EU-Kommission geförderte Expertenseminare statt. Diese bieten Wissenschaftlern und 
Nichtregierungsorganisationen Gelegenheit, sich intensiv zu speziellen Menschenrechtsthemen 
auszutauschen. 
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Indien

Die Republik Indien ist eine parlamentarische Demokratie, in der die grundlegenden Men‑
schenrechte und Freiheiten verfassungsmäßig verbürgt sind. Sie ist seit sechs Jahrzehnten ein 
multiethnisches, multireligiöses Staatswesen mit unabhängiger Justiz, freier Presse und lebendi‑
ger Zivilgesellschaft. Dennoch beeinträchtigen vielfältige sozioökonomische, religiöse und ideo‑
logische Spannungen die tatsächliche Menschenrechtslage spürbar. Vor allem aus den politisch 
kritischen Grenzregionen (Jammu und Kaschmir, Nordosten) wird häufig von Übergriffen der 
Polizei, Sicherheitskräfte und Justizvollzugsorgane berichtet, begünstigt durch weit reichende 
sondergesetzliche Befugnisse im Kampf gegen den Terrorismus. Die mangelnde Durchsetzung 
garantierter Rechte aufgrund administrativer Tradition, unzureichender Ausbildung oder tief‑
greifender wirtschaftlich-sozialer Disparitäten bewirkt aber auch in anderen Landesteilen immer 
wieder Menschenrechtsverletzungen. Besonders betroffen hiervon sind Minderheiten, Urein‑
wohner (Adivasi), Kastenlose (Dalit), Frauen und Minderjährige (Kinderarbeit). Im Berichtszeit‑
raum haben sich Umsiedlungen für industrielle Großprojekte vor allem in Sonderwirtschafts‑
zonen wiederholt als Auslöser gewaltsamer Auseinandersetzungen zwischen Bevölkerung und 
Sicherheitskräften erwiesen. Die gerichtliche Aufarbeitung menschenrechtlicher Altlasten (ins‑
besondere Sikh-Massaker 1984, Moslem-Massaker Gujarat 2002) macht kaum Fortschritte.

Im Einklang mit ihren EU-Partnern setzt die Bundesregierung auch in Menschenrechtsfra‑
gen auf den politischen Dialog mit dem strategischen Partner Indien, die Instrumente der Ent‑
wicklungszusammenarbeit (z. B. im Rahmen der Unterstützung der deutsch-indischen CSR-Initi‑
ative) und die Arbeit nichtstaatlicher Akteure. Seit 2004 führen die EU und Indien jährlich einen 
umfassenden Menschenrechtsdialog (zuletzt im Februar 2008). Daneben haben auch Troika-
Demarchen zu spezifischen Menschenrechtsanliegen stattgefunden – so u.a. zur Todesstrafe 
2006 und zur institutionellen Architektur des Menschenrechtsrates im Jahr 2007. Die deutsche 
EU-Ratspräsidentschaft hat am 16. März 2007 in Neu-Delhi gemeinsam mit der EU-Kommission 
ein Seminar zum Thema „Minderheiten in Indien und Europa“ veranstaltet, an dem auch der zu‑
ständige indische Minister teilnahm.

Indonesien

Die Menschenrechtslage in Indonesien hat sich in den vergangenen Jahren insgesamt posi‑
tiv entwickelt. Systematische Menschenrechtsverletzungen gehören nicht mehr zum Repertoire 
staatlicher Politik. Einzelfälle exzessiver Gewaltausübung durch Sicherheitskräfte und Strafver‑
folgungsbehörden, etwa bei der Terrorismusverfolgung oder in Regionen mit separatistischen 
Tendenzen, sind jedoch dokumentiert. Sie werden von der Regierung nicht geduldet, jedoch auch 
nicht immer zeitnah und wirksam bekämpft. Defizite bestehen auch hinsichtlich einer grund‑
sätzlichen Akzeptanz der Aktivitäten von Menschenrechtsverteidigern und deren Schutz vor 
spontanen Repressionen durch die Sicherheitskräfte. 

Der umfassende nationale Aktionsplan für Menschenrechte stellt seit 2004 jedenfalls ein  
klares Bekenntnis der Regierung zur Einhaltung aller Menschenrechte dar. Er enthält ein de‑
tailliertes Implementierungsprogramm bis 2009, um verbleibende Defizite bei der Ratifizierung 
internationaler Menschenrechtsabkommen sowie bei einer landesweiten Durchsetzung von 
Menschenrechtsstandards zu beheben. Die seit 2000 tätige staatliche Menschenrechtskommis‑
sion Komnas HAM kümmert sich um Einzelvorwürfe von Menschenrechtsverletzungen, sie hat 
jedoch keine ausreichenden Kompetenzen. 2006 trat Indonesien dem Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte und dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte bei. Nun kommt es aber auf die Implementierungspraxis an. Nach wie vor 
schlägt die Konsolidierung des Friedensprozesses in der Provinz Aceh für die Entwicklung der 
Menschenrechte in Indonesien positiv zu Buche. Allerdings sind die Auswirkungen zunehmen‑
der lokaler Scharia-Vorschriften auf die Meinungs- und Religionsfreiheit und die Rechte der Frau 
nicht nur in der Provinz Aceh sorgfältig zu beobachten. 

Die Menschenrechtslage in Papua ist weiterhin angespannt, jedoch weniger gekennzeich‑
net durch schwere, anhaltende Menschenrechtsverletzungen als vielmehr durch ein Klima der 
Einschüchterung durch die Sicherheitskräfte. Einzelfälle unverhältnismäßig harter Strafurteile 
für Einwohner Papuas für diverse Delikte, insbesondere im Umfeld freier Meinungsäußerung, 
aber auch wegen (nachgewiesener) Beteiligung an Gewaltaktionen, tragen dazu bei. Das grund‑
sätzliche Problem einer weitgehenden Folgenlosigkeit für die zahlreichen staatlichen Menschen‑
rechtsverletzungen der Vergangenheit, aber auch der fehlenden Strafverfolgung von Rechtsver‑
letzungen und Gewaltanwendung, die den Sicherheitskräften besonders in Krisengebieten zur 
Last gelegt werden, bleibt bestehen. 

Kambodscha

Die Menschenrechtslage in Kambodscha ist weiterhin unbefriedigend. Rechtsunsicherheit, 
Korruption, Landvertreibungen und die Behinderung der Arbeit von Menschenrechtsaktivisten 
bilden den Nährboden für regelmäßige Menschenrechtsverletzungen. Die andauernde Inhaftie‑
rung der wegen eines weitgehend angezweifelten Mordvorwurfs verurteilten Gewerkschafter 
Born Samnang and Sok Sam Oeum ist beispielhaft für ein korruptes Justizwesen. Die für eine Ver‑
besserung unverzichtbare umfassende Rechts- und Justizreform kommt nur langsam voran, die 
Verabschiedung eines seit geraumer Zeit zugesicherten Antikorruptionsgesetzes ist weiterhin 
nicht in Sicht. Die Versammlungsfreiheit ist noch immer deutlich eingeschränkt. Die kambod‑
schanische Regierung verweigert jegliche Zusammenarbeit mit dem Sondergesandten für Men‑
schenrechte des VN-Generalsekretärs, Yash Ghai.

Menschenhandel zum Zweck der Prostitution, (sexueller) Missbrauch von Kindern sowie 
Adoptionshandel bleiben in Kambodscha trotz Beitritt zum Haager Adoptionsübereinkommen 
verbreitete Praxis. Ein Gesetzesentwurf mit klaren Kompetenzregelungen für internationale 
Adoptionen wurde mehrfach angekündigt, jedoch immer noch nicht verabschiedet. Die kam
bodschanischen Behörden haben ihre Anstrengungen im Kampf gegen Menschenhandel und 
sexuellen Missbrauch von Kindern verschärft und in einer Reihe von Fällen Straftäter verhaftet. 
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Begrüßenswert sind die Mitte 2007 erfolgte Verabschiedung der Verfahrensordnung und die 
Arbeitsaufnahme des Khmer-Rouge-Tribunals, von dem man sich positive Impulse für die Rechts- 
und Justizreform in Kambodscha erhofft, sowie das Inkrafttreten einer Strafprozessordnung. Po‑
sitiv ist auch die Ratifizierung des Zusatzprotokolls zur VN-Antifolterkonvention. Allerdings sind 
angesichts des desolaten Zustands des Polizei- und Justizwesens sowie völlig unzureichender Ge‑
fängnisse Misshandlungen von Gefangenen weiterhin verbreitet.

Demokratische Volksrepublik Laos

Zwar hat sich die Menschenrechtslage in den vergangenen Jahren – vor allem seit dem Amts‑
antritt einer neuen Regierung Mitte 2006 – insgesamt verbessert. Noch immer trüben allerdings 
Vorwürfe brutalen Vorgehens der Sicherheitsbehörden gegen noch in den Wäldern versteckt  
lebende Dissidenten der Minderheitenvolksgruppe der Hmong sowie gegen Anhänger protes‑
tantischer Erweckungskirchen mit amerikanischen Wurzeln das Menschenrechtsbild von Laos. 
Die Verhältnisse in den Gefängnissen, mangelnde Presse- und Versammlungsfreiheit sowie ein 
noch schwaches Justizsystem sind weitere negative Punkte in der Menschenrechtsbilanz. Einzel‑
fälle von aus politischen Motiven Inhaftierten spielen dagegen kaum noch eine Rolle. 

Erstmals 2007 hat die Regierung Diplomaten und Journalisten erlaubt, aus Thailand abge‑
schobene laotische Flüchtlinge zu besuchen, sowie eine offensive Medienpolitik betrieben, mit 
der die noch rund 8.000 in Thailand in Flüchtlingslagern lebenden und in Abschiebehaft ein
sitzenden Laoten – in der Mehrheit Hmong – zur Rückkehr animiert werden sollen. Entsprechend 
einem bilateralen Abkommen aus dem Jahre 2005 zwischen Thailand und Laos sollen die Flücht‑
linge nach Laos zurückgeschickt werden. Gegen eine pauschale Abschiebung ohne sorgfältige 
Untersuchung der Fluchtgründe gibt es jedoch massive Kritik von internationalen Unterstützer‑
gruppen aus Kreisen der Exil-Hmong und von Nichtregierungsorganisationen. Vertreter west
licher Missionen und internationaler Organisationen erhielten noch keinen direkten Zugang zu 
den „remote people“, den in den Wäldern ausharrenden Restgruppen ehemaliger Dissidenten.

Die Menschenrechtsdiskussion mit der Regierung wird in der „Likeminded-Gruppe“ koordi‑
niert – einem informellen Gremium, das von Deutschland präsidiert wird. Menschenrechtsfragen 
sind ein Thema bei allen offiziellen Gesprächen mit der Regierung von Seiten westlicher Geber. 

Myanmar

Die Menschenrechtslage in Myanmar war im Berichtszeitraum von schweren Menschen
rechtsverletzungen gekennzeichnet. Myanmar ist eine Militärdiktatur, die von einer als „Staats‑
rat für Frieden und Entwicklung“ bezeichneten Junta geführt wird. Es gibt keine Verfassung, kein 
Parlament und keine unabhängige Justiz. Die Militärregierung herrscht per Dekret. Die Men‑
schen sind alltäglicher Willkür und Korruption ausgeliefert, ihre fundamentalen Rechte werden 
massiv verletzt. Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit existieren nicht. Opposition zum 
Regime wird mit hohen Freiheitsstrafen sanktioniert. Die Friedensnobelpreisträgerin Aun San 
Suu Kyi befindet sich nach wie vor in Hausarrest. 

In den Grenzgebieten ist die Menschenrechtslage besonders schlecht. Die dort lebenden 
ethnischen Minderheiten werden systematisch diskriminiert. In Konflikten zwischen der myan‑
marischen Armee und ethnischen Rebellenorganisationen kommt es immer wieder zu Plünde‑
rungen, Zwangsumsiedlungen, Zwangsarbeit, extralegalen Tötungen und Folter. Berichtet wird 
auch über den Einsatz von Kindersoldaten und Vergewaltigungen. Den Menschenrechtsverlet‑
zungen durch staatliche Akteure stehen dabei jedoch auch schwere Gewaltverbrechen seitens 
der Rebellen gegenüber.

Ein besonders gravierender Vorfall war die blutige Niederschlagung der friedlichen Massen
demonstrationen gegen die herrschende Militärjunta Ende September 2007 (offiziell 15 Tote, 
wahrscheinlich jedoch wesentlich mehr). Im Gefolge kam es zu Massenverhaftungen und zur Un‑
terdrückung der journalistischen Berichterstattung bis hin zur Unterbrechung der Internetverbin‑
dung mit dem Ausland. Die Bundesregierung, der Deutsche Bundestag, die EU und viele weitere 
internationale Akteure haben das Vorgehen der Militärs scharf verurteilt. Der VN-Menschen‑
rechtsrat hat am 2. Oktober 2007 in einer Resolution die Gewalt verurteilt und von der Militärjunta 
die Freilassung der Inhaftierten, die Einhaltung der Menschenrechte und einen Dialog mit der 
Opposition über einen friedlichen Übergang zur Demokratie gefordert. Der VN-Sicherheitsrat gab 
am 11. Oktober 2007 eine eigene präsidentielle Erklärung heraus. Der Rat der EU-Außenminister 
beschloss am 15. Oktober 2007, die bestehenden Sanktionen zu verschärfen. Die Bundesregierung 
begrüßt ausdrücklich die Bemühungen des VN-Sonderbeauftragten Ibrahim Gambari, des VN-
MR-Sonderberichterstatters Paulo Sergio Pinheiro und des EU-Sondergesandten Piero Fassino.

Nepal

Die innenpolitische Lage Nepals wird im Berichtszeitraum vom Ende des seit 1996 geführ- 
ten Bürgerkrieges und der Einleitung des Friedensprozesses bestimmt. Bis zum Mai 2006, nach‑
dem der König, gezwungen durch Massenproteste, die Macht an die parlamentarische Sieben- 
Parteien-Allianz abgetreten hatte, war es durch die Sicherheitskräfte häufig zu Menschenrechtsver
letzungen wie extralegale Tötungen, Folter, Vergewaltigungen, Verschwindenlassen und Lang‑
zeitinhaftierungen ohne Gerichtsbeschluss gekommen. Auch die aufständischen Maoisten führ‑
ten ihren Kampf mittels Mord, Folter, Entführungen, Vergewaltigungen, Sprengstoffanschlägen 
und Zwangsrekrutierungen von Kindersoldaten. 

Nach der Entmachtung des Königs dem Beginn des Friedensprozesses und der Integration 
der Maoisten in die Interimsregierung verbesserte sich die Menschenrechtslage. Gravierende 
konflikttypische Menschenrechtsverletzungen seitens der staatlichen Sicherheitskräfte haben 
seit Mai 2006 abgenommen. Es kommt jedoch immer noch zu Gewaltanwendung durch die 
Polizei bei Verhören von Inhaftierten. Die strafrechtliche Verfolgung der von den staatlichen 
Sicherheitskräften begangenen Menschenrechtsverletzungen lässt nach wie vor zu wünschen 
übrig – ebenso wie die Bemühungen der staatlichen Stellen bei der Aufklärung des Schicksals der 
in Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt verschwundenen Personen. Die Jugendorga‑
nisation der Maoisten „Young Communist League“ setzte auch nach Einleitung des Friedenspro‑
zesses ihre Gelderpressungen, Entführungen, Zwangsrekrutierungen jugendlicher Kämpfer und 
Morde – wenn auch in geringerem Maße – fort. 
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Die meisten Menschenrechtsverletzungen sind zwar auf den 2006 beendeten bewaffneten 
Konflikt zurückzuführen, doch stellen auch die Diskriminierung von Minderheiten, unteren  
Kasten, Frauen und Kindern weiterhin ein Problem dar. Die Lage der Frau ist noch immer geprägt 
von wirtschaftlicher und rechtlicher Diskriminierung, in sozialer Hinsicht bessert sie sich besten‑
falls in den Städten. Die gelebte soziale Praxis, basierend auf jahrhundertealten Traditionen und 
Normen, ignoriert weitgehend die aus jüngster Zeit stammende Gesetzgebung westlicher Prove‑
nienz. Durchgreifende Verbesserungen werden noch Dekaden in Anspruch nehmen, besonders 
auf dem Land.

Im April 2005 stimmte die nepalesische Regierung der Errichtung eines Büros des Hohen 
Kommissars für Menschenrechtsangelegenheiten der VN zu. Die bilaterale deutsche Entwick‑
lungszusammenarbeit unterstützt mittelbar die Menschenrechte durch Demokratisierungs- und 
Dezentralisierungsprojekte (conflict transformation, peace building, support for national media, 
good governance, strengthening of local bodies).

Nordkorea

Nordkorea isoliert sich nach wie vor weitgehend von der Außenwelt und gestattet Aus
ländern nicht, innerhalb des Landes Informationen zur Menschenrechtslage zu sammeln oder 
zu überprüfen. Auch die Zugangsmöglichkeiten für Angehörige diplomatischer Vertretungen 
bleiben begrenzt. Ein verlässliches Bild von der Situation im Land ist daher nur sehr einge‑
schränkt zu gewinnen. 

Schwere Verletzungen der bürgerlichen und politischen Rechte (Versammlungs-, Informa‑
tions-, Presse- und Meinungsfreiheit etc.) sind in Nordkorea systemimmanent. Sie werden von 
nordkoreanischer Seite mit den Prinzipien des herrschenden politischen Systems gerechtfertigt. 
Nach nordkoreanischer Ansicht sind Menschenrechte kollektive Rechte, d.h. solange der Staat 
(z.B. durch Militarisierung des gesamten Lebens) in der Lage ist, die Unabhängigkeit des Landes 
zu sichern, sichert er per definitionem auch die Menschenrechte seiner Bürger. Aufgrund von 
Berichten insbesondere von nordkoreanischen Überläufern und Flüchtlingen ist davon auszu
gehen, dass es in Nordkorea u.a. durch politische Prozesse, willkürliche Verhaftungen, extrale‑
gale Tötungen und Folter zu schweren, weit verbreiteten und systematischen Menschenrechts‑
verletzungen kommt. Menschenrechtsorganisationen weisen zudem auf ein Netz von Straf- und 
Umerziehungslagern sowie öffentliche Hinrichtungen zur Abschreckung der Bevölkerung hin.

Deutschland bemüht sich vor diesem Hintergrund kontinuierlich um eine Verbesserung 
der Menschenrechtssituation in Nordkorea und setzt sich gegenüber dem Land für die Beach‑
tung fundamentaler bürgerlicher Rechte wie des Rechts auf Leben und des Rechts auf persön
liche Freiheit und Sicherheit, für die Sicherung der Ernährungslage der nordkoreanischen 
Bevölkerung und für die Sicherung anderer wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte ein. 
Zwischen 2005 und 2007 wurden humanitäre Projekte in einem Umfang von 10,3 Millionen Euro 
unterstützt. Der Gesamtumfang der bilateralen humanitären Hilfe für Nordkorea beläuft sich 
seit 1995 auf über 34 Millionen Euro. Daneben fördert Deutschland den akademischen Austausch  

mit Nordkorea sowie Projekte der politischen Stiftungen, u.a. im Bereich Journalistenausbildung 
und Pressefreiheit.

Bei der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Nordkorea 
am 1. März 2001 wurde u.a. ein bilateraler Menschenrechtsdialog vereinbart. Seither wird bei 
Gesprächen mit der nordkoreanischen Regierung regelmäßig die Menschenrechtssituation an‑
gesprochen und versucht, Nordkorea zur Einhaltung der VN-Menschenrechtspakte, denen es 
beigetreten ist (u.  a. des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte und des 
Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte), zu bewegen. Nordko‑
rea verweigert jedoch jegliche inhaltliche Diskussion über Menschenrechte und die Zusammen‑
arbeit mit den internationalen Menschenrechtsmechanismen. Auch EU-Demarchen etwa für 
eine Initiative gegen die Todesstrafe oder für den Beitritt zur VN-Antifolterkonvention wurden 
zurückgewiesen. 

Die EU hat jeweils 2003, 2004 und 2005 kritische Resolutionen zur Menschenrechtslage in 
Nordkorea in der VN-Menschenrechtskommission in Genf eingebracht und durchgesetzt. Damit 
wurde u.a. das Amt eines VN-Sonderberichterstatters für Nordkorea geschaffen, das vom thailän‑
dischen Juraprofessor Vitit Muntarbhorn wahrgenommen wird. Dies war für die nordkoreanische 
Regierung Anlass, den Menschenrechtsdialog mit der EU offiziell für beendet zu erklären. 

Nachdem zwischenzeitlich keine Verbesserung der Menschenrechtslage festgestellt werden 
konnte und Nordkorea jegliche Zusammenarbeit mit dem VN-Sonderberichterstatter verweigert 
hatte, legte die EU (seit 2005) auch im 3. Ausschuss der VN-Generalversammlung eine kritische 
Resolution vor, welche die fortbestehende tiefe Besorgnis der EU über systematische, weit verbrei
tete und schwere Menschenrechtsverletzungen ausdrückt. Alle Resolutionen wurden jeweils 
durch eine breite Mehrheit indossiert (zuletzt am 20. November 2007 mit 97 Ja- und 23 Nein-Stim‑
men bei 60 Enthaltungen), aber von Nordkorea als „Politisierung“ zurückgewiesen. Nordkorea 
machte gegenüber den regelmäßig stattfindenden EU-Troika-Missionen (zuletzt vom 11. bis 13. 
Dezember 2007) die Wiederaufnahme eines Menschenrechtsdialogs vom Verzicht weiterer kri
tischer Resolutionen abhängig. Dies wird von der EU als unzulässige Vorbedingung abgelehnt.

Pakistan

Die Menschenrechtslage in Pakistan ist unverändert schwierig. Reformbemühungen, die 
auch von der Regierung unterstützt werden, kommen nur langsam voran. Pakistan besitzt wei‑
terhin keine vollständige demokratische Ordnung. Der Präsident verfügt über Sonderrechte, und 
die Armee hat entscheidenden Einfluss auf die politische Ordnung. Tief verwurzelte gesellschaft‑
liche und religiöse Traditionen sowie ungebrochene Feudalstrukturen und Armut belasten die 
Reformbemühungen. Medien und Nichtregierungsorganisationen können über die Probleme 
aber weitgehend ungehindert berichten. Eine unabhängige Menschenrechtskommission exis‑
tiert, ihr politischer Einfluss ist jedoch begrenzt. 
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Frauen werden trotz des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatzes in Gesetz und  
Praxis diskriminiert. Sie sind durch die Anwendung islamischer Gesetze in den Bereichen Straf‑
recht („Hudood-Verordnungen“), Erbrecht und Sorgerecht benachteiligt. Im November 2006 
verabschiedete das pakistanische Parlament unter Boykott der religiösen Parteien die Women 
Protection Bill, mit der die problematischsten Teile der Hudood-Verordnungen weitgehend in‑
effektiv bzw. aufgehoben wurden (Ratifizierung durch Oberhaus und Präsidenten im Dezember 
2006). Gewaltakte unter dem Deckmantel traditioneller Wertevorstellungen („Ehrenmorde“) 
werden kaum mit Nachdruck verfolgt und geahndet. Seit Jahren fordert die EU die pakistanische 
Regierung in Demarchen zur Aufhebung der diskriminierenden Gesetze gegen Frauen auf.

Kinderarbeit ist verbreitet. Das Justizsystem ist stark überlastet und von Korruption geprägt. 
Polizei und Geheimdienste sollen oft in Menschenrechtsverletzungen (u.a. Folter im Polizei‑
gewahrsam) involviert sein. Menschenrechtsorganisationen beklagen Einschränkungen der 
Grundrechte und brutales Vorgehen der Sicherheitskräfte im Rahmen des Kampfs gegen den 
Terrorismus. Die Todesstrafe wird verhängt, zumeist jedoch in eine lebenslange Freiheitsstrafe 
umgewandelt. Die Zahl der vollstreckten Urteile hat in den vergangenen Jahren zugenommen. 
Im Jahr 2006 betrug sie 82 (2005: 52, 2004: 21, 2003: 18).

Trotz der in der Verfassung garantierten religiösen Toleranz werden religiöse Minderheiten 
z.B. im wirtschaftlichen Bereich oder bei der Stellenvergabe weiterhin diskriminiert. Die Anwen‑
dung des „Blasphemie-Paragraphen“ des pakistanischen Strafgesetzbuchs, den die EU zusammen 
mit anderen diskriminierenden Gesetzen gegen religiöse Minderheiten beständig gegenüber der 
pakistanischen Regierung thematisiert, führt zur Diskriminierung religiöser Minderheiten (Hin‑
dus, Christen, Ahmadis). Pakistan ist den wichtigsten Menschenrechtsübereinkommen (Zivilpakt, 
Sozialpakt und Antifolterübereinkommen) bisher nicht beigetreten. Deutschland steht, vor allem 
gemeinsam mit den EU-Partnern, mit der pakistanischen Regierung in ständigem Dialog über 
Menschenrechtsfragen, auch über Einzelfälle. 

Neben der Förderung der Menschenrechte auf Bildung und Gesundheit in ihren Schwer‑
punktsektoren unterstützt die Bundesregierung die pakistanischen Frauenministerien auf Bun‑
des- und Provinzebene bei der Genderorientierung wichtiger nationaler Politiken. Zudem fördert 
die Bundesregierung im Punjab die Entwicklung von nachhaltigen Systemen zur Unterstützung 
von weiblichen Gewaltopfern, die in Frauenschutzhäusern aufgenommen werden. Die Asiatische 
Entwicklungsbank und die EU-Kommission fördern außerdem den verbesserten Zugang zum 
Rechtswesen, auch für benachteiligte Gruppen. Die Internationale Arbeitsorganisation und die 
EU-Kommission sind aktiv in der Beseitigung der schwerwiegendsten Formen von Kinderarbeit.

Philippinen

Die Menschenrechtslage auf den Philippinen seit 2005 ist durch eine Anzahl struktureller 
Verbesserungen gekennzeichnet, zugleich aber auch durch anhaltende Probleme im Bereich 
der extralegalen Tötungen. Das im Mai 2006 in Kraft getretene neue Jugendstrafgesetz brachte 
wesentliche Verbesserungen im Jugendstrafvollzug. Ein wichtiges Signal stellte die Abschaf‑
fung der Todesstrafe im Juni 2006 dar, auf die vor allem die EU nachdrücklich gedrungen hatte. 
Die Verordnung zum „Writ of Amparo“ („Schutzerlass“) vom Oktober 2007 beendete das bisher 
extensiv vor allem von den Sicherheitskräften in Anspruch genommene Zeugnisverweigerungs‑
recht. Bedenken u.a. des EU-Parlamentes hat dagegen das „Gesetz über menschliche Sicherheit“ 
ausgelöst, das im Juli 2007 in Kraft getreten ist und Inhaftierungen ohne Haftbefehl bis zu drei 
Tagen ermöglicht. 

Die Anzahl der extralegalen Tötungen kritischer Journalisten und politischer Aktivisten un‑
ter vermuteter Beteiligung der staatlichen Sicherheitskräfte hat in der ersten Hälfte des Berichts‑
zeitraumes zunächst zu- und danach, auch nach Darstellung philippinischer Menschenrechts‑
organisationen, deutlich abgenommen. Dies dürfte einerseits auf den wachsenden Druck in der 
philippinischen Öffentlichkeit, andererseits auf die zahlreichen Interventionen des Auslandes 
zurückzuführen sein (u.a. Berichte des VN-Sonderberichterstatters Stavenhagen im Februar 2007, 
die „Needs Assessment Mission“ der EU im Juni 2007 und der Bericht des Sonderberichterstatters 
Alston), im Rahmen derer jeweils die Beteiligung der Sicherheitsorgane an den extralegalen Tö‑
tungen thematisiert und Mängel des philippinischen Justizsystems kritisiert wurden.

Singapur

In Singapur sind die Kritikpunkte bezüglich Menschenrechtsverletzungen im regionalen 
Vergleich gering. Faktisch besteht eine Alleinherrschaft der PAP („People‘s Action Party“), die sich 
auf die mehrheitliche Zustimmung der Bevölkerung, aber auch auf ein einseitig zu ihren Gunsten 
wirkendes Rechtssystem stützen kann. Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit sind einge
schränkt, und bei Beleidigungs- und Verleumdungsdelikten findet eine überzogene Gesetzge‑
bung und Gerichtspraxis Anwendung, was wiederholt zur Ausschaltung politischer Gegner ge‑
nutzt wurde. Hinsichtlich der Beachtung der Grund- und Menschenrechte sind insbesondere die 

– bei bestimmten Delikten mandatorische – Todesstrafe und Prügelstrafe zu beanstanden. 

Seit einigen Jahren verstärken sich – motiviert aus dem Bestreben, die internationale Attrak‑
tivität als Wirtschaftsstandort zu erhöhen – Liberalisierungstendenzen wie eine Lockerung der 
Strafbestimmungen zu Homosexualität und eine großzügigere Handhabung der Zensur. Im Be‑
richtszeitraum wurden Demarchen – in der Regel im EU-Troika-Format – zu den Themen Todes‑
strafe, Demonstrationsfreiheit anlässlich IWF/Weltbanktagung und für politische Meinungsfrei‑
heit durchgeführt.
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Sri Lanka

Die innenpolitische Lage Sri Lankas wird von dem jahrzehntelangen ethno-politischen Kon‑
flikt zwischen Singhalesen und Tamilen bestimmt. Eine politische Lösung des Konflikts ist nicht 
absehbar. Ein seit der Ermordung von Außenminister Kadirgamar im August 2005 geltender 
Staatsnotstand wurde Ende November/Anfang Dezember 2006 noch einmal erheblich verschärft 
und gibt den Sicherheitskräften weitestgehende Eingriffsbefugnisse, die kaum mehr einer rich‑
terlichen Kontrolle unterliegen. Es herrscht eine „culture of impunity“. Selbst schwerste Men‑
schenrechtsverletzungen bleiben unaufgeklärt (u.a. Tötung 17 sri-lankischer Mitarbeiter einer 
französischen Nichtregierungsorganisation; Bombardierung eines Waisenhauses, bei der rund 
40 Mädchen starben). Im Juni und Dezember 2007 kam es vorübergehend auch zu Deportationen 
von Tamilen aus der Hauptstadt Colombo durch die Sicherheitskräfte. Die tamilische Rebellen
organisation LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) rekrutiert weiter Kindersoldaten und nimmt 
inzwischen bei ihren Anschlägen auch Zivilisten ins Visier. Erzwungene Rekrutierungen Minder‑
jähriger für paramilitärische Gruppen finden im Osten der Insel unter Mitwirkung der Sicher‑
heitskräfte statt.

Meinungs- und Pressefreiheit sind kaum noch gegeben. Seit Mai 2006 sind acht Journalisten 
umgebracht worden. 

Die internationale Gemeinschaft hatte durch ihre Initiative dafür gesorgt, dass eine nationale 
Untersuchungskommission (Commission of Inquiry) eingesetzt wurde, die von einer Internatio‑
nal Independent Group of Eminent Persons (IIGEP) bei ihrer Arbeit zur Aufklärung von zunächst 
16 spektakulären Fällen begleitet werden sollte. Die IIGEP, die ihre Arbeit am 12. Februar 2007 auf‑
genommen hat, kritisierte in Zwischenberichten vom Juni und September 2007 massiv die Arbeit 
dieser Untersuchungskommission, die noch keinen Fall aufgeklärt hatte. Da sich trotz dieser Kri‑
tik die Tätigkeit der Untersuchungskommission nicht verbesserte, kündigte die IIGEP Ende No‑
vember an, ihre Arbeit einzustellen.

Auf Initiative der EU steht seit der 2. Sitzung des VN-Menschenrechtsrats (18. September bis  
6. Oktober 2006) die Behandlung der Menschenrechtssituation in Sri Lanka auf der Tagesordnung  
dieses Gremiums. Der Entscheidungsentwurf der EU zur Menschenrechtslage drückt schwer
punktmäßig die EU-Besorgnis über die Eskalation der Gewalt in Sri Lanka aus und ruft zu sofortiger 
Beendigung damit einhergehender Verletzungen der Menschenrechte und humanitärer Grund‑
standards auf. Angesichts der gegebenen politischen Lage hat die Bundesregierung im Bereich 
der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit seit 2006 keine Neuzusagen mehr an Sri Lanka 
gewährt.

Thailand

Die Bewältigung der andauernden tiefen innenpolitischen Krise und die Gewalt in den haupt‑
sächlich von Muslimen malaiischer Volkszugehörigkeit bewohnten südlichsten Provinzen belas‑
ten die Menschenrechtslage in Thailand. Die Verfassung von 1997, durch die ein weitgehender 
Menschenrechtsschutz gewährleistet war, wurde nach dem Putsch der Militärführung im Sep‑
tember 2006 gegen Premierminister Thaksin Shinawatra außer Kraft gesetzt. Das zunächst lan‑
desweit erlassene Kriegsrecht gilt in einigen Landesteilen noch jetzt fort. Unter der vom Militär 
eingesetzten Übergangsregierung waren wichtige bürgerliche Rechte zeitweise ausgesetzt.

Die erstmals in der thailändischen Geschichte nach einem Referendum im August 2007 in 
Kraft getretene neue Verfassung des Landes ist hinsichtlich der Menschenrechtsbestimmun‑
gen detaillierter als die vorherige Verfassung. Allerdings stehen viele der Schutzvorschriften 
unter dem Vorbehalt von Gesetzen und Bestimmungen zur nationalen Sicherheit. Nach Par‑
lamentswahlen im Dezember 2007 wurde im Februar 2008 wieder eine demokratisch legiti‑
mierte Regierung gebildet. 

Bei der Bekämpfung der Gewalt im Süden wurden weiterhin menschenrechtlich zweifelhaf-
te Maßnahmen angewandt. Hierzu gehörten Internierungen verdächtiger Personen ohne recht‑
liche Grundlage. Immer wieder werden auch Vorwürfe wegen extralegaler Tötungen und des 
Verschwindens Verdächtiger laut. Auch die Behandlung der Flüchtlinge aus den Nachbarstaaten 
(insbesondere Laos und Myanmar) steht angesichts der restriktiven Politik der Regierung in der 
Kritik. Die Todesstrafe wird weiterhin für schwere Delikte (wie Drogenstraftaten) verhängt und 
durch eine tödliche Injektion vollstreckt. Seit Januar 2004 hat keine Hinrichtung mehr stattge‑
funden, obwohl es kein formelles Moratorium gibt. Eine zukünftige Abschaffung der Todesstrafe 
könnte dadurch erleichtert werden, dass in dem Grundrechtskatalog der neuen Verfassung vom 
August 2007 kein ausdrücklicher Hinweis mehr auf die Todesstrafe enthalten ist. 
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Vietnam

Während die kommunistische Einheitspartei Vietnams einen wirtschaftlichen Öffnungs
prozess verfolgt, sucht sie gleichzeitig ihren alleinigen Machtanspruch zu sichern. Öffentlich 
geäußerte systembezogene Kritik wird unterbunden und streng sanktioniert. Im Jahr 2006 bil‑
deten sich mehrere kleine Oppositionsgruppen, die von der Regierung illegaler Aktivitäten 
bezichtigt werden. Erklärtes Ziel dieser Gruppen ist nach eigenem Bekunden ein demokratisches 
Mehrparteiensystem mit freien Wahlen, Meinungs-, Presse- sowie Vereinigungs- und Versamm‑
lungsfreiheit. Seit Anfang Februar 2007 sind zahlreiche Oppositionelle verhaftet und zu mehrjäh‑
rigen Gefängnisstrafen verurteilt worden. In der zweiten Jahreshälfte 2007 ist es etwas ruhiger 
geworden. Die führenden Köpfe der Oppositionsgruppen sitzen in Haft oder sind außer Landes 
geflohen, der im Lande verbliebene Rest hält sich bedeckt. Die Reaktion der EU auf die Vorgänge 
bestand in mehreren EU-Troika-Demarchen, Verbalnoten und zwei Präsidentschaftserklärungen, 
in denen die EU die vietnamesische Regierung zur Freilassung aller friedlichen politischen Akti‑
visten aufforderte.

Die politischen Freiheitsrechte, insbesondere Meinungs- und Pressefreiheit sowie Versamm‑
lungs- und Vereinigungsfreiheit, bleiben in Vietnam stark eingeschränkt. Die durchgängig 
staatlichen Medien unterliegen einer umfassenden Kontrolle durch Partei und Regierung. Die 
Regierung versucht, unliebsame Inhalte aus dem Internet zu verbannen und so ihr Informations
monopol aufrechtzuerhalten. Die Gerichte sind laut Verfassung zwar unabhängig, unterstehen 
praktisch jedoch den staatlichen Behörden. Offizielle Zahlen über die Vollstreckung der Todes‑
strafe existieren nicht, da sie von der Regierung als Staatsgeheimnis eingestuft werden. Die 
Haftbedingungen in vietnamesischen Gefängnissen sind schlecht, politischen Häftlingen droht 
Isolationshaft. Während die individuelle Religionsausübung im privaten und familiären Bereich 
weitgehend unbehelligt möglich ist, unterliegt die kollektive bzw. organisierte Religionsaus‑
übung innerhalb von Glaubensgemeinschaften oder Kirchen strikter staatlicher Kontrolle. Die 
vor allem im Hochland beheimateten ethnischen Minderheiten sind trotz der speziellen Armuts‑
minderungsprogramme der Regierung in der Regel sozial und wirtschaftlich schlechter gestellt. 
Diskriminierungen durch lokale Behörden sind keine Seltenheit. Seit Anfang 2001 hat sich ein bi‑
lateraler, zweimal im Jahr lokal geführter Menschenrechtsdialog zwischen den EU-Staaten und 
dem vietnamesischen Außenministerium etabliert.

Timor-Leste

Die Verfassung entspricht rechtsstaatlichen Standards, die Grundrechte werden garantiert. 
Timor-Leste hat die wichtigsten Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen ratifiziert 
und ist dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs beigetreten. Das staatlich-
soziale Gefüge bleibt jedoch wegen der zahlreichen Herausforderungen an die junge Demokratie 
weiterhin labil. Im April/Mai 2006 wurden im Zuge von lang anhaltenden Unruhen mehr als 70 
Menschen ermordet und etwa 2.200 Häuser zerstört. Defizite bestehen nach wie vor im Justizsek‑
tor, dessen Aufbau auf absehbare Zeit nicht abgeschlossen sein wird. Das Amt des Beauftragten 
für Menschenrechte und Gerechtigkeit konnte im Jahr 2006 seine Tätigkeit aufnehmen und hat 
seine Überwachungs- und Untersuchungsaktivitäten schrittweise erweitern können. Es wurden 
Rechtsverfahren gegen ehemalige Angehörige der nationalen Streit- und Polizeikräfte eingelei‑
tet, die in die Vorgänge um die Krise im Jahre 2006 verwickelt waren. Die Aufarbeitung der aus‑
stehenden Untersuchungen schwerer Menschenrechtsverletzungen, die zwischen dem 1. Januar 
1999 und dem 25. Oktober 1999 im Zusammenhang mit dem Referendum zur Unabhängigkeit  
in Timor-Leste verübt wurden, wurde wiederaufgenommen.

Die Bundesregierung unterstützt Timor-Leste in seinen Bemühungen um den Aufbau und 
die Festigung einer demokratischen Regierung und um die Sicherung der Menschenrechte.  
Unter anderem hat sie die unabhängige Kommission für Wahrheit und Versöhnung (CAVR) zur 
Aufarbeitung der während der indonesischen Besatzungszeit begangenen Menschenrechts‑
verletzungen mitfinanziert.
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 Schwerpunkte der deutschen MenschenrechtspolitikAktionsplan Menschenrechte der Bundesregierung

Prioritäten der deutschen Menschenrechtspolitik 2008 bis 2010

Der vom Deutschen Bundestag erstmals in seiner Entschließung zum 6. Menschenrechtsbe­
richt vom 4. Februar 2003 (BT-Drs. 15/397) angeforderte Nationale Aktionsplan enthält Zielvorga­
ben und Strategien zu wichtigen Problemfeldern der Menschenrechtspolitik der Bundesregierung. 
Er ist dem Wunsch des Parlaments entsprechend integraler Bestandteil des Menschenrechtsbe­
richts der Bundesregierung. Der Aktionsplan strebt keine vollständige Auflistung aller seitens der 
Bundesregierung geplanten Maßnahmen an, sondern vielmehr die Darstellung der politischen 
Schwerpunkte der Arbeit der Bundesregierung in diesem Bereich. Entsprechend der Entschlie­
ßung zum 7. Menschenrechtsbericht vom 18. Oktober 2006 (BT-Drs. 16/3004) führt der Aktions­
plan im Folgenden die prioritären Einzelziele für den Zeitraum 2008 – 2010 auf. Basierend auf der 
Maßgabe, die Zahl der Einzelziele zu verringern, orientiert er sich weitgehend an der Gliederung 
des Menschenrechtsberichts (Teil A). Die Bundesregierung und ihre Beauftragten überprüfen lau­
fend die Umsetzung der gesetzten Ziele und stehen hierzu in einem kontinuierlichen Austausch 
mit dem Bundestag und der Zivilgesellschaft.

1. Menschenrechte als Wertebasis der Innen- und Außenpolitik

Die Bundesregierung verpflichtet sich weiterhin menschenrechtlichen Normen und Wer-
ten. Sie wird ihre Politik und ihre Gesetzesentwürfe so gestalten, dass Geist und Buchstaben 
der im Grundgesetz verankerten Grundrechte und die anderen in europäischen und inter­
nationalen Verträgen und Erklärungen enthaltenen Menschenrechtsstandards umfassend 
geachtet werden. Auf der Grundlage ihrer so gesicherten Glaubwürdigkeit wird sie ihren 
Einfluss in der internationalen Menschenrechtspolitik weiter stärken

2. Menschenrechte weltweit fördern, Straflosigkeit bekämpfen

Die Bundesregierung wird sich auch weiterhin in den multilateralen Gremien, insbeson-
dere in den Vereinten Nationen, im Europarat und in der OSZE, national sowie gemeinsam 
mit den EU-Partnern für die Achtung der Menschenrechte einsetzen. Die Bundesregierung 
wird sich in ihren bilateralen Kontakten kontinuierlich für die Verbesserung der Menschen­
rechtslage in Drittstaaten einsetzen. Sie wird die Arbeit des Internationalen Strafgerichts­
hofs sowie der Internationalen Ad-hoc-Tribunale und der regionalen Menschenrechtsinsti­
tutionen auch in Zukunft personell, finanziell und politisch nachdrücklich unterstützen. Sie 
wird für die Wahrung der Unabhängigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs und dessen 
Personals eintreten und gemeinsam mit den EU-Partnern weiterhin die uneingeschränkte 
Geltung des Römischen Statuts und der Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichts­
hofs fördern und verteidigen. Sie wird weiterhin Projekte der juristischen und gesellschaft­
lichen Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen fördern. 
Die Bundesregierung wird weiterhin zivilgesellschaftliche Organisationen und Einrich-
tungen der Menschenrechtsarbeit weltweit politisch und finanziell unterstützen. Sie 
wird sich national und gemeinsam mit ihren EU-Partnern gemäß den Leitlinien der EU für 
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Menschenrechtsverteidiger von 2004 dafür einsetzen, dass Menschenrechtsaktivisten vor 
Repression und Verfolgung geschützt werden. Die Bundesregierung wird sich weiterhin an 
Projekten der Demokratieförderung beteiligen.

3. Internationale menschenrechtliche Gremien und Überwachungsorgane stärken

Die Bundesregierung wird sich weiter für die Stärkung von Effizienz und Glaubwürdig-
keit des VN-Menschenrechtsrats einsetzen. Sie wird die vom Menschenrechtsrat eingesetz­
ten Sonderberichterstatter in ihrer Arbeit unterstützen und an ihrer Politik einer „ständigen 
Einladung“ an die Berichterstatter festhalten. Sie wird sich gemeinsam mit ihren Partnern 
in der EU weiterhin substantiell in die Verhandlungen von Resolutionen und Entscheidun­
gen des Rats einbringen. Sie wird Versuchen im Rat, die Universalität der Menschenrechte 
infrage zu stellen oder unter Verweis auf „regionale Besonderheiten und Traditionen“ zu 
relativieren, weiterhin entschieden entgegentreten. Insbesondere wird sie sich gegen jede 
Infragestellung individueller Freiheitsrechte wenden. Sie wird sich für die Beibehaltung der 
Möglichkeit zur Verabschiedung von Länderesolutionen und für eine unbehinderte Teil­
nahme von Nichtregierungsorganisationen an den Sitzungen des Rats einsetzen.
Die Bundesregierung wird sich aktiv am Ablauf und der weiteren Ausgestaltung des 
Staatenüberprüfungsverfahrens (Universal Periodic Review, UPR) im Menschenrechtsrat 
beteiligen. Sie wird dabei besonderen Wert darauf legen, dass für alle Staaten die gleichen 
Verfahrensregeln und Standards zur Anwendung gelangen. Sie wird der im Frühjahr 2009 
anstehenden Überprüfung Deutschlands im UPR-Verfahren hohe Priorität beimessen. Die 
Bundesregierung wird sich dabei eng mit Vertretern der Zivilgesellschaft abstimmen.
Die Bundesregierung wird die Anstrengungen zur Stärkung der VN-Vertragsorgane und 
zur effektiveren Organisation ihrer Arbeitsweise weiter aktiv unterstützen. Sie wird ihren 
Beitrag hierzu insbesondere dadurch leisten, dass sie bei ihrer Berichterstattung gemäß den 
harmonisierten Richtlinien der Vertragsorgane zur Abfassung sog. „Kernberichte“ überge­
hen wird.
Die Bundesregierung wird ihre politische Unterstützung des Büros des VN-Hochkommis-
sariats, insbesondere seiner Unabhängigkeit, fortsetzen und dies auch weiterhin mit der 
Gewährung eines substantiellen freiwilligen Beitrags unterstreichen.
Die Bundesregierung wird auch weiterhin den Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte unterstützen und sich aktiv am Reformprozess beteiligen. Dabei verfolgt sie das 
Ziel, die Autorität und Arbeitsfähigkeit des Gerichtshofs zu sichern und zu fördern und das 
Straßburger System des Menschenrechtsschutzes zu erhalten und weiterzuentwickeln.

4. Todesstrafe weltweit ächten

Die Bundesregierung wird gemeinsam mit ihren EU-Partnern weiterhin weltweit für die 
Abschaffung der Todesstrafe eintreten. Sie wird in diesem Zusammenhang alle Anstren­
gungen unternehmen, um auf dem Erfolg der 2007 erstmals durch die VN-Generalversamm­
lung angenommenen Resolution aufzubauen. 
Die Bundesregierung wird gemeinsam mit ihren EU-Partnern entsprechend der EU-Leit-
linien weiterhin alle diplomatischen Möglichkeiten ausschöpfen, um in Einzelfällen die 
drohende Vollstreckung von Todesurteilen zu verhindern. 

5. Gegen Folter und das Verschwindenlassen von Personen kämpfen

Die Bundesregierung wird die Umsetzung der im 2. Halbjahr 2007 erarbeiteten EU-Imple-
mentierungsstrategie zu den EU-Leitlinien zur Folterbekämpfung weiter vorantreiben.
Sie wird die Behandlung von Folteropfern durch finanzielle Unterstützung nationaler 
und internationaler Programme weiterhin fördern. Sie wird den VN-Folteropferfonds auch 
2009 finanziell unterstützen.
Sie wird eine baldige Ratifikation der im Januar 2007 in der VN-Generalversammlung an-
genommenen Konvention zum Schutz aller Personen gegen das Verschwindenlassen an-
streben. Sie wird gleichzeitig im VN-Menschenrechtsrat aktiv für eine Ratifizierung durch 
andere Staaten eintreten.
Die Bundesregierung wird baldmöglichst das Fakultativprotokoll zur VN-Antifolterkon-
vention ratifizieren und für die rechtzeitige Arbeitsaufnahme der dort vorgesehenen natio­
nalen Präventionsmechanismen sorgen. Sie wird im Jahr 2008 den 5. Staatenbericht zur VN-
Antifolterkonvention fertig stellen. 
Die Bundesregierung verfolgt das Ziel eines EU-weit gültigen „Letter of rights“ für Perso
nen, die in Polizeigewahrsam genommen werden. Sie wird dieses Projekt im EU-Rahmen 
und in Zusammenarbeit mit dem Europarat weiterentwickeln.

6. Medien- und Meinungsfreiheit sichern

Die Bundesregierung wird weiterhin energisch für das Recht auf freie Meinungsäuße-
rung und die Freiheit der Medien wie Internet, Rundfunk und Presse eintreten. Sie wird 
sich insbesondere im VN-Menschenrechtsrat dafür einsetzen, keine Aufweichung der Presse- 
und Meinungsfreiheit zuzulassen. Die Bundesregierung wird sich weiterhin für weltweit si­
chere und professionelle Arbeitsmöglichkeiten von Journalisten einsetzen.
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7. Individuelle Religionsfreiheit schützen	

Die Bundesregierung wird weiterhin weltweit für den Schutz des Rechtes auf Religions- 
und Glaubensfreiheit des Einzelnen und gegen religiöse Intoleranz und Diskriminierung 
aus Gründen der Religion oder des Glaubens eintreten. Sie wird gemeinsam mit ihren Part­
nern in der EU die vom VN-Menschenrechtsrat eingesetzte Sonderberichterstatterin in ihrer 
Arbeit unterstützen und sich in die Verhandlungen von Resolutionen in den Gremien der 
VN einbringen, wobei sie insbesondere weiterhin die traditionell von der EU eingebrachte 
Resolution gegen Religiöse Intoleranz unterstützen wird. Sie wird sich gegen Maßnahmen 
wenden, die das Recht auf Religionsfreiheit einschränken und die Universalität dieses Men­
schenrechts infrage stellen. Sie wird sich weiterhin auf diplomatischem Wege für Menschen 
einsetzen, die aus Gründen ihrer Religion oder ihres Glaubens unterdrückt, verfolgt oder be­
straft werden. 

8. Bekämpfung der Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung

Die Bundesregierung wird sich weiterhin weltweit – in bilateralen Kontakten ebenso wie 
in multilateralen Gremien – gegen Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung ein
setzen. Sie wird dabei insbesondere für die Entkriminalisierung von Homosexualität eintreten 
und Menschenrechtsprojekte fördern, die geeignet sind, bestehende Vorurteile abzubauen.

9. Bei der Terrorismusbekämpfung Menschenrechte beachten

Die Bundesregierung wird auch weiterhin bei ihrer Zusammenarbeit mit anderen Staa-
ten sowie in internationalen Organisationen und Gremien auf der Einhaltung der Men-
schenrechte bei der Terrorismusbekämpfung bestehen. Sie wird sich vor allem im Rahmen 
der Implementierung der 2006 von der VN-Generalversammlung verabschiedeten Globalen 
Anti-Terror-Strategie für die weitere Stärkung der Menschenrechte im Kontext der Terroris­
musbekämpfung einsetzen. 
Sie wird im Rahmen des Europarats die Implementierung der 2005 verabschiedeten 

„Europäischen Konvention zur Verhinderung des Terrorismus“ unterstützen. Auch in der 
OSZE wird sich Deutschland weiter für die Beachtung menschenrechtlicher Grundsätze in 
der Terrorismusbekämpfung und –Prävention einsetzen. 

10. Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte gewährleisten

Die Bundesregierung wird weiterhin konstruktiv auf die Annahme eines Fakultativproto
kolls zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte hin-
wirken. Sie wird das Fakultativprotokoll baldmöglichst zeichnen und das Ratifikationsver­
fahren als prioritäres Anliegen betreiben. 

Sie wird die Bemühungen zur Umsetzung universaler menschenrechtlicher Standards 
für angemessenes Wohnen und zur Verhinderung menschenrechtswidriger Zwangsum-
siedlungen weiter unterstützen. Zu diesem Zweck wird sie ihre gemeinsam mit Finnland 
periodisch in den Menschenrechtsrat eingebrachte Resolution zum „Recht auf angemesse­
nes Wohnen“ unter Berücksichtigung der Berichte des für diese Thematik eingesetzten VN-
Sonderberichterstatters inhaltlich weiter ausbauen und aktualisieren. Ferner wird sie auch 
in der Entwicklungszusammenarbeit zunehmend Initiativen und Programme unterstützen, 
die die Verwirklichung des Rechts auf angemessenes Wohnen zum Ziel haben. 
Die Bundesregierung wird – auch durch begleitende Projekte – die weltweite Umsetzung 
der unter maßgeblicher Mitwirkung Deutschlands entwickelten Freiwilligen FAO-Leitli
nien zum Recht auf angemessene Ernährung unterstützen. Sie wird deren Implementie­
rung auch auf nationaler Ebene vorantreiben und darauf hinwirken, dass der Menschen­
rechtsansatz in der Hungerbekämpfung auch durch die relevanten multilateralen Gremien 
umgesetzt wird. Die Bundesregierung wird zudem verstärkt ihre internationale Verantwor­
tung für das Recht auf Nahrung wahrnehmen. Dies betrifft auch politische Regulierungen 
auf nationaler und internationaler Ebene, die Auswirkungen auf die globale Ernährungssi­
cherheit haben. 
Sie wird sich nach der auf eine gemeinsame deutsch-spanische Initiative im VN-Men-
schenrechtsrat hin im März 2008 erfolgten Schaffung des Mandats eines Unabhängigen 
Experten zum Recht auf Zugang zu Trinkwasser und Sanitärversorgung für die Anerken-
nung, Umsetzung und, soweit erforderlich, weitere inhaltliche Klärung dieses Individual
rechtes einsetzen. Sie wird den Experten bei der Ausübung seines Mandats unterstützen 
und das Thema weiterhin aktiv im Menschenrechtsrat mitgestalten. 
Die Bundesregierung wird die Umsetzung des Menschenrechtsansatzes zur strukturellen 
Armutsbekämpfung fördern. Dazu wird sie sich in ihrer Entwicklungszusammenarbeit für 
die Stärkung der menschenrechtlichen Standards und Prinzipien verwenden, um zum 
Erreichen der Millenniums-Entwicklungsziele und zur Umsetzung der Pariser Erklärung 
beizutragen. Auch wird sie sich für die Umsetzung der Menschenrechtsansatzes auf immer 
mehr Sektoren, in nationalen Armutsbekämpfungsstrategien und in bilateralen und multi­
lateralen Programmen verwenden.

11. Recht aller Menschen auf Entwicklung fördern

Die Bundesregierung wird ihre Entwicklungszusammenarbeit weiterhin gezielt für den 
Schutz und die Förderung der Menschenrechte einsetzen. Dabei legt sie Schwerpunkte auf 
die langfristige Zusammenarbeit zur nachhaltigen Verbesserung von Verwaltung und ver­
antwortlicher Regierungsführung und auf die Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozia­
len und kulturellen Menschenrechte zur nachhaltigen Armutsbekämpfung. Sie wird die im 
Zweiten Entwicklungspolitischen Aktionsplan für Menschenrechte 2008 bis 2010 des Bun­
desministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 25 Maßnahmen konkretisierte 
Selbstverpflichtung zur Vertiefung des Menschenrechtsansatzes in der Entwicklungszusam­
menarbeit umsetzen. 
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Sie wird weiterhin darauf dringen, dass menschenrechtliche Anforderungen in bilatera
len und EU-Abkommen über die Entwicklungspolitische Zusammenarbeit beachtet wer-
den. In der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit sollen menschenrechtliche Bezüge 
insbesondere in den Vereinbarungen für die Programmorientierte Gemeinschaftsfinanzie­
rung, aber auch den Länderkonzepten, Schwerpunktstrategiepapieren und „Joint Assistance 
Strategies“ mit anderen Gebern stärker zum Tragen kommen. Aber auch die im Rahmen der 
EU geschlossenen Abkommen sollen systematischer Bezug auf menschenrechtliche Stan­
dards und Prinzipien nehmen.
Sie wird sich im VN-System für eine individualrechtsbezogene Erörterung des Rechts auf 
Entwicklung einsetzen. Dazu wird sie sich weiterhin sowohl in der Arbeitsgruppe des VN-
Menschenrechtsrats zum Recht auf Entwicklung sowie in dem dazugehörigen Hochrangi­
gen Arbeitsstab für Entwicklungspartnerschaften, die der Umsetzung aller Menschenrechte 
dienen, engagieren. Bestrebungen unter Entwicklungsländern, das Recht auf Entwicklung 
zu einem Recht von Staaten gegenüber Staaten zu machen sowie ein rechtlich bindendes 
Instrument zum Recht auf Entwicklung zu erarbeiten, wird sie weiterhin entschieden ent­
gegenwirken.

12. Menschenrechte von Frauen und Mädchen schützen und fördern

Die Bundesregierung wird die Umsetzung internationaler Konventionen und Vereinba-
rungen zur Stärkung der Frauen und zur Durchsetzung ihrer Rechte weiterhin fördern. 
Sie wird Drittstaaten bei der Entwicklung und Umsetzung nationaler Strategien und Akti­
onspläne zum Schutz vor Diskriminierung und Menschenrechtsverletzungen an Frauen und 
Mädchen unterstützen und auch weiterhin gezielt Institutionen zum Schutz und zur Stär­
kung der Rechte von Frauen fördern. 
Die Bundesregierung wird weiterhin internationale Bemühungen zur Beendigung der 
weiblichen Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation – FGM) und so genannter 

„Morde im Namen der Ehre“ unterstützen. In der Entwicklungszusammenarbeit mit FGM-
Prävalenzländern wird die Bundesregierung weiterhin das rechtliche und politische Enga­
gement der Partner-Regierungen zur Überwindung der weiblichen Genitalverstümmelung 
als einen zentralen Indikator für die Qualität der jeweiligen Regierungsführung werten. 
Zudem wird die Bundesregierung in ausgewählten Hochprävalenzländern ihre Förderung 
vielfältiger Initiativen zur Überwindung der FGM fortsetzen.
Die Bundesregierung wird gezielt die Umsetzung der Empfehlungen des VN-Sicherheits-
rats zur Stärkung der Rolle von Frauen bei der Konfliktprävention, in der Konfliktlösung 
und beim Wiederaufbau kriegszerstörter Gesellschaften (SR-Res. 1325) unterstützen. Sie 
wird weiter die strafrechtliche Verfolgung von sexueller und sonstiger Gewalt gegen Frauen 
in Konflikten einfordern und auf die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und der Men­
schenrechte von Frauen und Mädchen in bewaffneten Konflikten drängen. Sie wird zudem 
weiterhin darauf hinwirken, dass bei der Aushandlung und Umsetzung von Friedensüber­
einkünften und beim Wiederaufbau kriegszerstörter Gesellschaften eine Geschlechterpers­
pektive beachtet wird und bei der Rekonstruktion politischer und gesellschaftlicher Institu­
tionen die Rechte von Frauen auf aktive Teilhabe und Mitwirkung gefördert werden.

13. Kinderrechte schützen und fördern

Auf internationaler Ebene wird die Bundesregierung die Arbeit des Kinderhilfswerks der 
Vereinten Nationen (UNICEF) politisch und finanziell weiter substanziell unterstützen und 
die Kinderrechte als eine Querschnittsaufgabe der deutschen Entwicklungszusammen
arbeit fördern. Im Zeitraum 2009 bis 2010 wird sie für Grundbildung Mittel in Höhe von 
voraussichtlich ca. 140 Millionen Euro bereitstellen. Sie wird die Umsetzung der VN-Studie 

„Gewalt gegen Kinder“ vom August 2006 sowie die mit Annahme der VN-Resolution „Rights 
of the Child“ durch die 62. VN-Generalversammlung am 17. Dezember 2007 vorgesehenen 
Maßnahmen zum Schutz von Kindern vor Gewalt, insbesondere das Mandat eines VN-Son­
derbeauftragten zum Thema Gewalt gegen Kinder, politisch und finanziell unterstützen. Sie 
wird beim Kampf gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern auch staatliche und nicht-
staatliche Stellen in den betroffenen Ländern unterstützen. Sie wird sich ferner gemeinsam 
mit ihren EU-Partnern auf der Grundlage der EU-Leitlinien zu Kindern und bewaffneten Kon­
flikten von 2003, sowie dazugehöriger Dokumente zu ihrer Umsetzung (insb. Ratsschlussfol­
gerungen vom Dezember 2005, Implementierungsstrategie vom Mai 2006, Checklist for the 
Integration of the Protection of Children affected by Armed Conflict into ESDP-Operations 
vom Mai 2006) für einen besseren Schutz für Kinder in bewaffneten Konflikten einsetzen. Sie 
wird sich für eine zügige und umfassende Implementierung der neuen EU-Leitlinien zu Kin­
derrechten einsetzen.
Die Bundesregierung wird den Nationalen Aktionsplan „Für ein kindergerechtes Deutsch-
land 2005 bis 2010“ (NAP) fortlaufend umsetzen und weiterentwickeln. Der NAP formuliert 
in sechs prioritären Handlungsfeldern zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Lebens- 
und Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen. Ein Zwischenbericht zum Stand 
der Umsetzung, der eine erste Bilanz ziehen soll, wird zurzeit erarbeitet.
Sie wird das Verfahren zur Ratifikation des Fakultativprotokolls gegen den Kinderhandel 
zur VN-Konvention über die Rechte des Kindes weiter betreiben. 
Um Kinder vor sexueller Gewalt und Ausbeutung zu schützen, wird die Bundesregierung 
die Umsetzung ihres entsprechenden Aktionsplans weiter vorantreiben. Mit dem Aktions­
plan im Jahr 2003 hat die Bundesregierung eine umfassende Gesamtstrategie festgelegt, um 
Kinder und Jugendliche gezielt vor sexueller Gewalt zu schützen. Der als Prozess angelegte 
Aktionsplan zielt darauf ab, den strafrechtlichen Schutz weiterzuentwickeln, die Prävention 
und den Opferschutz zu stärken sowie die Vernetzung der Hilfs- und Beratungsangebote und 
die internationale Zusammenarbeit zum Schutz von Kindern und Jugendlichen zu fördern. 
Die dafür eingerichtete Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum „Schutz von Kindern und Jugendli­
chen vor sexueller Gewalt“ dient der Steuerung und Koordinierung. Sie begleitet die Weiter­
entwicklung der Maßnahmen des Aktionsplanes. 
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14. Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen

Die Bundesregierung wird das neue VN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (Behindertenkonvention) noch 2008 ratifizieren und sich außerdem 
für die Ratifizierung und Umsetzung durch andere Staaten einsetzen. Sie wird die Arbeit 
der VN-Sonderberichterstatterin für Behinderte unterstützen und im Rahmen der kommen­
den Tagungen der VN-Sozialentwicklungskommission zudem ein besseres Zusammenspiel 
der drei internationalen Säulen der Behindertenpolitik (Behindertenkonvention, Weltak­
tionsplan und „Standard Rules“) einfordern. Sie wird sich im Rahmen der ihr zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten für die Wahl eines deutschen Mitglieds in den nach dem Über­
einkommen zu gründenden Vertragsausschuss einsetzen. Auch in der Entwicklungspolitik 
wird sich die Bundesregierung im Rahmen der Umsetzung des Menschenrechtsansatzes für 
die Verwirklichung der Rechte von Menschen mit Behinderungen einsetzen.

15. Rechte von Migrantinnen und Migranten, Asylsuchenden und Flüchtlingen schützen

Die Bundesregierung setzt sich weiterhin für den Schutz der Rechte von Migrantinnen 
und Migranten sowie Asylsuchenden und Flüchtlingen ein. Sie wird daher im Rahmen der 

„Agenda für den Flüchtlingsschutz“ des VN-Hochkommissars für Flüchtlinge (UNHCR) an der 
Verbesserung der globalen Strukturen für die Bewältigung der Flüchtlingsproblematik mit­
wirken und die mit Flüchtlingsschutz befassten Organisationen, insbesondere den UNHCR, 
weiterhin politisch und finanziell in ihrer Arbeit unterstützen. Die Bundesregierung wird zu­
dem die auf Anregung des VN-Generalsekretärs eingesetzte „Global Commission on Interna­
tional Migration“ als Mitglied der Kerngruppe aktiv bei ihrer Arbeit unterstützen und für die 
Fortentwicklung der gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik im Europa der 27 eintreten. 
Sie wird konstruktiv an Initiativen der EU-Kommission zur engeren Zusammenarbeit mit 
Herkunfts- und Transitstaaten mitwirken und auf EU-Ebene die Erweiterung der Dauerauf­
enthaltsrichtlinie auf Flüchtlinge und subsidiär Geschützte unterstützen.

16. Minderheiten und indigene Völker schützen

Die Bundesregierung wird sich im Rahmen der Vereinten Nationen, einschließlich der 
UNESCO, sowie des Europarats und der OSZE für die Belange von Minderheiten und Indi
genen Völkern einsetzen und dabei insbesondere die Arbeit der Sondermechanismen 
der Vereinten Nationen und des „Permanenten Forums“ unterstützen. 
Die Bundesregierung wird ihre bilateralen Kontakte zu Ländern mit indigener Bevölke-
rung nutzen und weiterhin im Rahmen ihrer Entwicklungszusammenarbeit Maßnahmen 
durchführen, um zur Verwirklichung der Rechte von Indigenen und damit zur Verbesse-
rung ihrer Lebenssituation beizutragen. 

17. Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus

Die Bundesregierung wird sich weiterhin mit Nachdruck für die Bekämpfung von Rassis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus einsetzen und präventiv gesellschaftli-
chen Zusammenhalt stärken. Sie wird die Arbeit der Europäischen Kommission gegen Ras­
sismus und Intoleranz des Europarats (ECRI) sowie die OSZE-Bemühungen zur Bekämpfung 
von Rassismus, Antisemitismus und anderen Formen der Intoleranz weiter unterstützen. Der 
16. – 18. Staatenbericht zur VN-Antirassismuskonvention wird im Juli 2008 vor dem zustän­
digen Ausschuss in Genf präsentiert werden; die Bundesregierung wird die Anmerkungen 
des Ausschusses sorgfältig prüfen und beachten.
Die Bundesregierung wird mit ihrem Nationalen Aktionsplan die Beschlüsse der Welt-
konferenz gegen Rassismus von Durban (2001) umsetzen. Sie wird den Durban-Prozess 
im Rahmen der Vereinten Nationen weiterhin konstruktiv unterstützen, um auch auf inter­
nationaler Ebene eine Umsetzung der Beschlüsse von 2001 zu gewährleisten. Sie wird sich für 
eine sachgerechte Überprüfung der bei der Weltkonferenz gegen Rassismus angenomme­
nen Ziele einsetzen.
Sie wird weiterhin groß angelegte Programme zur Prävention und Bekämpfung von Ras
sismus durchführen, wie „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“, 
das insbesondere junge Menschen als Zielgruppe anspricht, und „kompetent. für Demokratie 

– Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“, das anlassbezogene Interventionen gegen 
rechtsextremistische Aktivitäten anbietet. Ein weiteres Programm „XENOS – Integration und 
Vielfalt“, dessen Mittel in 2008 verdoppelt wurden, vermittelt berufliche Schlüsselqualifika­
tionen und interkulturelle Handlungskompetenzen an der Schnittstelle von (Berufs-)Schule, 
Ausbildung und Betrieb und führt transnationale Austauschmaßnahmen durch.
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www.bmas.bund.de

www.bmfsfj.de 

www.bmi.bund.de

www.bmj.bund.de

www.bmj.de/files/-/1429/Schlussbemerkungen_CAT.pdf

www.bmj.de/files/-/1612/061011Staatenbericht%20Rassendiskriminierung%20Bericht.pdf

www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/ruestungsexportbericht-2006,property=pdf, 
bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf

www.child-hood.com

www.coe.int

www.coe.int./T/D/Menschenrechtsgerichtshof/

www.coe.int/ecri

www.coe.int/t/commissioner/Activities/visits_en.asp

www.coe.int/T/D/Menschenrechtskommissar/

www.coe.int/T/d/sg/

www.conventions.coe.int

www.cpt.coe.int/german.htm

www.daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/415/64/PDF/G0141564.pdf?OpenElement

www.echr.coe.int

www.hinsehen-handeln-helfen.de

www.institut-fuer-menschenrechte.de

www.jugendschutz.net

www.menschenrechtserziehung.de

www.migration.uni-jena.de

www.ohchr.org

www.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm

www.ombudsman.europa.eu/home/de

www.un.org

www.un.org/disabilities/

www.unesco.de/c_humanrights

www.ups-schulen.de
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